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Fachspezifischer Anhang im Fach Bildungswissenschaften zur Prüfungs-
ordnung und zur Studienordnung für die Studiengänge Lehramt an beruflichen 
Schulen (LAB), Lehramt für die Primarstufe (LP), Lehramt für die Sekundarstufe 
I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), Lehramt für die Sekundarstufe I und für die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils 
gültigen Fassung 


Vom 30. April 2020 


Gliederung 


A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung
§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums
§ 2 Kompetenzen künftiger Lehrer und Lehrerinnen
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen


B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung
§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen
§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen


§ 1
Leitbild und Ziele des Studiums 


(1) Basis des Lehramtsstudiums ist ein Leitbild von Schule, in dem diese als Ort des Lernens
und zugleich als Erfahrungs- und Entwicklungsraum verstanden wird. Kinder und Jugendliche
sollen die Fähigkeit und Bereitschaft erwerben, im gesellschaftlichen Zusammenhang
sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozialverantwortlich zu handeln.


(2) Für Lehrerinnen und Lehrer umfasst dieses Leitbild die folgenden Aufgaben: Anregen,
Unterstützen und Beurteilen von Lernprozessen, Erziehen und Beraten sowie Mitwirken an der
Schulentwicklung.


Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfordert von Lehrerinnen und Lehrern folgende 
Kompetenzen1:  
- Lerninhalte in ihrer fachlichen und überfachlichen Bedeutung einordnen,
- Unterrichtsziele formulieren und begründen sowie ihr Erreichen kriteriengeleitet überprüfen,
- didaktische, methodische und erzieherische Umsetzungen konzipieren, durchführen und


reflektieren,
- Lernvoraussetzungen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen und


individualisierte Lernangebote schaffen,
- diagnostische Verfahren einsetzen und für Prävention, Intervention und Beratung nutzen,
- an der Weiterentwicklung von Schule mitwirken.


(3) Auf dem Wege zu solchen Kompetenzen stellt das Lehramtsstudium die erste Phase dar.
Im Mittelpunkt der ersten Phase steht der Erwerb wissenschaftlicher Grundlagen mit


1 Unter Kompetenzen verstehen wir in Anlehnung an Weinert (2001, 27f.) die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. 
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relevanten Bezügen zu späteren beruflichen Aufgaben. Wissenschaftliche Grundlagen und 
berufliche Aufgaben sollen dabei in einer Wechselbeziehung gegenseitiger Anregung stehen. 
Insgesamt sollen die Studierenden im Lehramtsstudium  
- die wissenschaftlichen Grundlagen für die Wahrnehmung von Unterrichts-, Erziehungs- und 


Schulentwicklungsaufgaben erwerben,  
- eine forschende Grundhaltung aufbauen und erste praktische Erfahrungen im Hinblick auf 


berufliche Aufgaben gewinnen,  
- Persönlichkeitsmerkmale, die für den Lehrberuf wichtig sind, weiterentwickeln.  
 
(4) Im Rahmen dieser allgemeinen Ziele für das Studium soll es das universitäre 
Lehramtsstudium ermöglichen,  
- ein vernetztes und flexibles Expertenwissen aufzubauen (statt fragmentierte und träge 


Wissensbestände zu kumulieren),  
- die eigenen Handlungsmuster bzw. subjektiven Theorien vor dem Hintergrund theoretischer 


Ansätze und empirischer Befunde kritisch zu analysieren und reflexiv weiter zu entwickeln 
(statt Unterrichtsmuster unreflektiert zu übernehmen),  


- ein breites Spektrum an unterrichtlichen und erzieherischen Handlungsformen kennen zu 
lernen und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen einzuschätzen und zu erproben 
(statt dogmatisch bestimmte Handlungsformen zu verfolgen). 


 
§ 2  


Kompetenzen künftiger Lehrer und Lehrerinnen 
 


Bezogen auf die einzelnen Module des bildungswissenschaftlichen Kerncurriculums lassen 
sich die aus obigem Leitbild formulierten Kompetenzen weiter ausdifferenzieren. 


1. Kompetenzbereich 1: Lehren und Lernen 
 


a) Kompetenz 1.1: Schulische Lernprozesse verstehen und wissenschaftlich analysieren:  
 


Die angehende Lehrkraft 
- versteht Wissenserwerbsprozesse hinsichtlich ihrer pädagogischen und 


lernpsychologischen Grundlagen, 
- kann empirische Forschungsergebnisse schulrelevanter Lehr-Lernforschung 


theoretisch und methodisch verstehen und beurteilen, 
- kennt die Bedeutung differenzieller Aspekte von Lehr-Lernprozessen (z.B. von 


Begabung, Geschlecht, Teilleistungsstörungen, etc.), 
- kennt die Bedeutung sozialer sowie interkultureller Aspekte von Lernprozessen. 


  
b) Kompetenz 1.2: Grundlagen der Unterrichtsplanung und -durchführung kennen: 


  
Die angehende Lehrkraft  
- kennt einschlägige theoretische und empirische Modelle der Unterrichtsplanung sowie 


wissenschaftlich fundierte Grundlagen der Unterrichtsdurchführung, 
- kann mit Hilfe methodisch-didaktischer Kenntnisse einen Gegenstand zum 


Unterrichtsthema machen, methodische Struktur einer Unterrichtsstunde konzipieren 
und auf transparente Zielstellung, Zeiteinteilung und Akzentuierung achten, 


- kennt die lehr-lernpsychologischen Grundlagen der Gestaltung von Lernumgebungen 
und Unterrichtsmedien, 


- kennt technische Werkzeuge zur Gestaltung, Orchestrierung und Analyse von 
Unterricht und kann sie einsetzen, 
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- kennt Methoden zur Förderung der Informationsverarbeitung bei Lernenden und kann 
diese umsetzen, 


- kennt Möglichkeiten und Methoden zur Motivierung und zur Förderung 
selbstgesteuerten und kooperativen Lernens und kann diese umsetzen, 


- kennt methodisch-didaktische Möglichkeiten zum Umgang mit heterogenen Gruppen 
und kann diese bei der Unterrichtsplanung einbeziehen und umsetzen, 


- kennt Methoden zur Ergebnissicherung und Transferförderung und kann diese 
anwenden. 


 
2. Kompetenzbereich 2: Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung 


  
a) Kompetenz 2.1: Schülerinnen oder Schüler wahrnehmen und unterstützende 


Rückmeldung sowie Anleitung geben: 
  
Die angehende Lehrkraft 
- kennt ausgewählte Ansätze, Konzepte und Befunde der 


Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und 
Pädagogischen Psychologie, die sich auf die wissenschaftliche Beschreibung 
und Erklärung (und ggf. die Vorhersage) von Persönlichkeitsmerkmalen und 
deren Entwicklung in sozialen Kontexten beziehen und kann diese Erkenntnisse 
anwenden, um das professionelle Handeln zu reflektieren und zu optimieren 
(etwa in der Lehrer-Schüler-Interaktion), 


- kennt empirische Befunde zum Einfluss der Schule auf verschiedene 
Persönlichkeitsaspekte und kann daraus Konsequenzen für konstruktives 
pädagogisches Handeln ableiten, 


- kennt Kommunikationstheorien, kann diese kritisch reflektieren und für die 
Analyse von Interaktionen im schulischen Kontext (z.B. Lehrer-Schüler-, 
Schüler-Schüler-, Lehrer-Eltern-Kommunikation) nutzen. 


 
b) Kompetenz 2.2: Soziales Verhalten aufbauen und fördern: 


 
Die angehende Lehrkraft 
- kennt Merkmale, entwicklungsspezifische Bedingungen und ausgewählte 


Probleme und Chancen des Kindes- und Jugendalters, kann diese 
wissenschaftlich analysieren und daraus Konsequenzen für die 
pädagogische/erzieherische Praxis ableiten,  


- kennt Probleme in der Lehrer-Schüler- bzw. Schüler-Schüler-Interaktion und 
kann diese vor dem Hintergrund milieu- und kulturspezifischer Unterschiede 
reflektieren und Konsequenzen für pädagogisches Handeln ableiten,  


- kennt Bedingungen und Konsequenzen verschiedener Erziehungsstile, kann 
diese kritisch reflektieren und Konsequenzen für pädagogisches Handeln 
ableiten,  


- kennt Bedingungen des Zustandekommens von Normen und Werten in 
pädagogischen Kontexten, kann daraus resultierende Konsequenzen 
differenziert analysieren und kritisch reflektieren.  
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3. Kompetenzbereich 3: Diagnostik, Intervention und Beratung 
  
a) Kompetenz 3.1: Grundlagen pädagogischer Diagnostik kennen: 


 
Die angehende Lehrkraft 
- kann unterschiedliche Aspekte diagnostischen Handelns unterscheiden, 
- kann unterschiedliche Ziele pädagogischer Diagnostik benennen, 
- kennt Vor- und Nachteile unterschiedlicher diagnostischer Erhebungsmethoden,  
- kann pädagogische Diagnoseverfahren anhand von (testtheoretischen) 


Gütekriterien beurteilen.  
 


b) Kompetenz 3.2: Schulleistung diagnostizieren können: 
  
Die angehende Lehrkraft 
- kennt unterschiedliche Verfahren zur Leistungsmessung und -beurteilung sowie 


Leistungsrückmeldung, 
- kennt unterschiedliche Kriterien zur Leistungsmessung und -beurteilung, 
- beherrscht Methoden zur Erstellung von Lernerfolgskontrollen und Prüfungen.  


 
c) Kompetenz 3.3: Lernrelevante Merkmale diagnostizieren können: 


  
Die angehende Lehrkraft 
- kennt Verfahren zur Erfassung lernrelevanter kognitiver, motivationaler und 


sozioemotionaler Merkmale von Lernenden,  
- kennt Möglichkeiten und Verfahren zur Diagnose spezieller Lerndefizite und 


Stärken, 
- kennt Verfahren zur Erfassung lernrelevanter Umweltmerkmale.  


 
d) Kompetenz 3.4: Vorbeugen, intervenieren und beraten können: 


  
Die angehende Lehrkraft 
- kann eigene Beratungsaufgaben benennen und von denen externer Dienste 


abgrenzen, 
- kennt unterschiedliche Beratungskonzepte,  
- beherrscht die Grundlagen pädagogischer und psychologischer 


Gesprächsführung, 
- kennt unterschiedliche Interventions- und Förderansätze bei Lern- und 


Verhaltensproblemen im Unterricht sowie für Schülerinnen und Schüler mit 
speziellem Förderbedarf,  


- kennt unterschiedliche Kooperationspartner zur Prävention, Intervention 
und/oder Beratung aus anderen Professionen und Einrichtungen und kann 
deren differente Perspektiven bei einer Kooperation einordnen, 


- kennt Möglichkeiten für pädagogische Hilfe und Präventivmaßnahmen zum 
Umgang mit etwaigen Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern, 


- kann eine diagnostische Fragestellung formulieren, angemessene 
diagnostische Verfahren zu deren Beantwortung auswählen und die Ergebnisse 
als Grundlage für pädagogisches Handeln (Prävention, Intervention und/oder 
Beratung) nutzen,  


- kennt Methoden und Ergebnisse zur Prognose von Schulerfolg und kann diese 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die individuelle Schullaufbahnberatung 
einordnen.  
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4. Kompetenzbereich 4: Schulqualität, Qualitätsentwicklung und -sicherung in Schulen 


 
a) Kompetenz 4.1: Elemente der Qualitätssicherung im Bildungsbereich kennen und 


aufeinander beziehen können: 
  
Die angehende Lehrkraft 
- kennt die Funktionen des Bildungssystems und die spezifischen Eigenschaften 


und Bedürfnisse einzelner Schularten, 
- kennt die Grundkonzeption der Bildungsstandards und kann sie aus 


Kompetenzdefinitionen ableiten, 
- kennt leistungsbezogene Kriterien schulischer Qualität (Outputvariablen; 


Lernstandserhebungen, zentrale Abschlussprüfungen), 
- kennt Instrumente und Verfahren der externen Evaluation bzw. Fremdevaluation 


von Schulen und kann aus den Ergebnissen Maßnahmen ableiten, 
- kann die Elemente der Qualitätssicherung im Bildungsbereich aufeinander 


beziehen, 
- kennt Instrumente der internen Evaluation bzw. Selbstevaluation, 
- kann Ergebnisse interner Evaluation interpretieren und Maßnahmen zur 


Schulentwicklung ableiten. 
 


b) Kompetenz 4.2: Referenzsysteme schulischer Qualität kennen und theoretisch 
begründete Schulentwicklungsmaßnahmen ableiten können: 
 
Die angehende Lehrkraft 
- kennt die aktuellen Forschungsergebnisse zur Schulqualitäts-, Schulent-


wicklungs- und Schuleffektivitätsforschung, 
- kann Ergebnisse der Schul- und Unterrichtsforschung auf Schulent-


wicklungsprozesse beziehen, 
- kennt Referenzsysteme guter Schule (Orientierungsrahmen) und kann das 


Konstruktionsprinzip nachvollziehen, 
- kann Ergebnisse der Schul- und Unterrichtsforschung auf Schulentwick-


lungsprozesse beziehen, 
- kennt Ziele und Methoden effektiver Schulentwicklung, 
- kennt Komponenten erfolgreicher Schulentwicklungsprozesse (Personalent-


wicklung, Organisationsentwicklung, Unterrichtsentwicklung), 
- kann Personalentwicklungsmaßnahmen (von der Schulleitung bzw. kollegial 


initiiert) als Elemente von Schulentwicklungsprozessen ableiten, 
- kennt Elemente der schulischen Organisationsentwicklung (z.B. Schule als 


lernende Organisation), 
- kann den Beitrag der Unterrichtsentwicklung für Schulentwicklungsprozesse 


benennen, 
- kann Schulentwicklungsprozesse planen, durchführen und evaluieren, 
- kennt Ansätze inklusiver Schulentwicklung und kann deren Herausforderungen 


reflektieren. 
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c) Kompetenz 4.3: Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung als Bestandteil der Schul-


entwicklung kennen und durchführen können: 
 
Die angehende Lehrkraft 
- kennt einschlägige Ergebnisse der Forschung zur Unterrichtsqualität, 
- kann Unterrichtsentwicklung mit Schulentwicklung in Beziehung setzen, 
- kennt Komponenten guten Unterrichts und kann Unterrichtssequenzen 


entsprechend analysieren, 
- kann Aspekte guten Unterrichts auf eigene Unterrichtskonzeptionen anwenden, 
- kennt Komponenten professioneller Handlungskompetenzen von Lehrerinnen 


und Lehrern, 
- kann Voraussetzungen für Unterrichtsentwicklungsprozesse ableiten, 
- kann die Ergebnisse zentraler Prüfungen (Lernstandserhebungen usw.) für 


Unterrichtsentwicklung nutzen, 
- kennt die Begriffe und Merkmale von Diversität bzw. Heterogenität und kann die 


zentralen Aspekte von Inklusion benennen, 
- kann die professionellen Anforderungen des Umgangs mit Diversität 


insbesondere für inklusive Lerngruppen auch im Zusammenhang mit 
Individualisierung im Unterricht reflektieren. 


 
§ 3  


Arten von Lehrveranstaltungen 
 
(1) Vorlesungen (V) vermitteln einen Überblick über einen größeren Gegenstandsbereich eines 
Faches und seine methodischen / theoretischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein 
spezielles Stoffgebiet und seine Forschungsprobleme. Vorlesungen können als 
Präsenzveranstaltung, als Blended-Learning-Vorlesung oder als reine digitale Veranstaltung 
angeboten werden. 
 
(2) Seminare (S) dienen der Vertiefung, Anwendung und Erweiterung der Vorlesungsinhalte. 
Hierzu werden von Studierenden eigenständig oder unter Anleitung Themen 
fachwissenschaftlich und didaktisch erschlossen, präsentiert und diskutiert. Dabei erwerben 
die Studierenden Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten, im selbständigen Erschließen 
und Vermitteln von Sachverhalten und einen vertieften Einblick in einen Forschungsbereich. 
Seminare können als Präsenzveranstaltung (wöchentlich oder im Blockformat), als Blended-
Learning-Seminar oder als reine digitale Veranstaltung angeboten werden. 
Regelgruppengröße ist 30.  
 
Davon abweichend ist die Regelgruppengröße bei den Seminaren zur Vor- und Nachbereitung 
des Orientierungspraktikums – 20. 
 
(3) Service-Learning-Seminare (SL): In dieser Seminarform wird das vermittelte Wissen von 
den Studierenden im gemeinnützigen Bereich (Schule und Erziehung) praktisch angewandt. 
Dieser bürgerschaftliche Dienst dient dazu, auf Basis des „forschenden Lernen“-Ansatzes, 
einen Realitätsbezug herzustellen und die theoretischen Inhalte zu veranschaulichen und zu 
festigen. Alle Service-Learning-Seminare beinhalten ein umfangreicheres Studienprogramm 
bestehend aus Service-Learning I und Service-Learning II. Service-Learning II wird mit 3 CP 
und 2 SWS im Wahlpflichtbereich angerechnet. Regelgruppengröße ist 20. 
 
(4) Orientierungspraktikum (OP) findet in den Schulen statt und hat zum Ziel, die in den 
vorbereitenden Veranstaltungen grundgelegten Kenntnisse und Kompetenzen mit praktischen 
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Erfahrungen anzureichern und vor diesem Hintergrund kritisch zu reflektieren. 
 
(5) Versuchspersonentätigkeiten (VP): Jede oder jeder Studierende soll während des Studiums 
erste direkte Erfahrungen mit dem Ablauf bildungswissenschaftlicher empirischer Studien 
machen. Dazu sind insgesamt 5 Stunden Versuchspersonentätigkeit gefordert, die bescheinigt 
werden und deren Ableistung zum Abschluss des Studiums nachzuweisen ist. Gelegenheiten 
für die in diesem Rahmen vorgesehenen Tätigkeiten werden durch Aushang bekannt gegeben. 
Es handelt sich dabei um die Mitwirkung bei Untersuchungen im Rahmen von Projekten von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachrichtung Bildungswissenschaften.  
 
Für alle Veranstaltungsarten (außer V) besteht eine Verpflichtung zur regelmäßigen Präsenz. 
Die Prüferin oder der Prüfer weist auf diese zu Beginn der Lehrveranstaltung hin und ist zur 
Dokumentation verpflichtet. Bei den Lehrveranstaltungen sind maximal zwei unentschuldigte 
Fehltermine zulässig (Ausnahme: OP und die damit verbundenen Seminare zur Vor- und 
Nachbereitung; s. gültige Ordnung der Schulpraktika für die Lehrämter an allgemein bildenden 
und beruflichen Schulen). Wird von einer Kandidatin oder einem Kandidaten die Anzahl der 
nach Satz 3 möglichen unentschuldigten Fehltermine überschritten und kann zu zusätzlichen 
Fehlterminen ein triftiger Versäumnisgrund nachgewiesen werden (z.B. über ein ärztliches 
Attest), entscheidet die Prüferin oder der Prüfer über die Möglichkeit einer kompensatorischen 
Studienleistung (z.B. Referat, Arbeitspapier, Sitzungsgestaltung, Protokoll, Übungsaufgaben 
etc.). Dabei darf die Anzahl aller Fehltermine aber nicht vier überschreiten. Andernfalls gilt die 
Nachweispflicht als nicht erfüllt und damit die Studienleistung als nicht bestanden und muss 
wiederholt werden. 
 


§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen 


 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, Testate (sequenzielle Prüfungs-
leistungen), Hausarbeiten / Seminararbeiten, Projektdokumentationen, Praktikumsberichte, 
schriftliche Bearbeitung von Arbeitsaufträgen oder erweiterten Arbeitsaufträgen, Stunden-
protokolle, Lerntagebücher oder Portfolio. Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die 
jeweiligen Leistungen der einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten erkennbar sein und 
eigenständig bewertet werden können. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen Referate, Präsentationen, Seminarvorträge, 
Sitzungsgestaltungen, Einzel- oder Gruppenprüfungen. 
 
(3) Dabei können auch Kombinationen aus mündlichen und schriftlichen Prüfungsleistungen 
angeboten werden. 
 
(4) In besonderen Fällen können auch andere Formen der Leistungskontrolle (z.B. bezogen 
auf Projekt- oder Praktikumsarbeiten) festgelegt werden. 
 
(5) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Zeit eingehalten werden kann. 
 
(6) Pflichtmodule oder Pflichtmodulelemente können Prüfungsvorleistungen (PVL) enthalten. 
Die Zulassung zu Prüfungsleistungen kann von der erfolgreichen Ablegung von 
Prüfungsvorleistungen abhängig sein. Art und Umfang der Prüfungsvorleistungen werden 
spätestens zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung bekannt gegeben. 
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§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 


 
Für einzelne Module/Modulelemente gelten folgende Zulassungsvoraussetzungen: 
1. Seminar „Pädagogisch-Psychologische Diagnostik und Intervention“: Nachweis über das 


erfolgreiche Bestehen der Klausur zur Vorlesung „Pädagogisch-Psychologische Diagnostik 
und Intervention“. 


2. Modul „Lehren und Lernen II“: Nachweis über das erfolgreiche Bestehen der Vorlesungen 
„Lehren und Lernen I“ sowie „Bildungswissenschaftliche Grundlagen“. 


3. Modul „Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung II“: Nachweis über das erfolgreiche 
Bestehen des Moduls „Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung I“. 


4. Modul „Schulqualität, Qualitätsentwicklung und -sicherung in Schulen“: Nachweis über das 
erfolgreiche Bestehen der Module „Lehren und Lernen I“ und „Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung I“. 


5. Modul „Deutsch als Zweitsprache“: Die Übung kann frühestens zeitgleich mit der Vorlesung 
besucht werden. 


 
§ 6 


Aufbau und Inhalte des Studiums: 
Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 


 
(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) und Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 48 CP 
 
Die Differenzierung zwischen den Lehrämtern erfolgt durch spezifische 
Schwerpunktsetzungen innerhalb der Seminare sowie durch spezifische Zuweisungen zum 
Orientierungspraktikum. 


 


Pflichtmodule  Regelstud.-
sem.2 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.-
typ SWS CP Turnus 


Prüfungsl. mit Angabe 
benotet / unbenotet (b/ u3) 
und Prüfungsvorleistungen 
(PVL) 


Lehren und 
Lernen I 
 
 
 
 


1-3 
 
 
 
 


Lehren und Lernen I V 2 2 WS Klausur (b) 
 


Bildungswissenschaftliche 
Grundlagen 


V 2 2 WS Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung 
des 
Orientierungspraktikums 


S 2 2 WS + 
SS 


Praktikumsbericht (b) 


Orientierungspraktikum OP - 6 WS + 
SS 


Persönlichkeits-
entwicklung 
und Erziehung I 
 
 


2-4 Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung I 


V 2 3 SS Klausur (b) 


 
 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung I 


S 2 3 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(u) 


Pädagogisch-
psychologische 
Diagnostik und 
Intervention 
 
 


3-6 Pädagogisch-
Psychologische Diagnostik 
und Intervention 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Pädagogisch-
Psychologische Diagnostik 
und Intervention 


S 2 3 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(u) 


2 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
3 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung. 
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Pflichtmodule  Regelstud.-
sem.2 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.-
typ SWS CP Turnus 


Prüfungsl. mit Angabe 
benotet / unbenotet (b/ u3) 
und Prüfungsvorleistungen 
(PVL) 


Lehren und 
Lernen II 


6-10 
 


Lehren und Lernen II V 2 3 SS Klausur (b) 


Planung, Durchführung 
und Analyse von 
Unterricht 


S 2 4 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(b) 


Persönlichkeits-
entwicklung 
und Erziehung 
II 


7-10 
 
 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung II 


V 1 3 WS schriftliche Prüfungsleistung 
(u) 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung II 


S 2 4 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(b) 


Schulqualität, 
Qualitätsent-
wicklung und -
sicherung in 
Schulen  


7-10 
 
 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und -
sicherung in Schulen 


VL 2 3 SS VP als PVL und 
Klausur (b) 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und -
sicherung in Schulen 


S 2 4 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(u) 


 


Wahlpflicht-
module  


Regelstud.-
sem.4 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit Angabe 
benotet/ unbenotet (b/ u5) 


Philosophie6 
 


10 Einführung in ein 
Teilgebiet der 
Philosophie 


V / S 2 3 WS +  
SS 


mündliche und/oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(u) 


Deutsch als 
Zweitsprache7 
 
 


5-10 
 
 


Spracherwerbstheorien 
und Mehrsprachigkeit 


V 2 2 WS Mündliche Prüfung (u) 


Übung zur Vorlesung Ü 1 1 WS Arbeitsaufträge (u) 


Sprech-
erziehung und 
mündliche 
Kommunikation 


5-10 
 
 


Einführung in 
Sprechwissenschaft und 
Sprecherziehung 


V 1 1 WS + 
SS 


Klausur (u) 


Einführung in die 
Sprecherziehung 


Ü 1 2 WS + 
SS 


2 Unterrichtsentwürfe (u) 
 


Bildungs-
technologie 
und Digitale 
Medien 


5-10 Bildungstechnologie und 
Digitale Medien 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Service-
Learning II8 


2-8 Service Learning II  S 2 3 WS + 
SS 


mündliche und/oder 
schriftliche Prüfungsleistung 
(u) 


Bildung für 
Nachhaltige 
Entwicklung 


2-8 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


  


2 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
3 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung. 
4 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
5 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung. 
6 Studierende mit dem Studienfach Philosophie/Ethik können in diesem WP-Modul im Bereich Bildungswissenschaften nur 
Veranstaltungen belegen, die sie nicht in P- oder WP-Modulen des Studienfachs Philosophie/Ethik absolvieren. 
7 Studierende mit dem Studienfach Deutsch können dieses WP-Modul im Bereich Bildungswissenschaften nicht belegen. 
8 Alle Service-Learning-Seminare beinhalten ein umfangreicheres Studienprogramm (bestehend aus Service-Learning I 
und Service-Learning II). SL I und dazugehöriges SL II müssen zusammen besucht werden. 
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Wahlpflicht-
module  


Regelstud.-
sem.9  


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit Angabe 
benotet/ unbenotet (b/u 10) 


Ästhetische 
Dimensionen 
des Lernens in 
der 
Primarstufe11 


1-8 Ästhetische Dimensionen 
des Lernens in der 
Primarstufe* 


V/S/Ü 2 3 WS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Religionspäda-
gogische 
Dimensionen 
des Lernens in 
der 
Primarstufe12 


1-8 
Evangelische Religion: 
Erzähltexte im Unterricht 
der Primarstufe am 
Beispiel biblischer 
Geschichten* (WP) 
 


HS 2 3 SS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


 Katholische Religion: 
Einführung in die 
Religionsdidaktik* (WP) 


PS 2 3 SS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Lernwerkstatt 
Gleichheit & 
Differenz 


2-8 Lernwerkstatt Gleichheit 
und Differenz 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen 


Pädagogische 
Intervention 


1-8 Pädagogische Intervention 
 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


* Teilnahme nach Maßgabe freier Plätze 
 
Weitere Wahlpflichtmodule ebenso wie Anerkennungsmöglichkeiten von studentischem 
Engagement und Veranstaltungen im Bereich Schlüsselkompetenzen werden durch einen 
Beschluss des Prüfungsausschusses bekannt gegeben und werden in dem Fall im 
Modulhandbuch spezifiziert. 
 
(2) Lehramt für die Primarstufe (LP): 48 CP 
 


Die Differenzierung zwischen den Lehrämtern erfolgt durch spezifische Schwerpunkt-
setzungen innerhalb der Seminare sowie durch spezifische Zuweisungen zum 
Orientierungspraktikum. 
  


9 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
10 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung. 
11 Studierende des Studiengangs LP mit dem Wahlpflichtbereich Ästhetische Bildung müssen dieses Wahlpflichtmodul im 
Bereich Bildungswissenschaften belegen. 
12 Studierende des Studiengangs LP mit dem Wahlpflichtbereich Werteerziehung müssen dieses Wahlpflichtmodul im 
Bereich Bildungswissenschaften belegen. 
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Pflichtmodule  Regel-
stud.-
sem.13 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.-
typ 


SW
S 


C
P 


Turnu
s 


Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/ u14) und 
Prüfungsvorleistunge
n (PVL) 


Lehren und 
Lernen I 


1-3 
 
 
 
 


Lehren und Lernen I V 2 2 WS Klausur (b) 
 


Bildungswissenschaftliche 
Grundlagen 


V 2 2 WS Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung 
d. 
Orientierungspraktikums 


S 2 2 WS + 
SS 


Praktikumsbericht (b) 
 


Orientierungspraktikum OP - 6 WS + 
SS 


Persönlichkeits
-entwicklung 
und Erziehung 
I 


2-6 
 
 


Persönlichkeitsentwicklun
g und Erziehung I 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Persönlichkeitsentwicklun
g und Erziehung I  


S 2 3 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


Pädagogisch-
psychologische 
Diagnostik und 
Intervention 


3-6 
 
 


Pädagogisch-
Psychologische 
Diagnostik und 
Intervention 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Pädagogisch-
Psychologische 
Diagnostik und 
Intervention 


S 2 3 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


Lehren und 
Lernen II 


4-8 
 
 


Lehren und Lernen II V 2 3 SS Klausur (b) 


Planung, Durchführung 
und Analyse von 
Unterricht 


S 2 4 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (b) 


Persönlichkeits
-entwicklung 
und Erziehung 
II 
 


4-8 
 
 


Persönlichkeitsentwicklun
g und Erziehung II 


V 1 3 WS schriftliche 
Prüfungsleistung (ub) 


Persönlichkeitsentwicklun
g und Erziehung II 


S 2 4 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (b) 


Schulqualität, 
Qualitätsent-
wicklung und -
sicherung in 
Schulen  
 


6-8 
 
 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und 
-sicherung in Schulen 


VL 2 3 SS VP als PVL und 
Klausur (b) 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und 
-sicherung in Schulen 


S 2 4 WS + 
SS 


mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


 
  


13 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
14 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung 


246







Wahlpflicht-
module 


Regel-
stud.-
sem.15 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit Angabe 
benotet/ unbenotet (b/ 
u16) 


Ästhetische 
Dimensionen 
des Lernens in 
der 
Primarstufe17 


1-8 Ästhetische Dimensionen des 
Lernens in der Primarstufe 


V/S 2 3 WS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Religionspäda-
gogische 
Dimensionen 
des Lernens in 
der 
Primarstufe18 


1-8 Evangelische Religion: 
Erzähltexte im Unterricht der 
Primarstufe am Beispiel 
biblischer Geschichten (WP) 


HS 2 3 SS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Katholische Religion: 
Einführung in die 
Religionsdidaktik (WP) 


PS 2 3 SS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Weitere Wahlpflichtmodule, ebenso wie Anerkennungsmöglichkeiten von studentischem 
Engagement und Veranstaltungen im Bereich Schlüsselkompetenzen werden durch einen 
Beschluss des Prüfungsausschusses bekannt gegeben und werden in dem Fall im 
Modulhandbuch spezifiziert. 


15 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
16 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung. 
17 Studierende des Studiengangs LP mit dem Wahlpflichtbereich Ästhetische Bildung müssen dieses Wahlpflichtmodul im 
Bereich Bildungswissenschaften belegen. 
18 Studierende des Studiengangs LP mit dem Wahlpflichtbereich Werteerziehung müssen dieses Wahlpflichtmodul im 
Bereich Bildungswissenschaften belegen. 
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(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1): 48 CP 
 
Die Differenzierung zwischen den Lehrämtern erfolgt durch spezifische 
Schwerpunktsetzungen innerhalb der Seminare sowie durch spezifische Zuweisungen zum 
Orientierungspraktikum.  


 


Pflichtmodule  Regel-
stud.-
sem.19 


Modulelemente  
(WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit Angabe 
benotet / unbenotet 
(b/u20) und 
Prüfungsvorleistungen 
(PVL) 


Lehren und 
Lernen I 
 
 
 
 


1-3 
 
 
 
 


Lehren und Lernen I V 2 2 WS Klausur (b) 
 


Bildungswissenschaftliche 
Grundlagen 


V 2 2 WS Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung d 
Orientierungspraktikums 


S 2 2 WS + SS Praktikumsbericht (b) 
 


Orientierungspraktikum OP - 6 WS + SS 
Persönlichkeits-
entwicklung 
und Erziehung I 


2-4 
 
 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung I 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung I 


S 2 3 WS + SS mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u)  


Pädagogisch-
psychologische 
Diagnostik und 
Intervention 
 


3-6 
 
 


Pädagogisch-Psychologische 
Diagnostik und Intervention 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Pädagogisch-Psychologische 
Diagnostik und Intervention 


S 2 3 WS + SS mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


Lehren und 
Lernen II 


6-8 Lehren und Lernen II V 2 3 SS Klausur (b) 


Planung, Durchführung und 
Analyse von Unterricht 


S 2 4 WS + SS mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (b) 


Persönlichkeits-
entwicklung und 
Erziehung II 


5-8 
 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung II 


V 1 3 WS schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung II 


S 2 4 WS + SS mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (b) 


Schulqualität, 
Qualitätsent-
wicklung und -
sicherung in 
Schulen  
 


7-8 
 
 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und -
sicherung in Schulen 


V 2 3 SS VP als PVL und 
Klausur (b) 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und -
sicherung in Schulen 


S 2 4 WS + SS mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


  


19 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
20 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung. 
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Wahlpflicht-
module 


Regel-
stud.-
sem.21 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit Angabe 
benotet / unbenotet 
(b/u22) 


Philosophie23 
 


1-8 
 


Einführung in ein Teilgebiet 
der Philosophie 


V/S 2 3 WS + 
SS 


mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


Deutsch als 
Zweitsprache24 
 


7-8 
 
 


Spracherwerbstheorien und 
Mehrsprachigkeit 


V 2 2 WS Mündliche Prüfung (u) 


Übung zur Vorlesung Ü 1 1 WS Arbeitsaufträge (u) 
Sprecherziehung 
und mündliche 
Kommunikation  


7-8 
 
 


Einführung in 
Sprechwissenschaft und 
Sprecherziehung 


V 1 1 WS + 
SS 


Klausur (u) 


Einführung in die 
Sprecherziehung 


Ü 1 2 WS + 
SS 


2 Unterrichtsentwürfe 
(u) 


Bildungs-techno-
logie und Digitale 
Medien 


7-8 Bildungstechnologie und 
Digitale Medien 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Service-Learning 
II25 


2-8 Service-Learning II  SL 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Ästhetische 
Dimensionen 
des Lernens in 
der Primarstufe 


1-8 Ästhetische Dimensionen des 
Lernens in der Primarstufe* 


V/S/Ü 2 3 WS Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


Religionspäda-
gogische 
Dimensionen 
des Lernens in 
der Primarstufe 


1-8 Evangelische Religion: 
Erzähltexte im Unterricht der 
Primarstufe am Beispiel 
biblischer Geschichten* 


HS 2 3 SS Arbeitsauftrag (u) 
 


Katholische Religion: 
Einführung in die 
Religionsdidaktik* 


PS 2 3 SS Referat (u) 


Bildung für 
Nachhaltige 
Entwicklung 


2-8 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen 


Lernwerkstatt 
Gleichheit & 
Differenz 


2-8 Lernwerkstatt Gleichheit und 
Differenz 


S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen 


Pädagogische 
Intervention 


1-8 Pädagogische Intervention S 2 3 WS + 
SS 


Mündliche und/oder 
schriftliche 
Prüfungsleistungen (u) 


* Teilnahme nach Maßgabe freier Plätze 
 
Weitere Wahlpflichtmodule ebenso wie Anerkennungsmöglichkeiten von studentischem 
Engagement und Veranstaltungen im Bereich Schlüsselkompetenzen werden durch einen 
Beschluss des Prüfungsausschusses bekannt gegeben und werden in diesem Fall im 
Modulhandbuch spezifiziert. 


  


21 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
22 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung 
23 Studierende mit dem Studienfach Philosophie/Ethik können in diesem WP-Modul im Bereich Bildungswissenschaften 
nur Veranstaltungen belegen, die sie nicht in P- oder WP-Modulen des Studienfachs Philosophie/Ethik absolvieren. 
24 Studierende mit dem Studienfach Deutsch können dieses WP-Modul im Bereich Bildungswissenschaften nicht belegen. 
25 Alle Service-Learning-Seminare beinhalten ein umfangreicheres Studienprogramm (bestehend aus Service-Learning I 
und Service-Learning II). SL I und dazugehöriges SL II müssen zusammen besucht werden. 
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§ 7
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der 
Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 17. März 2021 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Ordnung zur Änderung des 
Fachspezifischen Anhangs zur Studienordnung und zur Prüfungsordnung im 
Fach Bildungswissenschaften für die Studiengänge Lehramt an beruflichen 
Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II 


(LS1+2), Lehramt für die Primarstufe (LP) und Lehramt für die Sekundarstufe I 
(LS1) 


Vom 25. Februar 2021 


Die Universität des Saarlandes hat auf Grund von § 60 Saarländisches Hochschulgesetz vom 30. 
November 2016 (Amtsbl. S. 1080), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16./17. Juni 2021 (Amtsbl. 
I S. 1762), des § 16 Absatz 3 des Saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes vom 
23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2016 (Amtsbl. I 
S. 366) und auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und die Erste Staatsprüfung 
für die Lehrämter an öffentlichen Schulen im Saarland (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) vom 
18. März 2008 (Amtsbl. S. 548), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 20. September 2021 
(Amtsbl. I S. 2166) folgende Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs zur 
Studienordnung und zur Prüfungsordnung im Fach Bildungswissenschaften für die Studiengänge 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe 
II (LS1+2), Lehramt für die Primarstufe (LP) und Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) vom 
30. April 2020 (Dienstbl. S. 236) erlassen, die nach Zustimmung der für die Wissenschaft 
zuständigen obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und 
Kultur hiermit verkündet wird.


Artikel 1 


§ 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung:


„(2) Lehramt für die Primarstufe (LP): 45 CP 
Die Differenzierung zwischen den Lehrämtern erfolgt durch spezifische Schwerpunktsetzungen 
innerhalb der Seminare sowie durch spezifische Zuweisungen zum Orientierungspraktikum. 


Pflichtmodule 
Regel-
stud.- 
sem. 1 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ SWS  CP Turnus 


Prüfungsl. mit Angabe 
benotet / unbenotet 
(b/u2) und 
Prüfungsvorleistungen 
(PVL) 


Lehren und 
Lernen I 


1-3 Lehren und Lernen I V 2 2 WS Klausur (b) 


Bildungswissenschaftliche 
Grundlagen 


V 2 2 WS Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung des 
Orientierungspraktikums inkl. 
Sprecherziehung 


S 2 2 WS + 
SoSe 


Praktikumsbericht (b) 


Orientierungspraktikum P - 6 WS + 
SoSe 
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Persönlich- 
keitsentwicklung 
und Erziehung I 


2-6 Persönlichkeitsentwick- 
lung und Erziehung I 


V 2 3 SoSe Klausur (b) 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung I 


S 2 3 WS + 
SoSe 


mündliche und/oder 
schriftliche  
Prüfungsleistung (u) 


Pädagogisch- 
Psychologische 
Diagnostik 
und Intervention 


3-6 Pädagogisch- 
Psychologische Diagnostik 
und Intervention 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Pädagogisch- 
Psychologische Diagnostik 
und Intervention 


S 2 3 WS + 
SoSe 


mündliche und/oder 
schriftliche  
Prüfungsleistung (u) 


1 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
2 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung 


Pflichtmodule 
Regel-
stud.- 
sem. 1 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ SWS  CP Turnus 


Prüfungsl. mit Angabe 
benotet / unbenotet 
(b/u2) und 
Prüfungsvorleistungen 
(PVL) 


Lehren und 
Lernen II 


4-8 Lehren und Lernen II V 2 3 SoSe Klausur (b) 


Planung, Durchführung 
und Analyse von Unterricht 


S 2 4 WS + 
SoSe 


mündliche und/oder 
schriftliche  
Prüfungsleistung (b) 


Persönlich- 
keitsentwicklung 
und Erziehung II 


4-8 Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung II 


V 1 3 WS schriftliche  
Prüfungsleistung (ub) 


Persönlichkeitsentwicklung 
und Erziehung II 


S 2 4 WS + 
SoSe 


mündliche und/oder 
schriftliche  
Prüfungsleistung (b) 


Schulqualität, 
Qualitätsent-
wicklung 
und -sicherung in 
Schulen 


6-8 Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und 
-sicherung in Schulen


V 2 3 SoSe VP als PVL und Klausur 
(b) 


Schulqualität, 
Qualitätsentwicklung und 
-sicherung in Schulen


S 2 4 WS + 
SoSe 


mündliche und oder 
schriftliche 
Prüfungsleistung (u) 


1 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
2 unbenotet: Bescheinigung erfolgreicher / nicht erfolgreicher Teilnahme aufgrund der Prüfungsleistung 


„ 
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Artikel 2 


Die Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen des 
Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 8. November 2021 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Berichtigung der Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs zur 
Studienordnung und zur Prüfungsordnung im Fach Bildungswissenschaften 
für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die 


Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (LS1+2), Lehramt für die 
Primarstufe (LP) und Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 


Vom 25. Februar 2021 


Die Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs zur Studienordnung und zur 
Prüfungsordnung im Fach Bildungswissenschaften für die Studiengänge Lehramt an 
beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II 
(LS1+2), Lehramt für die Primarstufe (LP) und Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) vom 25. 
Februar 2021 (Dienstbl. S. 1284) ist wie folgt zu berichtigen. 


1. Die Überschrift der Ordnung ist wie folgt zu ersetzen:


„Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im Fach 
Bildungswissenschaften zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung für die 


Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Primarstufe 
(LP), Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), Lehramt für 


die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung 


Vom 25. Februar 2021“ 


2. In der Bekanntmachungsformel sind die Wörter „Fachspezifischen Anhangs zur
Studienordnung und zur Prüfungsordnung im Fach Bildungswissenschaften für die
Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I und
für die Sekundarstufe II (LS1+2), Lehramt für die Primarstufe (LP) und Lehramt für die
Sekundarstufe I (LS1)“ durch die Wörter „Fachspezifischen Anhangs im Fach
Bildungswissenschaften zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung für die
Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Primarstufe (LP),
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), Lehramt für die
Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen)
(LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung“ zu ersetzen.


Saarbrücken, 19. November 2021 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Biologie zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), und Lehramt für 
die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung 


Vom 7. Juli 2016 


Gliederung 


A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung 
§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums
§ 2 Kompetenzen künftiger Biologielehrer/-innen
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen


B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung 
§ 4 Art, Umfang und Bestehen von Prüfungen
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen und Modulen
§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen


§ 1
Leitbild und Ziele des Studiums 


Das folgende Leitbild für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Fach Biologie bildet 
den Rahmen für die Strukturierung und die Tiefe der Studieninhalte sowie die Entwicklung von 
Kompetenzen. Die Biologie trägt zu einem Weltverständnis aus naturwissenschaftlicher Sicht 
bei. Die Auseinandersetzung mit dem Lebendigen führt zu dem Bewusstsein, dass der Mensch 
Teil der Natur ist und sein Überleben eng mit der Existenz anderer Lebewesen und der 
unbelebten Umwelt verbunden ist. Die Lehrkraft im Unterrichtsfach Biologie hilft so jungen 
Menschen bei der Entwicklung ihres individuellen Selbstverständnisses und des Bewusstseins 
der Einbindung in die Ökosysteme. Die Lehrerausbildung umfasst die Vermittlung fundierter 
fachlicher und biologiedidaktischer Kompetenzen. Das hierbei erworbene anschlussfähige 
Fachwissen ist Voraussetzung für das erforderliche lebenslange Lernen im Rahmen von Fort- 
und Weiterbildung. Dies ermöglicht die Auswahl und Anwendung altersgerechter 
naturwissenschaftlicher Methoden im Unterricht. Der Unterricht vermittelt neben dem 
biologischen Wissen ein Verständnis für die Denk- und Arbeitsweise der Biologie als 
eigenständige Naturwissenschaft. In besonderer Weise wird das forschend-entdeckende und 
Problem lösende Lernen gefördert. Die Entwicklung und Anwendung von Modellvorstellungen 
schult das abstrakte Denkvermögen und erfordert kreative Vorgehensweisen. Der 
Biologieunterricht berücksichtigt die Erkenntnisfortschritte in Biologie und Medizin sowie deren 
Anwendungen einschließlich der Diskussion bioethischer Fragen. Durch die enge Verknüpfung 
von Forschung und Lehre ist die Ausbildung an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
orientiert. Die im Unterricht erworbenen Kenntnisse ermöglichen den verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Umgang mit der Natur. Ein zeitgemäßer Biologieunterricht schließt daher die 
Umweltbildung mit ein. Eine interdisziplinäre Thematisierung der Umweltbildung sowie weiterer 
fachübergreifender Aspekte von gesellschaftlicher Bedeutung, z. B. Gesundheitsförderung und 
Sexualerziehung, ist notwendig und zeigt die wechselseitigen Verflechtungen auf. Die 
Ausbildung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Befähigung der angehenden Lehrkräfte zu 
einer sachbezogenen Behandlung dieser Thematik, die durch den Beitrag anderer 
naturwissenschaftlicher Fächer wie Chemie und Physik fachübergreifend im Unterricht ergänzt 
wird. 
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§ 2 


Kompetenzen künftiger Biologielehrer/Innen 
 
Im Rahmen der Ausbildung künftiger Biologielehrerinnen und Biologielehrer sind folgende 
zentrale Kompetenzen zu vermitteln: 
 
I. Fachkompetenz 
(= über anschlussfähiges Fachwissen verfügen) 
 
Zukünftige Lehrkräfte 
 
 besitzen ein grundlegendes Verständnis der biologischen Systematik und Morphologie 


 verfügen über ein Überblickswissen zu den grundlegenden und aktuellen Fragestellungen 
der Biologie 


 verfügen über ein strukturiertes Fachwissen zu den grundlegenden und insbesondere zu 
den schulrelevanten Teilgebieten der Biologie (Botanik, Zoologie, Humanbiologie, 
Physiologie, Zellbiologie, Mikrobiologie, Neurobiologie, Genetik und Evolution) 


 verfügen über ein reflektiertes Wissen über das Fach Biologie aus den Metadisziplinen und 
können so biologische Sachverhalte hinsichtlich ihrer historischen und gesellschaftlichen 
Bedeutung einordnen 


 arbeiten sich selbstständig in aktuelle Gebiete der Biologie ein 


 verfügen über ein hinreichendes Fachwissen in Chemie, Physik und Mathematik 


 verknüpfen biologisches Fachwissen mit anderen Wissenschaftsdisziplinen 


 
II. Methodenkompetenz 
(= über fachwissenschaftliche Erkenntnis- und Arbeitsmethoden verfügen) 
 
Zukünftige Lehrkräfte 
 
 sind vertraut mit den Erkenntnismethoden der Biologie (Induktion, Deduktion, Idealisierung, 


Modellbildung, Hypothesenbildung, experimentelle Überprüfung) und verfügen über 
Erfahrungen in der exemplarischen Anwendung dieser Methoden in zentralen Bereichen 
des Faches 


 sind vertraut mit fachgemäßen Arbeitsmethoden der Biologie (Beobachten, Vergleichen, 
Untersuchen, Klassifizieren, Arbeiten mit Lupe und Mikroskop, Zeichnen, Arbeiten mit 
Modellen, Sammeln und Ausstellen, Pflege von Pflanzen und Tieren) und verfügen über 
Erfahrungen in der exemplarischen Anwendung dieser Methoden 


 verfügen über Kenntnisse und Fertigkeiten im Experimentieren und in der Handhabung 
biologischer Gerätschaften unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften 


 besitzen Erfahrungen in der Beschaffung fachbezogener Informationen und im Umgang mit 
Fachliteratur 


 
III. Fachdidaktische Kompetenz 
(= über anschlussfähiges fachdidaktisches Wissen verfügen) 
 
Zukünftige Lehrkräfte 
 
 nutzen die Ergebnisse biologiedidaktischer Forschung zur bewussten Gestaltung des 


Biologieunterrichts 


359







 verfügen über Erfahrungen in der didaktischen Reduktion und können auch komplexe und 
abstrakte biologische Sachverhalte veranschaulichen und versprachlichen 


 sind sich der Bedeutung von Alltagserfahrungen bei Schülern bewusst und nutzen diese 
gewinnbringend für den Lernprozess in Biologie (Kontextorientierung) 


 kennen und nutzen die Einsatzmöglichkeiten und die Wirkung unterschiedlichster Medien im 
Biologieunterricht (z. B. Unterrichtsmaterialien, Präsentationsmedien, Modelle, Filme, 
computergestützte Lernumgebungen, E-learning) 


 sind geübt in der Planung und Gestaltung strukturierter biologischer Unterrichtsstunden und 
verschiedener Unterrichtseinheiten mit angemessenem fachlichen Niveau 


 sind geübt im Planen und Gestalten von Lernumgebungen, die selbstgesteuertes fachliches 
Lernen ermöglichen (Lernen an Stationen, Freiarbeit, Projekte usw.) 


 haben Erfahrung in der individualisierenden Unterstützung der Lernenden (z.B. 
Binnendifferenzierung) und verfügen über geübte Strategien zur Lernzielsicherung und 
Vertiefung (wiederholen und üben, strukturieren und vernetzen, übertragen und anwenden) 


 machen Kompetenzzuwächse durch Verknüpfung von früheren, aktuellen und zukünftigen 
Lerninhalten bewusst (kumulatives Lernen) 


 nutzen und reflektieren fach- und anforderungsgerechte Formen der Leistungsbeurteilung 
und der Lernförderung 


 
§ 3 


Arten von Lehrveranstaltungen 
 
Das Lehrangebot wird durch Lehrveranstaltungen folgender Art vermittelt:  
 
Vorlesungen (V):	 Sie dienen zur Einführung in ein Fachgebiet und eröffnen den Weg zur 


Vertiefung der erforderlichen Kenntnisse durch ein ergänzendes 
Selbststudium. Sie vermitteln dabei einen Überblick über das Fachgebiet. 
Regelgruppengröße ist 100. 
	


Übungen (Ü):	 Sie finden überwiegend als Ergänzungsveranstaltungen zu Vorlesungen in 
kleineren Gruppen statt. Sie sollen den Studierenden durch Bearbeitung 
exemplarischer Probleme die Gelegenheit zur Anwendung und Vertiefung 
des in der Vorlesung behandelten Stoffes sowie zur Selbstkontrolle des 
Wissensstandes geben. Die erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben 
kann Voraussetzung für einen Leistungsnachweis sein. Regelgruppengröße 
ist 20. 
	


Seminare (S):	 Sie sind Veranstaltungen mit kleiner Teilnehmerzahl zum gemeinsamen 
Erarbeiten oder zum Austausch von Arbeitsergebnissen in Form von 
Diskussionen und Referaten. Sie dienen der vertiefenden Ausbildung im 
jeweiligen Fachgebiet, dem Erlernen geeigneter Vortrags- und 
Präsentationstechniken sowie der Anleitung zu kritischer Sachdiskussion 
von Forschungsergebnissen. Regelgruppengröße ist 15.	
	


Praktika (P):	 In einem Praktikum werden Experimente durchgeführt, die in die spezifische 
Arbeitsweise der betreffenden Studienfächer einführen. Die den Versuchen 
zugrunde liegenden theoretischen Kenntnisse werden durch Vorlesungen 
und Literaturstudien begleitet und ergänzt. Durch selbstständige Arbeit 
werden einerseits die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis 
deutlich, andererseits die Gruppenarbeit gefördert. Ein weiteres Ziel der 
Praktika ist die Vermittlung von computergestützten Methoden durch 
praktische Anwendungen. Die Praktika dienen ebenfalls der Vorbereitung 
auf spätere experimentelle, fachwissenschaftliche Arbeiten. Die Teilnahme 
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an Praktika kann vom Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an 
begleitenden Vorlesungen und Übungen abhängig gemacht werden. 
Regelgruppengröße ist 10. 
	


Schulpraktika 
(SP):	


Schulpraktika dienen der Berufsorientierung der Studierenden und der 
Stärkung ihres Bezugs zur Schulpraxis. Sie bieten die Möglichkeit, erste 
Erfahrungen im Lehrberuf durch die aktive Teilnahme am gesamten 
Lehrbetrieb und Schulleben zu sammeln. Es sollen die verschiedenen 
Aspekte des Lehrberufs kennen gelernt sowie Neigung und Eignung für den 
Lehrberuf überprüft werden. 
	


Exkursionen (E):	 Mit Hilfe von Exkursionen sollen biologische Zusammenhänge, die in den 
vorher genannten Lehrveranstaltungen theoretisch und exemplarisch 
angesprochen worden sind, in weiterführender Form veranschaulicht 
werden. Durch Übungen im Freiland oder auch Besichtigungen von 
Museen, botanischen und zoologischen Gärten sowie von 
Industriebetrieben dienen sie der Einführung in Anwendungsbereiche der 
Biologie. Regelgruppengröße ist 30.


	
§ 4 


Umfang und Bestehen von Prüfungen 
 
(1) Leistungskontrollen sind mündliche oder schriftliche Prüfungen, die auch über mehrere 
Termine aufgeteilt werden können. Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, 
Hausarbeiten und Protokolle von in Praktika durchgeführten Experimenten sowie 
Praktikumsberichte. Mündliche Prüfungsleistungen umfassen mündliche Einzel- und 
Gruppenprüfungen, Vorträge und Präsentationen, Testate und Antestate sowie mündliche 
Berichte. 
Kognitive Kompetenztests (KKT) dienen der Überprüfung kognitiver Kompetenzen. Hierzu 
zählen Klausuren, schriftliche Ausarbeitungen (Seminararbeiten, Projekt-, Praktikums-und 
Untersuchungsberichte) und mündliche Leistungen (Referate, Präsentationen und mündliche 
Prüfungen) oder Kombinationen dieser Formen. Lehrkompetenztests (LKT) in Form von 
Lehrdemonstrationen einschließlich schriftlicher Unterrichtsvorbereitungen dienen der 
Überprüfung der Lehrkompetenz. 
 
(2) Zum Bestehen eines Moduls müssen alle seine Modulelemente bestanden sein. Ein 
Modulelement gilt als bestanden, wenn alle zugeordneten Prüfungen gemäß § 13 Abs. 6 
bestanden wurden. 
 


§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen und Modulen 


 
Zulassungsvoraussetzungen bestehen zu den folgenden Modulen:  
- zoologische Exkursionen für Fortgeschrittene: erfolgreiche Absolvierung der Module Zoologie 
und Ökosysteme 
 botanische Exkursionen für Fortgeschrittene: erfolgreiche Absolvierung des Moduls Botanik 
 Modulelement Praktikum Mikro- und Zellbiologie: erfolgreiche Absolvierung eines der 


Modulelemente Vorlesung Mikrobiologie oder Vorlesung Zellbiologie 
 Fachdidaktik I: erfolgreiche Absolvierung des Orientierungspraktikums 
 Fachdidaktik II: erfolgreiche Absolvierung des Moduls Fachdidaktik I 
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§ 6
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 


(1) Modulübersicht 


Modul Abk. Modulelemente Typ SWS CP LAB LS1+2 LS1 Prüfungs-
leistungen 
(Benotung) 


Biostatistik LA-
ST 


Biostatistik V 1 1 + + Klausur (b) 
Biostatistik für Lehramt Ü 1 1 + + 


Botanik LA-
BOT 


Botanik V 2 3 + + + Klausur (b) 
Botanik für Lehramt P 2 3 + + Klausur (b) 


praktische Arbeit 
(ub) 


Botanik für Lehramt S 1 


Botanische Gelände- 
und 
Bestimmungsübungen 


Ü 2 2 + + praktische Arbeit 
(ub) 


Chemie LA-
CH 


Vorlesung Allgemeine 
Chemie für NF 


V 2 5 +1 +1 +2 Klausur AC (ub), 
Klausur OC (ub) 


Vorlesung Organische 
Chemie für NF 


V 2 


Chemisches Praktikum 
für Lehramtstudierende 


P 2 3 +1 +1 Klausur (b) 


Exkursionen 
für 
Fortgeschritt
ene 


LA-
EX 


Botanische Exkursionen E 3 4 + schriftlicher 
Bericht (ub) Botanische Exkursionen S 1 


Zoologische 
Exkursionen 


E 3 4 + schriftlicher 
Bericht (ub) 


Zoologische 
Exkursionen 


S 1 


Fachdidaktik 
I 


FD01 Einführungsseminar 
zum fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 3 + + + Praktikumsbericht 
(ub) 


semesterbegleitendes 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


SP 4 + + + 


Fachdidaktik 
II 


FD02 Einführungsseminar 
zum fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 3 + + + Praktikumsbericht 
(b) 


fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


SP 6 + + + 


Fachdidaktik 
III 


FD03 Methoden im 
Biologieunterricht 


S 2 3 + + + Seminarvortrag 
(b) 


Medien im 
Biologieunterricht 


S 2 2 + + + Seminarvortrag 
(b) 


Experimente im 
Biologieunterricht 


P 3 4 + + + 
Seminarvortrag 
(b) Experimente im 


Biologieunterricht 
S 1 


Fitness & 
Gesundheit 1 


LA-
FG1 


Funktions- und 
Zweckgymnastik 


V 1 3 +5 LKT (100 %) 


Funktionelle Gymnastik Ü 2 3 +5


Fitness & 
Gesundheit 2 


LA-
FG2 


Haltungs- und 
Funktionsanalyse 


V 1 3 +5 LKT (100 %) 


Wirbelsäulenprogramme Ü 2 3 +5
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Modul Abk. Modulelemente Typ SWS CP LAB LS1+2 LS1 Prüfungs-
leistungen 
(Benotung) 


Fitness & 
Gesundheit 3 


LA-
FG3 


Sportpädagogische und 
-psychologische 
Aspekte von 
Fitnessprogrammen 


V 1 3 +5 KKT (100 %) 


Methoden des 
Fitnesstrainings 


Ü 2 3 +5


Fitness & 
Gesundheit 4 


LA-
FG4 


Arbeit mit 
Sondergruppen 


V 1 3 +5   KKT (100 %) 


Spezielle Methoden Ü 2 3 +5


Genetik & 
Molekularbiol
ogie 


LA-
GM 


Genetik V 4 5 + + + Klausur (b) 
Genetik & 
Molekularbiologie 


P 3 4 + + +4 Protokolle (50 %)  


Genetik & 
Molekularbiologie 


S 1 Seminarvortrag 
(50 %) 


Bio-Gentechnologie S 2 2 + Seminarvortrag 
(b) 


Humanphysi
ologie 


LA-
HP 


Humanphysiologie V 4 5 + + + Klausur (b) 
Humanphysiologie für 
Lehramt 


P 3 3 + + + Protokolle (ub) 


Humanphysiologie für 
Lehramt 


S 1 


Mathematik  LA-
MA 


Mathematik für Biologen V 2 3 +3 Klausur (b) 
Mathematik für Biologen Ü 1 1 +3 


Mikro- & 
Zellbiologie 


LA-
MZ 


Zellbiologie V 4 5 + + + Klausur (b) 
Mikrobiologie V 3 3 + + + Klausur (b) 
Mikro- und Zellbiologie P 3 4 + + +4 praktische Arbeit 


(ub) Mikro- und Zellbiologie S 1 
Neurobiologi
e 


LA-
NB 


Neurobiologie V 2 3 + + + Klausur (b) 
Neurobiologie P 3 4 + + +4 praktische Arbeit 


(ub) Neurobiologie S 1 
Neurobiologie S 2 2 + + + Seminarvortrag 


(ub) 
Ökosysteme ÖKO Ökosysteme V 2 3 + + Klausur (b) 


Ökosysteme Ü 2 1 + Protokolle (ub) 
Pflanzenphys
iologie 


LA-
PP 


Pflanzenphysiologie V 4 5 + + Klausur (b) 
Pflanzenphysiologie für 
Lehramt 


P 2 3 + + Protokolle (ub) 


Pflanzenphysiologie für 
Lehramt 


S 1 


Zoologie LA-
ZO 


Zoologie V 2 3 + + + Klausur (b) 
Zoologie für Lehramt P 2 3 + + Klausur (b) 


praktische Arbeit 
(ub) 


Zoologie für Lehramt S 1 


Zoologische Gelände- 
und 
Bestimmungsübungen 


Ü 2 2 + + praktische Arbeit 
(ub) 


gesamt CP 88 115 88 


1 Studierende, die als zweites Fach Chemie gewählt haben, besuchen nicht dieses Modul. Als Ersatz können sie 
beliebige Veranstaltungen im Umfang von 8 CP aus dem gesamten Angebot der UdS belegen. Näheres ist mit 
der Fachstudienberatung zu besprechen. 
2 Studierende, die als zweites Fach Chemie gewählt haben, besuchen nicht dieses Modul. Als Ersatz können sie 
beliebige Veranstaltungen im Umfang von 5 CP aus dem gesamten Angebot der UdS belegen. Näheres ist mit 
der Fachstudienberatung zu besprechen. 
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3 Studierende, die als zweites Fach Mathematik, Informatik, Chemie oder Physik gewählt haben, besuchen nicht 
dieses Modul. Als Ersatz können sie beliebige Veranstaltungen im Umfang von 4 CP aus dem gesamten Angebot 
der UdS belegen. Näheres ist mit der Fachstudienberatung zu besprechen. 
4 Von den drei als Wahlpflicht gekennzeichneten Praktika müssen zwei erfolgreich absolviert werden. 
5 Von den vier Modulen „Fitness & Gesundheit“ muss eines erfolgreich absolviert werden. 


V Vorlesung 


Ü Übung 


S Seminar 


P Praktikum 


SP Schulpraktikum 


E Exkursion 


KKT Kognitiver Kompetenztest 


LKT Lehrkompetenztest 


(2) Bei Seminaren und Praktika im Umfang von 2 SWS sind maximal zwei, bei Seminaren 
und Praktika im Umfang von 1 SWS ist maximal ein unentschuldigter Fehltermin zulässig. 
Ein Fehltermin entspricht einer Unterrichtsstunde pro SWS.  


(3) Kann bei einem Fehltermin ein triftiger Versäumnisgrund nachgewiesen werden (z.B. 
über ein ärztliches Attest), entscheidet der Prüfer/die Prüferin über die Möglichkeit einer 
kompensatorischen Studienleistung. Andernfalls gilt die Nachweispflicht als nicht erfüllt und 
damit die Studien- bzw. Prüfungsleistung als nicht bestanden und muss wiederholt werden.  


§ 7
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt der 
Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 6. Juni 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Chemie zur Prüfungsordnung und 
Studienordnung für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt 
für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung 
 


Vom 7. Juli 2016 
 
 
Gliederung 
A.  Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung 
§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums 
§ 2 Kompetenzen künftiger Chemielehrer/-innen 
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen 
 
B.  Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung 
§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen 
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungsleistungen und Modulen 
§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungs- 
      leistungen 
 
 


§ 1 
Leitbild und Ziele des Studiums 


 
(1) Das Leitbild der Chemielehrerinnen und -lehrer gibt Orientierungen sowohl für die 
Gestaltung der Aus- und Fortbildung als auch für die Berufswahl: 
 Professionalisierung des Chemie-Lehramtsstudiums im Hinblick auf die zukünftige 


Aufgabe  als  Chemielehrkraft  und  damit  die  Abgrenzung  zum reinen Fachstudium; 
 Aufbau eines Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins als Expertin oder Experte 


für Vermittlungs- und Lernprozesse; 
 Eckpunkte für die Gestaltung des Lehrangebots. 


 
(2) Das Leitbild beruht auf einem in der Praxis geforderten und durch Forschung 
belegten Professionsprofil der Chemielehrkraft mit seinen fachlichen und fachdidaktischen 
Komponenten. Es wird durch das aus der Perspektive der Bildungswissenschaften 
formulierte übergreifende Leitbild vervollständigt (siehe dazu die curricularen Standards 
der Bildungswissenschaften). 
 
(3) Chemielehrerinnen und -lehrer sind Expertinnen und Experten für gezielte und nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse im 
Fach Chemie und über das Fach Chemie. 
 
(4) Zukünftige Chemielehrkräfte 


– haben besondere Freude an der Vermittlung des Faches Chemie und dessen 
Bildungsinhalten. Sie sehen fachliches Wissen als Beitrag zu Welt- und 
Selbstverständnis, Orientierung und Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler in einer durch Technik und Naturwissenschaft geprägten Welt. 


– reflektieren  ihr  unterrichtliches  Handeln und ziehen daraus Schlüsse für dessen 
Weiterentwicklung. Sie zeigen Bereitschaft und Freude an Lehrerfortbildung und 
aktualisieren damit fachdidaktisches und fachliches Wissen. 


366







– verfügen über anschlussfähiges Wissen, das es ihnen ermöglicht, neuere 
chemische Forschung zu verfolgen und neue Themen in den Unterricht 
einzubringen. 


– besitzen Wissen über chemische Fachinhalte (Metawissen), chemiehistorische 
Zusammenhänge und historisch gewachsene Denkstrukturen dieser Wissenschaft. 
Sie kennen die Genese ausgewählter chemischer Theorien, die damit 
zusammenhängenden Paradigmen- und Modellwechsel und die Ideengeschichte 
wichtiger Konzepte. Wissenschaftstheoretische Aspekte sind integraler Bestandteil 
ihres Unterrichts. 


– wissen um die Bedeutung der Rolle der Chemie für den verantwortungsvollen 
Umgang mit verfügbaren Ressourcen. 


– können die Sinnhaftigkeit und gesellschaftliche Relevanz der Fachdisziplin Chemie  
begründen und vertreten sie reflektiert im Unterricht und in der (Schul-) 
Öffentlichkeit. Sie kennen die gesellschaftlich-wirtschaftlich-kulturellen 
Zusammenhänge, in denen chemische Sachverhalte bedeutsam sind. 


– nutzen die besonderen Chancen ihres Unterrichtsfaches zur Förderung sozialer 
und überfachlicher Kompetenzen bei der eigenständigen Erschließung und 
Darstellung komplexer Sachverhalte und bei der Förderung fachspezifischer 
Informationskompetenz. 


– orientieren ihr unterrichtliches Handeln an den Erkenntnissen der Fachdidaktik und 
der Bildungswissenschaften. Sie können verschiedene Unterrichtskonzepte 
reflektieren, bewerten und einsetzen. Sie differenzieren ihre Schülerinnen und 
Schüler nach ihrem Lernfortschritt und fördern selbstgesteuertes Lernen. Dadurch 
werden Kommunikation und Kooperation zwischen Schülerinnen und Schülern 
verstärkt. 


– besitzen fundierte Kenntnisse über typische Vorstellungen zu Begriffen, 
Phänomenen, Zielen und Arbeitsweisen im Fach Chemie sowie sach- und 
fachbezogene Interessen, um sich auf das Vorverständnis von Lernenden 
einstellen zu können. Sie holen die Lernenden dort ab, „wo sie sind“ und setzen 
realistische Ziele. 


– sind in der Lage, empirische Beobachtungen mit theoretischem Wissen zu 
verknüpfen. Sie fördern problemlösendes, analytisches Denken bei Schülerinnen 
und Schülern. Sie überblicken interdisziplinäre Zusammenhänge in den Fächern 
Physik, Biologie und Geographie und vermitteln diese. 


– können chemische Sachverhalte lebendig und anschaulich in den Unterricht 
einbringen, um damit Interesse am Fach zu wecken. Im Spannungsfeld zwischen 
formaler fachlicher Korrektheit und schülergemäßer Vereinfachung sind sie fachlich 
souverän und stimmen chemische Darstellungen auf den Verständnishorizont der 
Schülerinnen und Schüler ab. Sie wissen um geschlechtsspezifische Zugänge zum 
fachlichen Lernen. 


– benutzen das Experiment als wesentliches Element der Erkenntnisgewinnung in 
der Chemie und zeigen hohe Bereitschaft, sich auf diesem Gebiet zu 
professionalisieren. Sie schaffen Brücken zwischen den Basiskonzepten der 
Chemie und Kontexten aus den Erfahrungshorizonten der Schülerinnen und 
Schüler.
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– nutzen die besonderen Chancen ihres Unterrichtsfaches zur Förderung sozialer 


und überfachlicher Kompetenzen bei der eigenständigen Erschließung und 
Darstellung komplexer Sachverhalte und bei der Förderung fachspezifischer 
Informationskompetenz. 


– arbeiten mit ihren Fachkolleginnen und -kollegen auf der Basis aktueller 
Fortbildung bei der schul- und schülerbezogenen Umsetzung von 
Bildungsstandards und Rahmenplänen eng zusammen. Sie stellen eigenes 
Material zur Verfügung und erproben Ansätze, die von anderen empfohlen werden. 
Sie öffnen ihren Unterricht für Hospitationen und greifen Rückmeldungen auf. Sie 
stellen die Entwicklung des Fachunterrichts in einen Zusammenhang mit der Arbeit 
an Schulprofil und Schulprogramm. 


 
§ 2 


Kompetenzen künftiger Chemielehrer und Chemielehrerinnen 
 
1. Allgemeine Aspekte: 
 


Ein zeitgemäßes Bildungsverständnis zielt auf den Erwerb von Fähigkeiten und 
Schlüsselqualifikationen ab, um Lebenssituationen in privaten und öffentlichen 
Bereichen unter sich ständig verändernden Rahmenbedingungen bewältigen zu 
können. Die naturwissenschaftliche Grundbildung ermöglicht folgende Kompetenzen, 
die zur allgemeinen Lebensbewältigung von Bedeutung sind: 
–  Erwerb von naturwissenschaftlichem Grundwissen, 
–  Systematisches Denken und Vernetzung, 
–  Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, 
–  Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten, 
–  Wissensmanagement und Umgang mit neuen Informationstechnologien, 
–  Effektivität und Kreativität. 
 
Daraus resultieren zeitgemäße Anforderungen und Herausforderungen an die 
Lehrkräfte im Chemieunterricht. 
 
Durch die Möglichkeit zukünftiger Chemielehrerinnen und Chemielehrer, grundsätzlich 
zwei Fächer unter Gewährleistung einer großen Kombinationsfreiheit zu studieren, 
werden Chancen für einen fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht 
geschaffen werden. Zudem ermöglicht eine Verknüpfung von Geistes- und 
Naturwissenschaften eine Aufweitung des Blickwinkels für allgemeine Lebensfragen. 


 
Ein wichtiges Ziel des Chemieunterrichts beinhaltet, die Lernenden zu einer 
konzeptuellen und prozeduralen Kompetenz zu führen, d.h. grundlegende 
naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweisen zu vermitteln. Ein Chemieunterricht, 
der diesem Bildungsauftrag der Schule unter Berücksichtigung der Schulform 
nachkommt, kann sich nicht nur auf die Weitergabe disziplinären Fachwissens 
beschränken. Mittels des Chemieunterrichts ist es möglich, die materielle Umwelt zu 
erschließen und Kompetenzen im alltäglichen Umgang mit Stoffen zu vermitteln. Die 
wesentliche Aufgabe des Chemieunterrichts beinhaltet einerseits, die Lernenden an ein 
basales Fachwissen heranzuführen sowie andererseits auch Problembewusstsein und 
Handlungsbereitschaft zu wecken. Die Zuhilfenahme dieser Bildungsziele befähigt 
Schülerinnen und Schüler, Lebenssituationen und rationale Entscheidungsprozesse im 
Alltag zu bewältigen. Dies geschieht durch Verdeutlichung des Zusammenhangs 
zwischen Experiment und Theorie, der Gewinnung naturwissenschaftlicher 
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Erkenntnisse durch Hypothesenformulierung und Hypothesen-überprüfung und der 
Deduktion von Vorhersagen. Die konsequente und adäquate Anwendung dieser 
Methoden befähigt zu einem allgemeinen Verständnis chemischer Fragestellungen 
sowie zu einer Verständigung über chemische Inhalte. 


 
Besonders wichtig in diesem Zusammenhand ist die Tatsache, dass naturwissenschaft-
liche Aussagen auf der Grundlage und im Wechselspiel von Experiment und Theorie zu 
Stande kommen. Dieser Sachverhalt ist von zentraler Bedeutung für die Vermittlung 
eines allgemeinen Verständnisses von Chemie und Naturwissenschaften. 
 
Die im Unterricht gewählten Themen ermöglichen grundsätzliche Fragestellungen zu 
erkennen sowie deren Lösungen mittels chemischer Kenntnisse und Denkweisen zu 
finden. Eine strikte Abgrenzung zu den naturwissenschaftlichen Nachbarfächern ist 
unter Berücksichtigung moderner interdisziplinärer Entwicklungen nicht immer möglich. 
Durch diesen wichtigen Aspekt der Interdisziplinarität sollen die Lehrenden auch eine 
Vorstellung von der Vernetzung mit den Nachbardisziplinen entwickeln, was durch 
fächerübergreifende Bearbeitung geeigneter Themen im Chemieunterricht und durch 
projektorientiertes Arbeiten in Kooperation mit den anderen Fächern ermöglicht wird. 
Die daraus resultierenden naturwissenschaftlichen Aussagen führen zu einem 
Beziehungsdenken, welches für die Einbindung naturwissenschaftlicher Erklärungen in 
die Lebenswelt richtungweisend ist. 


 
Aus den angeführten Zusammenhängen ergeben sich folgende Konsequenzen für die 
Lehrerbildung: 
– Vermittlung einer fundierten Wissensbasis im Rahmen der fachlichen Ausbildung 


angehender Lehrkräfte; 
– Erwerb fachmethodischer  Kompetenzen sowie deren Umsetzung durch 


selbstständige Strukturierung von Unterrichtsmodellen; 
– Erlernen von Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit; 
– Fähigkeit zur Anleitung von themen- und problemorientierten Lern- und 


Verständigungsprozessen im Rahmen von Einzel- und Gruppenarbeiten; 
– Entwicklung von problem- und schülerorientierten, fachübergreifenden Konzeptionen 


im Unterricht, in der Lehrerbildung und Lehrerfortbildung; 
– Auseinandersetzung mit der Schulwirklichkeit in schulpraktischen Übungen unter 


Berücksichtigung fachdidaktischer Aspekte. 
 
 
2. Fachwissenschaftliche Aspekte der Kompetenzentwicklung während des Studiums: 
 


Lehramtsstudierende benötigen eine fundierte fachwissenschaftliche Basis zur 
kompetenten Darstellung theoretischer Modellvorstellungen, die sie durch sichere 
Kenntnisse in den Teildisziplinen Allgemeine und Anorganische Chemie, Analytische 
Chemie, Biochemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Technische Chemie 
sowie durch Grundkenntnisse in Mathematik und Physik nachweisen. Diese 
Fähigkeiten werden im Rahmen einer gründlichen Ausbildung im Grundstudium in 
diesen Disziplinen gewährleistet. Im Fachstudium erlernen die Lehramtsstudierenden 
die grundlegenden Prinzipien der Chemie sowie themenübergreifende, übergeordnete 
Konzepte kennen. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Einführung von 
Modellvorstellungen über den Aufbau und das Verhalten von Stoffen sowie ein 
Verständnis für die Grenzen von Modellvorstellungen zu. Mit dem Erwerb von 
Fachwissen sollen die Lernenden ebenso für die wesentlichen Methoden der 
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Erkenntnisgewinnung durch das Experiment im Rahmen der Praktika vorbereitet 
werden. Die wichtigsten Themen der verschiedenen Teilbereiche der Chemie sind 
nachfolgend aufgelistet: 


 
– Struktur der Atome und chemische Bindung 
– Molekülverbindungen 
– Festkörper 
– Stöchiometrie 
– Aggregatzustände und Gasgesetze 
– Energie und Entropie 
– Chemisches Gleichgewicht 
– Die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen 
– Trennverfahren 
– Spektroskopische Methoden 
– Säure-Base- Konzepte und Säure-Base-Reaktionen 
– Oxidation und Reduktion, Redoxreaktionen 
– Chemie der Hauptgruppen-Elemente (Metalle, Nichtmetalle) 
– Chemie der Übergangselemente (Koordinationschemie) 
– Technisch bedeutsame anorganische und organische Stoffe und Verfahren 
– Struktur anorganischer und organische Verbindungen unter Berücksichtigung der 


Stereostruktur 
– Ausgewählte anorganische und organische Verbindungsklassen 
– einfache Reaktionen anorganischer und organischer Verbindungen 
– Struktur-Wirkungs-Beziehungen 
– Grundlagen von analytischen Prozessen und deren Durchführung 
– Aspekte der technischen Herstellung und Anwendung chemischer Verbindungen 
– grundlegende Strukturen von biologischen Molekülen und biochemische 
– Reaktionen und 
– Stoffwechselwege 
– Grundlagen der Toxikologie, Sicherheitsaspekte und Umweltschutz 


 
Um an den zeitbedingten Wandlungsprozessen in der Schule im Laufe des 
Schullebens und Schulalltags mitzuwirken und die Ergebnisse dieser Prozesse 
überprüfen zu können, ist ein erweitertes Berufsverständnis erforderlich, was den 
angehenden Lehrkräften bereits während ihrer Ausbildung verdeutlicht wird. Daraus 
ergibt sich ein Anforderungsprofil, das nachfolgend aufgelistet ist. 
 
Zukünftige Lehrer 
– sind in der Lage, ausgehend von der zentralen Stellung des Experiments die 


Bedeutung und Funktion der Beschreibung durch Modelle und die Bildung von 
Theorien zu verdeutlichen. 


– können stoffliche Eigenschaften und Veränderungen auf makroskopischer Ebene 
von der Deutung der Beobachtung auf atomarer Ebene unterscheiden. 


– können das Wechselspiel zwischen Experiment und Theorie unter Zuhilfenahme 
von Modellvorstellungen sowie dem geeigneten Einsatz neuer multimedialer 
Methoden sachgerecht darstellen. 


– erhalten eine fundierte experimentelle Ausbildung im Rahmen chemischer Praktika 
und lernen, mit naturwissenschaftlichen Arbeits- und Denkweisen umzugehen. 


– sind in der Lage, Schulversuche verantwortungsbewusst und unter 
Berücksichtigung der geltenden Verordnungen durchzuführen oder neu zu 
konzipieren. 
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– sind in der Lage mittels fachsprachlicher Begriffe sowie chemischer 


Symbolsprache die Interpretation von Experimenten jahrgangsstufengerecht unter 
Zuhilfenahme von Vergleichen und Begriffen aus der Alltagssprache darzustellen. 


– können einen einprägsamen, lehrplanorientierten Chemieunterricht unter 
Berücksichtigung alltagsrelevanter Entwicklungen gestalten (Bezug zu bekannten 
Stoffen, Stoffeigenschaften, chemischen Phänomenen und Herstellungsverfahren; 
Chemie im Alltag, Natur, Technik, Umwelt). 


 
3. Entwicklung fachdidaktischer Kompetenzen während des Studiums: 
 


Die Studierenden erwerben Basiskompetenzen in der Konzeptionierung, Zielsetzung, 
Gestaltung, Analyse, Reflexion, Planung, Durchführung und Evaluation von 
Chemieunterricht basierend auf didaktischen Theorien. Die Berufsfeldorientierung im 
Rahmen der fachdidaktischen Veranstaltungen erfolgt durch die Auswahl der Inhalte 
und der Lernmethoden. Die Studierenden sammeln am eigenen Lernprozess 
Erfahrungen mit selbstgesteuerten Lernformen, wie sie heute für die Schule 
unverzichtbar sind, um diese später in der eigenen Unterrichtstätigkeit anzuwenden. 


 
Im Hauptstudium erfolgt die Vorbereitung der Studierenden mittels fachspezifischer 
Konzepte und naturwissenschaftlicher Prinzipien, damit sie ein wissenschaftsgerechtes 
Verständnis von Chemie vermitteln können. Dies erfordert die Fähigkeit der zukünftigen 
Lehrkräfte, chemiespezifische Zusammenhänge unter Berücksichtigung 
wissenschaftstheoretischer Methoden zu verdeutlichen, die Besonderheiten der 
naturwissenschaftlichen Methoden aufzuzeigen und die Lernenden vom Substanz- zum 
Beziehungsdenken zu führen. Dabei sind die Lernschwierigkeiten, die sich im 
Anfangsunterricht insbesondere auch durch den kognitiven Entwicklungsstand der 
Lernenden ergeben, besonders zu berücksichtigen. 
 
Die zukünftigen Lehrenden werden nicht nur darin angeleitet, die Grundlagen und die 
Motivation für eine Fortführung des Faches Chemie bereitzustellen, sondern auch ein 
chemiespezifisches Wissen und Denken zu vermitteln, das in persönlichen und sozialen 
Entscheidungen der Lernenden angewandt werden kann. Die angehenden 
Chemielehrkräfte weisen Kompetenzen in den Grundlagen der Chemiedidaktik auf, die 
nachfolgend aufgelistet sind: 
– Selbstverständnis des Unterrichtsfaches, seiner Zielsetzung und seines historischen 


Werdegangs, 
– Fachdidaktische Modelle und Positionen, 
– Experimentelle und theoretische Aufbereitung von ausgewählten Themen des 


Unterrichts und deren wissenschaftstheoretische Reflexion, 
– Analyse von Lernvorgängen, fachbezogenen Schülervorstellungen und Interesse 


als Bedingungen des Lernens, insbesondere im Anfangsunterricht, 
– Innovative Lehre durch neue Lehr- und Lernformen, 
– Gestaltung fachbezogener Lernvorgänge und Kommunikationsprozesse, 
– Planung und Gestaltung von fachbezogenem Unterricht unter Berücksichtigung 


fachaufweitender Aspekte, 
– Experimentelle Schulchemie, 
– Schulpraktische Studien, 
– Fachdidaktische Projekte. 


 
4. Untergliederung der Kompetenzen in ausbildungsspezifische Einheiten: 


Chemielehrerinnen und -lehrer gestalten Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse 
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zum Themenkomplex der Chemie unter Berücksichtigung schul-, alltags- und 
zukunftsrelevanter Aspekte. Als Maß für die Effektivität und Professionalität 
ausgebildeter Chemielehrkräfte dienen Kompetenzrichtlinien, die sich an verschiedenen 
Ausbildungsphasen (Studium, Vorbereitungsdienst, Berufseingangsphase, 
Weiterbildungsphase) und an verschiedenen Ausbildungselementen (Fachausbildung, 
Fachdidaktikausbildung, Praktika, Ausbildungsunterricht, eigenverantwortlicher 
Unterricht, Fachseminare, Fortbildungskurse etc.) orientieren mit dem Ziel, einen 
langfristigen, flexiblen und zukunftssicheren Ausbildungsstandard bei den Lehrkräften 
zu gewähren. 


 
Die nachfolgend aufgeführten Kompetenzen ermöglichen eine Beschreibung der 
Professionalität von Chemielehrerinnen und Chemielehrern, die sich aus der 
Erfahrungsexpertise von Ausbildern und dem Berufsfeld auf der Basis 
wissenschaftlicher Untersuchungen ergeben. Die verschiedenen Ausbildungsabschnitte 
sind dabei im Kontext zur Theorie und der Praxis hin abgesichert. 
Von Chemielehrkräften werden folgende Kompetenzen erwartet: 
1. Verfügbarkeit von anschlussfähigem Fachwissen 
2. Verfügbarkeit von fachlichen Arbeits- und Erkenntnismethoden 
3. Verfügbarkeit von anschlussfähigem fachdidaktischem Wissen 
4. Fähigkeiten in der Planung und Gestaltung von fachlichem Lernen 
5. Fähigkeiten zur Bewältigung der Komplexität von Unterrichtssituationen 
6. Förderung der Nachhaltigkeit von Lernprozessen 
7. Kenntnis und Nutzung fachspezifischer Diagnose- und Evaluationsverfahren 
8. Weiterentwicklung in der Rolle als Fachlehrer bzw. Fachlehrerin 
 
Der thematische Bezug zu den einzelnen Ausbildungsabschnitten angehender 
Chemielehrkräfte wird wie folgt angezeigt: 
FS Inhaltlicher Bezug zum Fachstudium,  
FD Inhaltlicher Bezug zur Fachdidaktik, 
BW Bezug zu den Bildungsswissenschaften,  
SP Inhaltlicher Bezug zur Schulpraxis. 
Im Folgenden werden die Inhalte zu den einzelnen Kompetenzanforderungen 
detaillierter ausgeführt. 


 
Im Bereich fachwissenschaftlicher Aspekte (FS, FD, BW): 
– strukturiertes Fachwissen in den grundlegenden und für den Schulunterricht 


wichtigen Teilgebieten der Chemie; 
– reflektiertes Wissen über das Fach (Metawissen), sowie ideengeschichtliche und 


wissenschaftstheoretische Konzepte; 
– ausreichendes Fachwissen aus den Nachbardisziplinen zur Gestaltung eines 


fächerübergreifenden Unterrichts; 
– Überblickswissen (Orientierungswissen) für aktuelle Fragestellungen der Chemie. 


 
Aspekte zu Erkenntnis- und Arbeitsmethoden des Faches (FS, FD, BW, SP): 
– Kompetenzen in den Erkenntnismethoden des Faches (Reduktion, Induktion, 


Deduktion, Idealisierung, Modellierung, Mathematisierung, experimentelle 
Überprüfung) sowie Erfahrungen in der exemplarischen Anwendung dieser 
Methoden in zentralen Bereichen der Chemie; 


– fundierte Kenntnisse der fachlichen Arbeitsmethoden (Beobachten, Klassifizieren, 
Messen, Daten erfassen und auswerten, Hypothesen und Modelle aufstellen); 


– angemessene Experimentierpraxis und Nachweis der Befähigung zur 
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Durchführung von Demonstrations-, Einzel- und Gruppenversuchen für Schüler 
und mit Schülern, Expertise im sicheren Umgang mit Chemikalien und den 
Geräten des Schulalltags unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften; 


– Erfahrungen in der Anwendung dieser Methoden in zentralen Bereichen der 
Chemie. 


 
Fachdidaktische Aspekte (FD, BW): 
– solide und strukturierte Kenntnisse über fachdidaktische Positionen und 


Strukturierungsansätze, sowie die Fähigkeit, diese begründend zu vertreten; 
– Fähigkeit zur Entwicklung und Durchführung von didaktisch sinnvollen 


Demonstrations-, Einzel- und Gruppenversuchen und Anleitung der Schüler zu 
selbständigem Arbeiten; 


– Kenntnisse und Umsetzung fachdidaktischer Methoden sowie den Ergebnissen der 
Lehr- und Lernforschung zur Vermittlung fachspezifischer sowie naturwissenschaft-
licher Inhalte; 


– Kenntnisse über den Gebrauch von Fachmedien (Unterrichtsmaterialien, 
Präsentationsmedien, Lehr-Lernsoftware, Informationssysteme etc.) sowie 
kompetenter Einsatz derselbigen; 


– Befähigung zu eigenständigen Weiterbildungsmaßnahmen und zur Wissenser-
weiterung (z.B. durch Kooperation mit Hochschulen). 


 
Aspekte zur Planung und Gestaltung von Fachunterricht (FS, FD, SP, BW): 
– Erfahrungen in didaktischer Reduktion, Elementarisierung und Versprachlichung 


komplexer und abstrakter Sachverhalte; 
– Erfahrungen im Planen und Gestalten strukturierter Lernvorgänge 


(Unterrichtseinheiten) mit angemessenem fachlichen Niveau, die auf Kumulativität 
und Langfristigkeit hin angelegt sind; 


– Erfahrungen im Planen und Gestalten von Lernumgebungen im Rahmen selbst 
gesteuerten fachlichen Lernens (Projekte, Lernstationen, Freiarbeit etc.); 


– Erfahrung in Planung und Gestaltung von Unterrichtsstunden; 
– Dokumentation von Fachunterricht. 


 
Aspekte der Schulpraxis (FS, FD, BW, SP): 
– Fähigkeit, durch ein breites Methodenrepertoire und verschiedene Darstellungs-


formen einen abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten; 
– Fähigkeit zur situationsgerechten Reaktion durch die Einbindung von Schülerwissen 


sowie einer unterschiedlichen Schülerwahrnehmung; 
– Fähigkeit, fachliche Zusammenhänge zum einen fachlich korrekt (gängige 


Theorien) als auch in schülergemäßer Vereinfachung darstellen und erklären zu 
können; 


– Kenntnisse von eingeübten Strategien der Gesprächsführung; 
– Fähigkeit, einen sachgerechten Umgang mit der Fachsprache im Chemieunterricht 


an die Lernenden weiterzugeben. 
 


Aspekte zur nachhaltigen Förderung von Lernen (SP, FS): 
– Fähigkeiten zur Gestaltung von Lernumgebungen mit hoher Selbstständigkeit und 


Selbsttätigkeit; 
– Fähigkeit zur Verknüpfung von neu Erlerntem mit früheren, aktuellen und 


zukünftigen Lerninhalten (z.B. Spiralcurriculum, kumulatives Lernen); 
– Fähigkeit zur Herstellung von Zugängen zur Chemie über Alltags-, Kontext- und 


Handlungsorientierung; 
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– Erfahrungen in der Gestaltung individueller Lernprozesse (z.B. Binnendifferen-


zierung, Stärkung des Vertrauens in das eigene Können, Nutzung von Experten-
wissen); 


– Kenntnisse über vielfältige Strategien zur Sicherung und Vertiefung des 
Unterrichtstoffes (z.B. Wiederholen und Üben, Strukturieren und Vernetzen, 
Übertragen und Anwenden). 


 
Aspekte zu Diagnose- und Evaluationsverfahren (FD, BW); 
– Fähigkeit, Verständnisschwierigkeiten und Fehlvorstellungen der Lernenden zu 


erkennen und darauf zu reagieren; 
– Fähigkeit, individuelle Stärken und Schwächen zu erkennen und zu fördern; 
– Fähigkeit, die Unterrichtsqualität durch entsprechende Diagnose- und 


Rückmeldeverfahren nachhaltig zu steigern; 
– Fähigkeit zur angemessenen Durchführung von Leistungsmessung und - 


beurteilung durch verschiedene Methoden. 
 


Kompetenzen in der Rolle als Fachlehrer bzw. Fachlehrerin (FD, SP, BW): 
– Kompetenz zur Weiterentwicklung von fachwissenschaftlichem und fachdidak-


tischem Wissen; 
– Fähigkeit zur Vermittlung der Wichtigkeit von Chemie in der Bildung; 
– Fähigkeit, durch Freude und Engagement für das Fach Chemie zu motivieren; 
– Kooperations- und Teamfähigkeit und Anwendung von Strategien zur 


zeitökonomischen und Ressourcen schonenden beruflichen Arbeit; 
– Aspekte zur Weiterbildung. 


 
§ 3 


Arten von Lehrveranstaltungen 
 
Das Lehrangebot wird durch Lehrveranstaltungen folgender Art vermittelt: 
Vorlesungen: 
Vorlesungen dienen zur Einführung in ein Fachgebiet und eröffnen den Weg zur 
Vertiefung der erforderlichen Kenntnisse durch ein ergänzendes Selbststudium. Sie 
vermitteln sowohl einen Überblick über das Fachgebiet als auch die Grundlagen für das 
Verständnis von Stoffeigenschaften, Reaktionen und speziellen Techniken und geben 
Hinweise auf weiterführende Literatur. Eine Experimentalvorlesung wird von 
Demonstrationen und praktischen Versuchen ergänzt. Regelgruppengröße ist 100. 
Übungen: 
Sie finden überwiegend als Ergänzungsveranstaltungen zu Vorlesungen in kleineren 
Gruppen statt. Sie sollen den Studierenden durch Bearbeitung exemplarischer Probleme 
die Gelegenheit zur Anwendung und Vertiefung des in der Vorlesung behandelten 
Stoffes sowie zur Selbstkontrolle des Wissensstandes ggf. durch eigene Fragestellung 
geben. Die Teilnahme ist in der Regel die Voraussetzung für einen Leistungsnachweis. 
Regelgruppengröße ist 100. 
Seminare: 
Veranstaltungen mit überschaubarer Teilnehmerzahl zum aktiven, gemeinsamen 
Erarbeiten oder zum Austausch von Arbeitsergebnissen in Form von Diskussionen und 
Referaten. Sie dienen der Vertiefung der Ausbildung in einem Fachgebiet, dem Erlernen 
der Vortragstechnik sowie der Anleitung zu kritischer Sachdiskussion von 
Forschungsergebnissen. Regelgruppengröße ist 20. 
Praktika: 
In einem Praktikum werden Versuche angeboten, die in die spezifische Arbeitsweise der 
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betreffenden Studienfächer einführen. Die den Versuchen zugrunde liegenden 
theoretischen Kenntnisse erwirbt man sich durch Vorlesungen und Literaturstudien. 
Experimente bieten den Studierenden die Gelegenheit, allein oder in kleinen Gruppen 
unter Anleitung die Handhabung der für die Studienrichtung typischen Geräte, 
Laboreinrichtungen und Systeme einzuüben. Man lernt hier einerseits die 
Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis durch eigene selbstständige Arbeit 
kennen, andererseits wird die Gruppenarbeit gefördert. Praktika dienen insbesondere auch 
der Vorbereitung auf spätere experimentelle fachwissenschaftliche Arbeiten. Die 
Teilnahme an Praktika kann vom Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an 
zugehörigen Vorlesungen und Übungen abhängig gemacht werden. Regelgruppengröße 
ist 10. 
Schulpraktika: 
Schulpraktika dienen der Berufsorientierung der Studierenden und der Stärkung ihres 
Bezugs zur Schulpraxis. Die Schulpraktika bieten die Möglichkeit, erste Erfahrungen im 
Lehrberuf durch die aktive Teilnahme am gesamten Lehrbetrieb und Schulleben zu 
sammeln. Es sollen die verschiedenen Aspekte des Lehrberufs kennen gelernt sowie die 
Eignung für den Lehrberuf überprüft werden. Schulpraktika bieten auch in besonderer 
Weise Gelegenheit, fachwissenschaftliche, fachdidaktische und pädagogisch-
psychologische Aspekte zu integrieren sowie Theorie und Praxis in intensiver Weise 
aufeinander zu beziehen.  
Die genannten Lehrveranstaltungsformen erfordern regelmäßige Teilnahme sowie 
eingehende Vor- und Nachbereitung. Nach Maßgabe des Dozenten kann die Teilnahme 
an der Lehrveranstaltung von weiteren Leistungen wie z.B. Referat, Arbeitspapier, 
Sitzungsgestaltung, Protokoll, Übungsaufgaben etc. abhängig gemacht werden. 


 
§ 4 


Art und Umfang der Prüfungsleistungen 
 
(1) Leistungskontrollen sind mündliche oder schriftliche Prüfungen, die auch über 
mehrere Termine aufgeteilt werden können. Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen  
Klausuren,  Hausarbeiten,  schriftliche  Versuchsprotokolle  sowie schriftliche 
Praktikumsberichte. Mündliche Prüfungsleistungen (Kolloquien) umfassen mündliche 
Einzel- und Gruppenprüfungen und Vorträge. Schriftliche Leistungskontrollen finden im 
halbjährigen Turnus vorzugsweise in den letzten beiden Wochen der vorlesungsfreien Zeit 
statt, um den Studierenden eine ausreichende Vorbereitungszeit zu gewähren. 
 
(2) Testate bestehen aus einer oder mehreren stichprobenhaften, unbenoteten 
Kenntniskontrollen innerhalb eines Moduls während des Semesters. Mit dem Bestehen der 
geforderten Testate eines Moduls zeigt der/die Studierende, dass er/sie die 
Mindestanforderungen im Lernfortschritt erfüllt. Ein Testat kann schriftlich (z.B. 
Kurzklausur, Versuchsprotokoll) oder mündlich sein. Die Testate werden unter 
Verantwortung eines Prüfers, ggf. durch eine von diesem bestellte Person, durchgeführt. 
Der Abschluss der Lehrveranstaltungen eines Moduls wird nach dem Bestehen aller 
geforderter estate mit einem Schein vom Modulverantwortlichen dokumentiert. 
 


§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungsleistungen und 


Modulen 
 


(1) Dem Antrag auf Zulassung zu den Prüfungsleistungen sind außer den in § 13 
Absatz 1 genannten Nachweisen jeweils der Nachweis der gemäß § 6 geforderten 
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Testate erforderlich. 
 
(2) Zu einzelnen Modulen und Modulelementen können Zulassungsvoraussetzungen 
festgelegt werden. Die für die Zulassung zu bestimmten Modulen und Modulelementen 
geltenden Zulassungsvoraussetzungen sind: 
 
1. Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) 
Pflichtmodule Zulassungsvoraussetzungen: Nachweis 


über den erfolgreichen Abschluss von:
Organische Chemie I bestandene Klausur zur Vorlesung  


AC01
Organische Chemie II bestandene Klausur zur Vorlesung  


AC01
Industrielle Aspekte der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
Spezielle Kapitel der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
Sicherheitsaspekte der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
Semesterbegleitendes fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


Orientierungspraktikum


Chemische Fachdidaktik Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische 
Chemie I 
Organische


Forschendes Lernen und Experimentieren Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I


Vierwöchiges fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


Chemische Fachdidaktik


 
Wahlpflichtmodule  
Analytische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Analytische Chemie
Anorganische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie für Fortgeschrittene Organische Chemie I
Physikalische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Werkstoffchemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
 


Modulelemente „Praktikum“ Zulassungsvoraussetzungen: 
ACGLa Einführungspraktikum Allgemeine
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung  
AC01


PCGLa Grundpraktikum Physikalische 
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausuren zu den Vorlesungen  
AC01 und PC01


OCGLa Grundpraktikum Organische 
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung OC01


AnGLa Grundpraktikum Analytische 
Chemie 


bestandene Klausur zur Vorlesung An01 


AnA Praktikum Instrumentelle Analytik bestandene Klausur zur Vorlesung An02 
AnE Praktikum Elementanalytik bestandene Klausur zur Vorlesung An03 
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Modulelemente „Praktikum“ Zulassungsvoraussetzungen: 
ACALa Fortgeschrittenenpraktikum 
Anorganische Chemie für 
Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung AC02; 
bestandenes Testat zur Vorlesung AC03 


WCGLa Grundpraktikum Werkstoffchemie 
für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausuren zu den 
Vorlesungen WC01 und WC02 


 
 
2.  Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 


Gemeinschaftsschulen) (LS1+2)) 
Pflichtmodule Zulassungsvoraussetzungen: Nachweis 


über den erfolgreichen Abschluss von:
Anorganische Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I bestandene Klausur zur Vorlesung AC01


Organische Chemie II bestandene Klausur zur Vorlesung AC01


Physikalische Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Industrielle Aspekte der Chemie 
 


Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I


Spezielle Kapitel der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I 


Sicherheitsaspekte der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I 


Sem. begl. fachdidaktisches Schulpraktikum Orientierungspraktikum
Chemische Fachdidaktik Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische 
Chemie I  
Organische 
Chemie II 
Sem. begl. fachdidaktisches Schulpraktikum


Forschendes Lernen und Experimentieren Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I 


Vierwöchiges fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


Chemische Fachdidaktik


 
Wahlpflichtmodule  
Analytische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Analytische Chemie
Anorganische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie für Fortgeschrittene Organische Chemie I
Physikalische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Mathematik
Werkstoffchemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Mathematik 
Organische Chemie I 
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Modulelemente „Praktikum“ Zulassungsvoraussetzungen: 
ACGLa Einführungspraktikum Allgemeine
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung AC01


PCGLa Grundpraktikum Physikalische 
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausuren zu den Vorlesungen 
AC01 und PC01


ACALa Fortgeschrittenepraktikum 
Anorganische 
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung AC02; 
bestandenes Testat zur Klausur AC03 
AC01 und AC02


OCGLa Grundpraktikum Organische Chemie
für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung OC01


AnGLa Grundpraktikum Analytische Chemie bestandene Klausur zur Vorlesung An01
AnA Praktikum Instrumentelle Analytik bestandene Klausur zur Vorlesung An02
AnE Praktikum Elementanalytik bestandene Klausur zur Vorlesung An03
WCGLa Grundpraktikum Werkstoffchemie für
Lehramtsstudierende 


bestandene Klausuren zu den Vorlesungen 
WC01 und WC02 


 
3. Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) 
Pflichtmodule Zulassungsvoraussetzungen: 


Nachweis über den erfolgreichen 
Organische Chemie I bestandene Klausur zur Vorlesung AC01
Organische Chemie II bestandene Klausur zur Vorlesung AC01 
Industrielle Aspekte der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
Spezielle Kapitel der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
Sicherheitsaspekte der Chemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I 


Sem. begl. Fachdidaktisches Schulpraktikum Orientierungspraktikum


Chemische Fachdidaktik Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische 
Chemie I 
Organische 
Chemie II 
Sem. begl. Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


Forschendes Lernen und Experimentieren Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie I 


Vierwöchiges fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


Chemische Fachdidaktik 


 
Wahlpflichtmodule  
Analytische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Analytische Chemie
Anorganische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Organische Chemie für Fortgeschrittene Organische Chemie I
Physikalische Chemie für Fortgeschrittene Allgemeine Grundlagen der Chemie 
Werkstoffchemie Allgemeine Grundlagen der Chemie 


Organische Chemie I
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Modulelemente „Praktikum“ Zulassungsvoraussetzungen: 
ACGLa Einführungspraktikum Allgemeine 
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung AC01


PCGLa Grundpraktikum Physikalische
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausuren zu den Vorlesungen 
AC01 und PC01 


OCGLa Grundpraktikum Organische 
Chemie für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur zur Vorlesung OC01


AnGLa Grundpraktikum Analytische Chemie bestandene Klausur zur Vorlesung An01
AnA Praktikum Instrumentelle Analytik bestandene Klausur zur Vorlesung An02
AnE Praktikum Elementanalytik bestandene Klausur zur Vorlesung An03 
ACALa Fortgeschrittenepraktikum 
Anorganische Chemie für 
Lehramtsstudierende 


bestandene Klausur der Vorlesung AC02; 
bestandenes Testat zu AC03 


WCGLa Grundpraktikum Werkstoffchemie 
für Lehramtsstudierende 


bestandene Klausuren zu den 
Vorlesungen WC01 und WC02 


 
 


§ 6 
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 
 
(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB): 88 CP 
 


Pflichtmodule Regel-
stud. 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Allgemeine 
Grundlagen der 
Chemie 


2 ACO1: Allgemeine 
Chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


PC01: Einführung in 
die Physikalische 
Chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschluss-klausur
(b) 


ACGLa: Einführungs- 
praktikum Allgemeine 
Chemie für Lehr- 
amtsstudierende 


P 6 4 SS Testate (u):  
2 MC-Tests, 2 
Stoffprüfungen 
schriftliche 
Protokolle 


AC02: Grundlagen der
Hauptgruppenchemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


PCGLa: 
Grundpraktikum 
Physikalische Chemie 
für Lehramts-
studierende 


P 6 4 SS Testate (u): 2 
MC-Tests, 2 
Stoff-
prüfungen 
schriftliche 
Protokolle 
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Grundlagen der 
Analytischen 
Chemie 


4 An01: Grundlagen der 
Analytischen Chemie 


V+Ü 3 4 WS Klausur zur 
Vorlesung (b), 
Protokolle, 
Kolloquium im 
Praktikum (u).  AnGLa: 


Grundpraktikum 
Analytische Chemie 


P 8 4 SS 


Organische 
Chemie I 


2 OC01: Einführung in 
die Organische 
Chemie 


V+Ü 5 7 SS 2 Teilklausuren/ 
Abschlussklausur 
(b) 


Organische 
Chemie II 


4 OC02: Reaktions-
mechanismen der 
Organischen  
Chemie 


V+Ü 3 4 WS Klausur zur 
Vorlesung (b), 
Protokolle, 
Kolloquium im 
Praktikum (u).  


OCGLa: 
Grundpraktikum 
Organische Chemie für 
Lehramtsstudierende 


P 6 5 SS 


Sicherheits- 
aspekte der 
Chemie 


8 Ges: Gefahrstoff- und 
Gesetzeskunde 


V 1 1,5 SS Abschlussklausur 
(u) 


Tx: Toxikologie V 1 1,5 SS Abschlussklausur 
(u) 
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Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Industrielle 
Aspekte der 
Chemie 


6 TC08: Industrielle 
Aspekte der 
Chemie 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Spezielle Kapitel 
der Chemie für 
Lehramts- 
studierende 


9 SLa: Seminar 
Spezielle Kapitel der 
Chemie für 
Lehramtsstudierende 


S 2 3 WS+SS Vortrag (u) 


Semesterbe- 
gleitendes fach-
didaktisches 
Schulpraktikum mit 
Vor- und 
Nachbereitung 


3 FD01: 
Einführungsseminar 
zum fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 7 WS+SS Praktikums-
bericht (u) 


FDA: 
Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


P 8 


Chemische 
Fachdidaktik 


6-7 FGLa: Einführung in 
das Fort-
geschrittenen-
praktikum für 
Lehramtsstudierende 


S 1 1 SS Experimental-
vortrag (b), 
Protokoll (b) und 
Kolloquium (b) 


FGPLa: Fort-
geschrittenenprakti-
kum für Lehr-
amtsstudierende 


P 4 2 SS 


CFD: Seminar und 
Fachdidaktisches 
Praktikum für 
Lehramtsstudierende 


S+P 5 3 WS 


Forschendes 
Lernen und 
Experimentieren 


8 FL: Forschendes 
Lernen und 
Experimentieren 


S 1 1 WS+SS Protokoll (b) und 
Kolloquium (b) 


FLP: Chemisches 
Experimentieren im 
SaarLab 


P 4 2 WS+SS 


Vierwöchiges fach-
didaktisches 
Schulpraktikum mit 
Vor- und 
Nachbereitung 


10 FD02: 
Einführungsseminar 
zum fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 3 WS+SS Praktikums-
bericht (b) 


FDB: 
Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


P 3 6 WS+SS 
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Im Wahlpflichtbereich müssen Leistungen von mindestens 10 CP aus den folgenden 
Modulbausteinen gewählt werden, dabei müssen mindestens 4 CP auf 
Vorlesungen/Übungen/Seminare entfallen. Die Lehrveranstaltungen der Wahlpflichtmodule 
sollten zwischen dem 3. und 10. Semester absolviert werden. Die für das 
Wahlpflichtmodul gewählten Bausteine sollen einen inhaltlichen/fachlichen Schwerpunkt 
bilden. Daher ist es auch möglich, Modulbausteine aus verschiedenen Blöcken zu 
kombinieren, solange ein inhaltlicher Zusammenhang gegeben ist.  
 


Wahlpflicht- block 
„Analytische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regelst
ud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und 
Testate 


Modulbaustein 
AnW01 


10 An02:  
Chemical Separations 


 V 2 3 SS Klausur (b) 


AnA: Praktikum 
Instrumentelle 
Analytik 


P 5 4 WS Protokoll und 
Kolloquium (b) 


Modulbaustein 
AnW02 


10 An03: Elementanalytik V 1 1 SS Klausur (b) 


AnE: Praktikum 
Elementanalytik 
 
 


P 3 2 SS Protokoll und 
Kolloquium (b) 


Modulbaustein 
AnW03 


10 An05: Bioanalytik   V 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 
 
 


An07: Fortgeschrittene 
Methoden der 
Instrumentellen Analytik
 


V 2 3 WS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
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Wahlpflicht- 
block „An- 
organische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.-
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet    (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
ACW01 


10 AC03: Reaktionen 
und Reaktions- 
mechanismen in 
Lösung 


V+Ü 3 4 WS  
 
 
 
 
Abschlussklausur 
(b) AC04: 


Chemie der 
Nebengruppenele
mente 


V
+
Ü 


3 4 SS 


Modulbaustein 
ACW02 


10 AC05: 
Festkörperchemie 
und Strukturchemie 


V 3 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


Modulbaustein 
ACW03 


10 AC06: 
Molekülchemie und 
Metallorganische 
Chemie 


V+S 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 


Modulbaustein 
ACW04 


10 AC08: 
Bioanorganische 
Chemie 


V 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
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Wahlpflicht- 
block 
„Organische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
OCW01 


10 OC04: Synthese und 
Umwandlung 
funktioneller 
Gruppen 


V+Ü 3 4 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW02 


10 OC05: 
Aromatenchemie 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW03 


10 OC09: 
Stereoselektive 
Synthese 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW04 


10 OC10: Heterocyclen V 2 3 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW05 


10 MC01: Synthese von
Polymeren 


V 2 3 WS Klausur (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block 
„Mathematik“ 


Regel
stud.- 
sem.** 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ unbenotet
(b/u) und Testate 


Mathematik 10 MLa: Mathematik für 
Studierende des 
Lehramtes Chemie 


V+Ü 3 5 WS Abschluss-klausur 
(b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 


 
Wahlpflicht- 
block Physik“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Physik 10 P01: Elementare 
Einführung in die 
Physik I 


V+Ü 3 4 WS Klausuren nach 
den Vorlesungen 
(b) 


P02: Elementare 
Einführung in die 
Physik II 


V+Ü 3 4 SS 


PG: Physikalisches 
Praktikum für 
Lehramtsstudierende 


P 4 3 SS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
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Wahlpflicht- 
block 
„Physikalische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
PCW01 


10 PC03 : 
Quantenchemie 


V+Ü 4 5 WS Klausur (b) 


Modulbaustein 
PCW02 


10 Sp01: Spektroskopie V+Ü 4 5 SS Klausur (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block 
„Werkstoff- 
chemie“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
WC01 


10 WC01: Werkstoff- 
und Bauchemie 


V+Ü 3 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


Modulbaustein 
WC02 


10 WC02: Kolloid- und 
Nanochemie 


V+Ü 3 4 SS Abschlussklausur 
(b) 


Modulbaustein 
WC03 


10 WCG: 
Grundpraktikum 
Werkstoffchemie für 
Lehramtsstudierende


P 4 2 SS Protokoll (b) und 
Kolloquium (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 
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(2) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) 
(LS1+2): 115 CP 
 


Pflichtmodule Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. benotet/ 
unbenotet (b/u) und 
Testate 


Mathematik 2 MLa: Mathematik 
für Studierende des 
Lehramtes Chemie 


V 3 5 WS Abschlussklausur (b) 
 
 


Allgemeine 
Grundlagen der 
Chemie 


2 AC01: Allgemeine 
Chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur (b) 


AC02: Grund-lagen 
der Hauptgruppen 
chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur (b) 


PC01: Einführung in 
die Physikalische 
Chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur (b) 


ACGLa: 
Einführungs-
praktikum 
Allgemeine 
Chemie für 
Lehramts-
studierende 


P 6 4 SS Testate (u): 2 MC- 
Tests, 2 
Stoffprüfungen 
schriftliche 
Protokolle 


PCGLa: 
Grundpraktikum 
Physikalische 
Chemie für 
Lehramts-
studierende 


P 6 4 SS Testate (u): 2 MC- 
Tests, 2 
Stoff-
prüfungen, 
schriftliche 
Protokolle 


Anorganische 
Chemie 


4 AC03: 
Reaktionen und 
Reaktions- 
mechanismen in 
Lösung 


V+Ü 3 4 WS Abschlussklausur (b) 


AC04: Chemie der 
Nebengruppeneleme
nte 


V+Ü+S 3 4 SS 
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ACALa: 
Fortgeschrittenen
- praktikum 
Anorganische 
Chemie für Lehr- 
amtsstudierende 


P 4 2 SS 


Grundlagen 
der 
Analytischen 
Chemie 


4 An01: 
Grundlagen der 
Analytischen 
Chemie 


V+Ü 3 4 WS Klausur zur 
Vorlesung (b), 
Protokolle, 
Kolloquium im 
Praktikum (u).  


AnGLa: 
Grundpraktikum 
Analytische Chemie 


P 8 4 SS 
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Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate


Organische 
Chemie I 


2 OC01: Einführung in 
die Organische 
Chemie 


V+Ü 5 7 SS 2 Teilklausuren/ 
Abschlussklausur 
(b) 


Organische 
Chemie II 


4 OC02: 
Reaktionsmechanism
en der Organischen 
Chemie 


V+Ü 3 4 WS Klausur zur 
Vorlesung (b), 
Protokolle, 
Kolloquium im 
Praktikum (u) 


OCGLa: 
Grundpraktikum 
Organische Chemie 
für Lehramts- 
studierende 


P 6 5 SS 


Physikalische 
Chemie 


4 PC01: 
Thermodynamik 


V+Ü 4 5 SS Abschlussklausur 
(b) 


Sicherheits- 
aspekte der 
Chemie 


10 Ges: Gefahrstoff- 
und Gesetzeskunde 


V 1 1,5 SS Abschlussklausur 
(u) 


Tx: Toxikologie V 1 1,5 SS Abschlussklausur 
(u) 


Industrielle 
Aspekte der 
Chemie  


9 TC08: Industrielle  
Aspekte der 
Chemie 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Spezielle 
Kapitel der 
Chemie für 
Lehramts-
studierende 


10 SLa1: Seminar 
Spezielle Kapitel der 
Chemie für 
Lehramts- 
studierende 1 


S 2 3 WS Vortrag (u) 


SLa2: Seminar 
Spezielle Kapitel der 
Chemie für 
Lehramts- 
studierende 2 


S 2 3 SS Vortrag (u) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.
- typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Semester- 
begleitendes 
fach-
didaktisches 
Schulpraktikum 
mit Vor- und 
Nachbereitung 


5 FD01: 
Einführungsseminar 
zum fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 7 WS 
SS 


Praktikums-
bericht 
(u) 


FDA: Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


P 8 


Chemische 
Fachdidaktik 


6-7 FGLa: Einführung in 
das Fort-geschrittenen-
praktikum für 
Lehramtsstudierende 


S 1 1 SS Experimental-
vortrag (b), 
Protokoll (b) und 
Kolloquium (b) 


FGPLa: 
Fortgeschrittenen- 
praktikum für 
Lehramtsstudierende 


P 4 2 SS 


CFD: Seminar und 
Fach-didaktisches 
Praktikum für Lehr- 
amtsstudierende 


S+P 5 3 WS 


Forschendes 
Lernen und 
Experimen-
tieren 


8 FL: Forschendes 
Lernen und 
Experimentieren 


S 1 1 WS 
SS 


Protokoll (b) und 
Kolloquium (b) 


FLP: Chemisches 
Experimentieren im 
SaarLab 


P 4 2 WS 
SS 


Vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum 
mit Vor- und 
Nachbereitung 


10 FD02: 
Einführungsseminar 
zum fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 3 WS 
SS 


Praktikums-
bericht 
(b) 


FDB: 
Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


P 3 6 WS 
SS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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Im Wahlpflichtbereich müssen Leistungen von mindestens 14 CP aus den folgenden 
Modulbausteinen gewählt werden, dabei müssen mindestens 4 CP auf Vorlesungen/ 
Übungen/Seminare entfallen. Die Lehrveranstaltungen der Wahlpflichtmodule sollten 
zwischen dem 3. und 10. Semester absolviert werden. Die für das Wahlpflichtmodul 
gewählten Bausteine sollen einen inhaltlichen/fachlichen Schwerpunkt bilden. Daher ist 
es auch möglich, Modulbausteine aus verschiedenen Blöcken zu kombinieren, solange 
ein inhaltlicher Zusammenhang gegeben ist.  


 
Wahlpflicht- 
block 
„Analytische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
AnW01 


10 An02:  
Chemical 
Separations 


V 2 3 SS Klausur (b) 


AnA: 
Praktikum 
Instrumentelle 
Analytik 


P 5 4 WS Protokoll und 
Kolloquium (b) 


Modulbaustein 
AnW02 


10 An03: 
Elementanalytik 


V 1 1 SS Klausur (b) 


AnE: Praktikum 
Elementanalytik 


P 3 2 SS Protokoll und 
Kolloquium (b) 


Modulbaustein 
AnW03 


10 An05: Bioanalytik   V 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 10 An07: 


Fortgeschrittene 
Methoden der 
Instrumentellen 
Analytik 


V 2 3 WS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block 
„Anorganische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht)


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
ACW02 


10 AC05: 
Festkörperchemie 
und 
Strukturchemie 


V 3 4 WS Abschlussklausur 
(b) 
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Modulbaustein 
ACW03 


10 AC06: 
Molekülchemie und 
Metallorganische 
Chemie 


V+S 2 3 SS Abschlussklausur 
(b) 


Modulbaustein 
ACW04 


10 AC08: 
Bioanorganische 
Chemie 


  V 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflichtblock 
„Organische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht)


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl.
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Testate 


Modulbaustein 
OCW01 


10 OC04: Synthese 
und Umwandlung 
funktioneller 
Gruppen 


V+Ü 3 4 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW02 


10 OC05: 
Aromatenchemie 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW03 


10 OC09: 
Stereoselektive 
Synthese 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW04 


10 OC10: 
Heterocyclen  


V 2 3 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW05 


10 MC01:  
Synthese von 
Polymeren 


V 2 3 WS Klausur (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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Wahlpflicht- 
block „Physik“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht)


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl.
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Testate 


Physik 5 P01: Elementare 
Einführung in die 
Physik I 


V+Ü 3 4 WS Abschluss-
klausuren 
nach den Vor-
lesungen (b) 


P02: Elementare 
Einführung in die 
Physik II 


V+Ü 3 4 S
S 


PG: Physikalisches 
Praktikum für 
Lehramts-
studierende 


P 4 3 SS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit  
abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block „Physi- 
kalische Chemie 
für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
PCW01 


10 PC03 : 
Quantenchemie 


V+Ü 4 5 WS Klausur (b) 


Modulbaustein 
PCW02 


10 Sp01: Spektroskopie V+Ü 4 5 SS Klausur (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block 
„Werkstoff- 
chemie“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl.
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Testate 


Modulbaustein 
WC01 


10 WC01: Werkstoff- 
und Bauchemie 


V+Ü 3 4 WS Abschluss-
klausur (b) 


Modulbaustein 
WC02 


10 WC02: Kolloid- und 
Nanochemie 


V+Ü 3 4 SS Abschluss-
klausur (b) 


Modulbaustein 
WC03 


10 WCG: Grundpraktikum 
Werkstoffchemie für 
Lehramts-studierende 


P 4 2 SS Protokoll (b) 
und 
Kolloquium (b)


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1): 88 CP 
 


Pflichtmodule Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Allgemeine 
Grundlagen 
der Chemie 


2 AC01: Allgemeine 
Chemie 
 
 
 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


PC01: Einführung in 
die Physikalische 
Chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


ACGLa: 
Einführungs-
praktikum 
Allgemeine Chemie 
für Lehramts-
studierende 


P 6 4 SS Testate (u): 2 MC-
Tests, 2 
Stoffprüfungen 
schriftliche 
Protokolle 


AC01: Grundlagen 
der Hauptgruppen- 
chemie 


V+Ü 2,5 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


PCGLa: 
Grundpraktikum 
Physikalische 
Chemie für Lehr- 
amtsstudierende 


P 6 4 SS Testate (u): 2 
MC- Tests, 2 
Stoff-prüfungen 
schriftliche 
Protokolle 


Grundlagen der 
Analytischen 
Chemie 


4 An01: Grundlagen 
der Analytischen 
Chemie 


V+Ü 3 4 WS Klausur zur 
Vorlesung (b), 
Protokolle, 
Kolloquium im 
Praktikum (u).  


AnGLa: 
Grundpraktikum 
Analytische Chemie 


P 8 4 SS 


 
Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Organische 
Chemie I 


2 OC01: Einführung in 
die Organische 
Chemie 


V+Ü 5 7 SS 2 Teilklausuren/ 
Abschlussklausur 
(b) 
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Organische 
Chemie II 


4 OC02: Reaktions- 
mechanismen der 
Organischen Chemie


V+Ü 3 4 WS Klausur zur 
Vorlesung (b), 
Protokolle, 
Kolloquium im 
Praktikum (u).  


OCGLa: 
Grundpraktikum 
Organische Chemie 
für Lehramts- 
studierende 


P 6 5 SS 


Sicherheits-
aspekte der 
Chemie 


8 Ges: Gefahrstoff- 
und Gesetzeskunde 


V 1 1,5 SS Abschlussklausur 
(u) 


Tx: Toxikologie V 1 1,5 SS Abschlussklausur 
(b) 


Industrielle 
Aspekte der 
Chemie 


6 TC08: 
Industrielle 
Aspekte der 
Chemie 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Spezielle 
Kapitel der 
Chemie für 
Lehramtsstudier
ende 


8 SLa: Seminar 
Spezielle Kapitel der 
Chemie für Lehramts-
studierende 


S 2 3 WS+SS Vortrag (u) 


Semester- 
begleitendes 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum 
mit Vor- und 
Nachbereitung 


5 FD01: 
Einführungsseminar 
zum 
fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 7 WS+SS Praktikumsbericht 
(u) 


FDA: 
Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


P 8 


Chemische 
Fachdidaktik 


6-7 FGLa: Einführung in 
das Fort-
geschrittenen- 
praktikum für 
Lehramts-
studierende 


S 1 1 SS Experimentalvor-
trag (b), Protokoll 
(b) und Kolloquium 
(b) 


FGPLa: 
Fortgeschrittenen- 
praktikum für 
Lehramts-
studierende 


P 4 2 SS 
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CFD: Seminar und 
Fachdidaktisches 
Praktikum für 
Lehramts-
studierende 


S+P 5 3 WS 


Forschendes 
Lernen und 
Experimentieren 


4 FL: Forschendes 
Lernen und 
Experimentieren 


S 1 1 WS+SS Protokoll (b) und 
Kolloquium (b) 


FLP: Chemisches 
Experimentieren im 
SaarLab 


P 4 2 WS+SS 


 
Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum 
mit Vor- und 
Nachbereitung 


8 FD02: Einführungs-
seminar zum 
fachdidaktischen 
Schulpraktikum 


S 2 3 WS+SS Praktikumsbericht 
(b) 


FDB: 
Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


P 3 6 WS+SS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 


 
Im Wahlpflichtbereich müssen Leistungen von mindestens 10 CP aus den folgenden 
Modulbausteinen gewählt werden, dabei müssen mindestens 4 CP auf 
Vorlesungen/Übungen/Seminare entfallen. Die Lehrveranstaltungen der Wahlpflichtmodule 
sollten zwischen dem 3. und 8. Semester absolviert werden. Die für das Wahlpflichtmodul 
gewählten Bausteine sollen einen inhaltlichen/fachlichen Schwerpunkt bilden. Daher ist es 
auch möglich, Modulbausteine aus verschiedenen Blöcken zu kombinieren, solange ein 
inhaltlicher Zusammenhang gegeben ist.  
 


Wahlpflicht- block 
„Analytische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
AnW01 


8 An02: 
 Chemical Separations


V 2 3 SS Klausur (b) 


AnA: Praktikum 
Instrumentelle 
Analytik 


P 5 4 WS Protokoll und 
Kolloquium (b) 
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Modulbaustein 
AnW02 


8 An03: 
Elementanalytik 


V 1 1 SS Klausur (b) 


AnE: Praktikum 
Elementanalytik 


P 3 2 SS Protokoll und 
Kolloquium (b) 


Modulbaustein 
AnW03 
 


8 An05: Bioanalytik   V 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 
 8 An07: Fortgeschrittene 


Methoden der 
Instrumentellen 
Analytik 


V 2 3 WS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 


 
Wahlpflicht- 
block „An- 
organische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht)


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
ACW01 


8 AC03: Reaktionen 
und Reaktions- 
mechanismen in 
Lösung 


V+Ü 3 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


AC04:  
Chemie der 
Nebengruppen- 
elemente 


V+
Ü 


3 4 SS 


Modulbaustein 
ACW02 


8 AC05: Festkörper-
chemie und 
Strukturchemie 


V 3 4 WS Abschlussklausur 
(b) 


Modulbaustein 
ACW03 


8 AC06: 
Molekülchemie und 
Metall-organische 
Chemie 


V+S 2 3 SS Abschlussklausur 
(b) 


 Modulbaustein 
 ACW04 


8 AC08: Bio-
anorganische 
Chemie 


V 2 3 WS Abschlussklausur 
(b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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Wahlpflicht- 
block 
„Organische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl.
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Testate 


Modulbaustein 
OCW01 


8 OC04: Synthese und 
Umwandlung 
funktioneller 
Gruppen 


V+Ü 3 4 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW02 


8 OC05: 
Aromatenchemie 


V 2 3 WS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW03 


8 OC09: 
Stereoselektive 
Synthese 


V 2 3 SS Klausur (b) 


Modulbaustein 
OCW04 


8 OC10: Heterocyclen V 2 3 SS Klausur (b) 


 
Wahlpflicht- 
block 
„Organische 
Chemie für Fort- 
geschrittene“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Testate 


Modulbaustein 
OCW05 


8 MC01: Synthese von
Polymeren 


V 2 3 WS Klausur (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
 


 
Wahlpflicht- 
block 
„Mathematik“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. benotet/ 
unbenotet (b/u) und 
Testate 


Mathematik 8 MLa: Mathematik 
für Studierende des 
Lehramtes Chemie 


V+Ü 3 5 WS Abschlussklausur (b)


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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Wahlpflicht- 
block 
„Physik“ 


Regel- 
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. benotet/ 
unbenotet (b/u) und 
Testate 


Physik 8 P01: Elementare 
Einführung in die Physik
I 


V+Ü 3 4 WS Abschluss-klausuren 
nach den 
Vorlesungen (b) 


P02: Elementare 
Einführung in die Physik
II 


V+Ü 3 4 SS 


PG: Physikalisches 
Praktikum für Lehr-
amtsstudierende 


P 4 3 SS 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block „Physi- 
kalische Chemie 
für Fort- 
geschrittene“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
benotet/ 
unbenotet (b/u)
und Testate 


Modulbaustein 
PCW01 


8 PC03 : 
Quantenchemie 


V+Ü 4 5 WS Klausur (b) 


Modulbaustein 
PCW02 


8 Sp01: Spektroskopie V+Ü 4 5 SS Klausur (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 


 
 


Wahlpflicht- 
block 
„Werkstoff- 
chemie“ 


Regel-
stud.- 
sem.* 


Modulelemente
(WP = Wahlpflicht) 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl.
benotet/ 
unbenotet (b/u)
und Testate 


Modulbaustein 
WC01 


8 WC01: Werkstoff- 
und Bauchemie 


V+Ü 3 4 WS Abschluss-
klausur (b) 


Modulbaustein 
WC02 


8 WC02: Kolloid- und 
Nanochemie 


V+Ü 3 4 SS Abschluss-
klausur (b) 


Modulbaustein 
WC03 


8 PG: Grundpraktikum 
Werkstoffchemie für 
Lehramtsstudierende 


P 4 2 SS Protokoll (b) und
Kolloquium (b) 


* Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt. 
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§ 7
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt 
der Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 6. Juni 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Deutsch zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt 
an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 
5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe 
II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen 
Fassung  
 


Vom 28. April 2016 
 
Gliederung  
A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung  
§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums  
§ 2 Kompetenzen künftiger Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen  
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen  
  
B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung  
§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen  
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen  
§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen  
  
  


§ 1  
Leitbild und Ziele des Studiums  


  
Eine Deutschlehrerin/Ein Deutschlehrer sollte fähig und willens sein, heranwachsende 
Menschen in der Entwicklung ihrer Sprachfähigkeit und in ihrer literarischen Bildung zu 
fördern. Dazu sollte die Deutschlehrerin/der Deutschlehrer  
- sich verantwortlich wissen für die besondere Bedeutung, die Deutschunterricht für die 


Entwicklung der Heranwachsenden, für Schule und Gesellschaft hat;  
- Expertin/Experte sein im Wissen über Sprachsystem und Sprachgebrauch, über 


individuelle Sprachentwicklung und Sprachdidaktik sowie in der Anwendung dieses 
Wissens;  


- sicher und reflektiert mit Sprache umgehen und darin Vorbild für junge Menschen sein;  
- sensibel und aufmerksam auf sprachliche Entwicklungsprozesse bei Kindern und 


Jugendlichen achten, ihren altersbedingt und individuell unterschiedlichen 
Möglichkeiten entsprechend wirksame Anreize und Anleitung zu adäquatem 
Sprachgebrauch geben;  


- Schülerinnen und Schülern sprachliche Werkzeuge und Fähigkeiten vermitteln, die sie 
benötigen, um an Kommunikation im öffentlichen und privaten Leben verstehend und 
handelnd teilzuhaben, gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden, ihr Welt- 
und Selbstverständnis zu erweitern und ihre Persönlichkeit zu entfalten;  


- als Expertin/Experte für Literatur das Interesse junger Menschen an Dichtung wecken, 
ihnen Fertigkeiten zur Erschließung literarischer Texte vermitteln und sie im 
vielseitigen Umgang mit literarischen Texten so anleiten, dass diese ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung, ihrer ästhetischen und kulturellen Bildung zuträglich sind;  


- die Qualität sprachlicher Leistungen von Schülerinnen und Schülern nach 
verlässlichen Maßstäben einschätzen, um darauf geeignete Maßnahmen zur 
Förderung ihrer sprachlichen Entwicklung aufzubauen;  


- sich flexibel auf heterogene sprachliche Voraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler einstellen und mit Kolleginnen und Kollegen an der Weiterentwicklung des 
Deutschunterrichts zusammenarbeiten.  
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§ 2  
Kompetenzen künftiger Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen  


  
1. Fachwissenschaftliche Kompetenzen:  


Am Ende der 1. Ausbildungsphase sollen die Studierenden  
- über angemessen breit gefächertes und sicheres Fachwissen verfügen zu wichtigen 


sprachwissenschaftlichen Theorien und Methoden, zu Geschichte, System und 
Gebrauch der deutschen Sprache;  


- fachwissenschaftliche Begriffe und Methoden anwenden können, um sprachliche 
Strukturen und Handlungen zu beschreiben und zu erklären;  


- Aufbau und Zielsetzung lehrplanrelevanter Textsorten analysieren können;  
- über angemessen breit gefächertes und sicheres Fachwissen verfügen zu wichtigen 


literaturwissenschaftlichen Theorien und Methoden, zu Geschichte, bedeutenden 
Autorinnen/Autoren und Werken, Gattungsformen und Themen der deutschen 
Literatur sowie zu deren Medialität;  


- literaturwissenschaftliche Begriffe und Methoden anwenden können, um literarische 
Texte zu analysieren und zu interpretieren, um literarische Produktion, Kommunikation 
und Wirkung im (sozial-, geistes-, kultur-)geschichtlichen Kontext zu erklären;  


- sich mit sprach- und literaturwissenschaftlicher Forschung auseinandersetzen können 
und aufgeschlossen sein gegenüber Entwicklungen in diesen Fachwissenschaften;  


- sich über aktuelle Entwicklungen der deutschen Literatur informieren und 
aufgeschlossen sein gegenüber Diskussionen über Literatur in der Gesellschaft.  


2. Fachdidaktische und methodische Kompetenzen:  
Am Ende der 1. Ausbildungsphase sollen die Studierenden  
- über grundlegendes Wissen in der Didaktik des Deutschunterrichts verfügen, ihrer 


Aufgaben, Gegenstände und Methoden, ihrer Geschichte und aktuellen Entwicklung;  
- Lehrpläne und Bildungsstandards kennen;  
- fachdidaktische Theoriekonzepte verwenden können, um Ziele, Inhalte und Methoden 


des Deutschunterrichts allgemein zu reflektieren;  
- das Didaktisieren sprachlicher und literarischer Gegenstände in Grundzügen kennen 


und an schulformbezogenen Beispielen geübt haben:  
- sie auf ihren Adressatenbezug hin zu prüfen;  
- ihre didaktische Relevanz und Ergiebigkeit einzuschätzen;  
- relevante Lernziele und Inhaltsaspekte abzuleiten;  
- methodische Möglichkeiten ihrer unterrichtlichen Vermittlung abzuwägen;  
- Beispiele von Deutschunterricht in verschiedenen Stufen und zu verschiedenen 


Gegenständen aus der Beobachtung kennen und in Ansätzen nach didaktisch-
methodischen Kriterien reflektieren können;  


- über erste Erfahrungen im Planen, Durchführen und Evaluieren von Unterricht 
verfügen und mit Hilfe beratender Rückmeldung die eigene Eignung realistisch 
einschätzen können  


- in der Lage sein, vor Klassen situationsgemäß zu sprechen und Texte adäquat 
vorzutragen  


3. Pädagogische Kompetenzen:  
Am Ende der 1. Ausbildungsphase sollen die Studierenden  
- die allgemeinen sprach- und literaturpädagogischen Aufgaben des Deutschlehrers/ 


der Deutschlehrerin kennen und bejahen;  
- fachbezogenes pädagogisches Handeln in Ansätzen exemplarisch erprobt und die 


eigene Eignung dazu reflektiert haben.  
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4. Diagnostische Kompetenzen:  
Am Ende der 1. Ausbildungsphase sollen die Studierenden  
- geeignete Verfahren zur Feststellung sprachlicher Fähigkeiten, Entwicklungen, 


Defizite, insbesondere in der Lese- und Rechtschreibkompetenz kennen;  
- allgemeine Gütekriterien, Probleme von Leistungsmessung, Bezugsnormorientierung 


kennen.  
  


§ 3 
Arten von Lehrveranstaltungen 


 
(1) Vorlesungen (VL) vermitteln einen Überblick über einen größeren Gegenstandsbereich 
des Faches und seine theoretischen und methodischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein 
spezielles Stoffgebiet und seine Forschungsprobleme. Die vorrangige Lehrform ist der Vortrag 
der jeweiligen Lehrkraft. Die Gruppengröße einer Vorlesung beträgt 130 Studierende.  
  
(2) Grundkurse (GK) geben einen Überblick über das Fachgebiet und führen in die 
Grundlagen des Fachs ein. Die Gruppengröße beträgt 20 Studierende.  
  
(3) Proseminare (PS) haben einen einführenden Charakter und vermitteln durch 
Seminargespräche, Referate oder Seminararbeiten Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens. Die Gruppengröße beträgt 25 Studierende.   
  
(4) Übungen (Ü) dienen der Vermittlung fachspezifischer Techniken und Methoden 
wissenschaftlichen Arbeitens und der Vertiefung von Grundkenntnissen. Die Gruppengröße 
beträgt 20 Studierende.  
  
(5) Kolloquien (K) sind in der Regel Begleitveranstaltungen zu Lehrveranstaltungen oder 
Praktika, deren Vor- und Nachbereitung unterstützender Betreuung durch wissenschaftliches 
Lehrpersonal bedarf. Die Gruppengröße beträgt 15 Studierende.  
  
(6) Hauptseminare (HS) erweitern die erworbenen Kenntnisse und vermitteln durch das 
Studium von Primär- und Sekundärliteratur in Seminargesprächen, Referaten oder 
Seminararbeiten einen vertieften Einblick in einen Forschungsbereich. Die Gruppengröße 
beträgt 25 Studierende.  
  
(7) Freiwillige Zusatztutorien (T) sind in der Regel begleitende Veranstaltungen zu 
einführenden Lehrveranstaltungen (PS, VL) und werden in der Regel von fortgeschrittenen 
Studierenden abgehalten. Sie unterstützen die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs, 
vermitteln Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und/oder eröffnen Zugänge zu 
fachspezifischen Forschungsgegenständen. Die Gruppengröße beträgt 30 Studierende.  
  
(8) Schulpraktika (P) geben den Studierenden der Lehrämter Gelegenheit, ihre künftige 
Berufstätigkeit kennenzulernen und zu erproben. Sie werden durch fachdidaktische Übungen 
oder Kolloquien begleitet. Begleitseminare zu Schulpraktika haben eine Gruppengröße von 
20 Studierenden.  
  
Die in Absatz 1 bis Absatz 8 aufgeführten Veranstaltungsformen erfordern eine eingehende 
Vor- und Nachbereitung. Nach Maßgabe der Dozentin/des Dozenten kann die Teilnahme an 
der Lehrveranstaltung von weiteren Leistungen wie z.B. Referat, Arbeitspapieren, Sitzungs-
gestaltung, Protokoll, Übungsaufgaben abhängig gemacht werden.  
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§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen  


 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen können umfassen: Klausuren, Hausarbeiten, Arbeits-
papiere, Analyseaufgaben, Projektdokumentationen, Arbeitsmaterialien zur Sitzungs-
gestaltung, Protokolle, Unterrichtsentwürfe, Portfolios, Übungsaufgaben und Praktikums-
berichte. Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die Leistungen der einzelnen 
Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar sein und eigenständig bewertet werden können.  
  
(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen mündliche Gruppen- oder Einzelprüfungen.  
  
(3) In besonderen Fällen können durch den Prüfungsausschuss auch andere Formen der 
Leistungskontrolle festgelegt werden.  
  
(4) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Zeit von den Kandidatinnen und Kandidaten eingehalten werden kann.  
 


§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen  


 
Dem Antrag auf Zulassung zu folgenden Prüfungsleistungen sind außer den in § 13 Absatz 
1 genannten Nachweisen beizufügen:  
  


Mo- 
dul  


Modultitel  Zulassungsvoraussetzungen 


FD3 Fachdidaktik zwischen Theorie & Praxis I  
erfolgreicher Abschluss sowohl von Modul FD2N 
als auch des Orientierungspraktikums  


FD4 Fachdidaktik zwischen Theorie & Praxis II  erfolgreicher Abschluss von Modul FD3  


DE1 Aufbaumodul: Literatur und Kultur   für die Zulassung zum Proseminar:  
erfolgreicher Abschluss des GK1 in Modul A oder
erfolgreicher Abschluss des GK2 in Modul A  DX  Aufbaumodul: Literatur und Kultur   


H  


Vertiefungsmodul: Theorien der 
Literaturwissenschaft und ihre Anwendung 
in Wissenschaft und Unterricht (nach 1500) erfolgreicher Abschluss von Modul FD2N und 


erfolgreicher Abschluss von Modul A  


H5  
Vertiefungsmodul: Theorien der 
Literaturwissenschaft und ihre Anwendung 
in Wissenschaft und Unterricht (nach 1500) 


J5  Literatur des Mittelalters  erfolgreicher Abschluss von Modul B3 oder B4  


J6  Deutsche Sprachgeschichte  erfolgreicher Abschluss von Modul B4 oder B3  


K5  
Vertiefungsmodul: Historische Perspektiven 
der Literaturwissenschaft  erfolgreicher Abschluss der Module A und DE1  


P  
Kategorien der Sprachwissenschaft und ihre 
Anwendung in Wissenschaft und Unterricht 


erfolgreicher Abschluss der Module C und FD2N   


P7  
Kategorien der Sprachwissenschaft und ihre 
Anwendung in Wissenschaft und Unterricht 


 


T1  Deutsch als Zweitsprache  
Nachdrücklich empfohlen wird der vorherige 
erfolgreiche Abschluss von Modul C  
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§ 6  
Aufbau und Inhalte des Studiums:  


 Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen  
  


(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB): 88 CP 
 


 Pflichtbereich Lehramt LAB:  
 


Pflichtmodule  Regel- 
stud. 
sem.* 
 
  


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente)  


 V-
 Typ


SWS CP Turnus  Prüfungsleis- 
 tung benotet 
 (b) / 
unbenotet (u) 


A: Einführung in die 
neuere deutsche 
Literaturwissenschaft 


2 


Grundkurs 1  GK 2 3 WS  Klausur (b)  


Grundkurs 2 Textanalyse GK 2 4 SS  Klausur (b)  


B2: Einführung in 
die deutsche 
Literatur des 
Mittelalters  


4 


PS Lektüre 
mittelhochdeutscher 
Texte  


PS 2 


7 


WS    
mdl. Prüfung 
(b),  
Klausur (b)  VL Literatur des 


Mittelalters  
VL 2 SS  


C: Einführung in die 
neuere deutsche 
Sprachwissenschaft  


2 


VL Einführung in die 
neuere deutsche 
Sprachwissenschaft  


VL 2 


9 


WS oder 
SS  


Modulklausur 
(b)  Grundkurs 1  GK 2 WS oder 


SS 
Grundkurs 2  GK 2 SS  


DX: Literatur und 
Kultur   


4 


PS Literatur und Kultur 
1500-1800  PS 2 4 WS SS  


  
Hausarbeit (b)  


PS Literatur und Kultur  
nach 1800  PS 2 4 WS SS  Hausarbeit (b)  


F1: Aufbaumodul  
Sprachwissenschaft  


4 


PS Sprache und Struktur PS 2 4 SS WS  
schriftl. 
Prüfungs-
leistung (b)**  


PS Sprache und 
Bedeutung  PS


2 4 WS SS  schriftl. 
Prüfungs-
leistung (b)**  


FD2N: Grundlagen 
der Fachdidaktik  
Deutsch  


2 
Ü Grundlagen der Fach- 
didaktik Deutsch  


Ü  2 3 SS  Klausur (b)  


FD3: Fachdidaktik 
zwischen Theorie 
und Praxis I  


4 
Ü Übung zum 
semesterbegleitenden 
Schulpraktikum  


Ü  2 


7 


WS SS    
Praktikums-
bericht (u)  


 
P Semesterbegleitendes 
Schulpraktikum (15 Tage) P   WS SS  


FD4: Fachdidaktik 
zwischen Theorie 
und Praxis II  5 


Ü Übung zum 
vierwöchigen 
Schulpraktikum  


Ü  2 


9 


WS SS    
Praktikums-
bericht (b)  P Vierwöchiges 


Schulpraktikum  P   WS SS  
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H: Theorien der 
Literaturwissenschaft 
und ihre Anwendung 
in Wissenschaft und 
Unterricht (n. 1500)  
  


7 


VL Theorien der  
Literaturwissenschaft  VL 2 2 WS  Klausur (b)  


HS Literatur und Kultur 
nach  
1500  


HS 2 7 WS SS  Hausarbeit (b)  


PS Literaturdidaktik  PS 2 3 WS SS  


Klausur oder 
Hausarbeit 
oder Portfolio 
(b)**  


P: Kategorien der 
Sprachwissenschaft 
und ihre Anwendung 
in Wissenschaft und  
Unterricht 


7 


HS Sprache und 
Bedeutung  oder   
HS Sprache und Struktur HS 2 6 WS SS 


Klausur oder 
Hausarbeit (b) 
*** 


PS Sprachdidaktik PS 2 4 WS SS 
Klausur oder  
Hausarbeit oder 
Portfolio (b) 


PS Geschichte der 
deutschen Sprache PS 2 5 WS SS Klausur (b) 


T1: Deutsch als 
Zweitsprache 


9 


VL Grundl. d. (Zweit-)  
Spracherwerbsforschung 
f. d. Unterricht in mehrspr. 
Klassen 


VL 2 
3 


WS  
Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 
(b) 
*** Ü Übung zur VL Ü 1 WS 


 
* Gibt als Orientierungshilfe das Semester an, in dem das Gesamtmodul abgeschlossen sein sollte, 


um als innerhalb der Regelstudienzeit absolviert zu gelten. 
** In einem der beiden Proseminare ist eine Hausarbeit als Prüfung anzufertigen. Die Form des 


schriftlichen Leistungsnachweises legt der / die Seminarleiter/in fest und gibt sie zu Beginn der 
Veranstaltung bekannt. 


*** Die Prüfungsvariante legt der/die Seminarleiter/in fest und gibt sie zu Beginn der Veranstaltung 
bekannt. 
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(2) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 115 CP  
 
Pflichtbereich im Lehramt LS1+2:  
 
Pflichtmodule  Regel-


stud.-
sem.* 


Modulelemente  V-  
Typ 


SWS CP Turnus  Prüfungs-
leistung 
benotet (b) / 
unbenotet (u) 


A: Einführung in die 
neuere deutsche 
Literaturwissenschaft 


2  Grundkurs 1  GK 2  3 WS  Klausur (b)  


Grundkurs 2 
Textanalyse 


GK 2 4 SS Klausur (b) 


C: Einführung in die 
neuere deutsche 
Sprachwissenschaft 


2  VL Einführung in die 
neuere deutsche 
Sprachwissenschaft 


VL 2 


9 


WS oder 
    SS 


Modulklausur 
(b)  Grundkurs 1  GK 2  WS oder 


SS 
Grundkurs 2  GK 2  SS  


DE1: Literatur und 
Kultur  


4  VL Literatur n. 1500  VL 2  
6 


WS SS  
Hausarbeit (b) PS Literatur n.1800  PS 2  WS SS  


PS Literatur 1500-1800 PS 2  4 WS SS  Hausarbeit (b)  
F: Aufbaumodul 
Sprachwissenschaft  


4  VL Sprache und 
Bedeutung oder  
VL Sprache und Struktur VL 2 3 


WS  
 


SS 
Klausur (u) 


PS Sprache und 
Bedeutung PS 2 4 WS SS 


schriftl. 
Leistungs-  
nachweis (b)** 


  PS Sprache und 
Struktur  PS  2  4  WS SS  


schriftl. 
Leistungs-  
nachweis (b)**  


FD2N: Grundlagen 
der Fachdidaktik  
Deutsch  


2  
Grundlagen der Fachdi-
daktik Deutsch  


Ü  2  3  SS  Klausur (b)  


FD3: Fachdidaktik 
zwischen Theorie 
und Praxis I  


5  Ü Übung zum 
semesterbegleitenden 
Schulpraktikum 


Ü  2  


7  


WS SS  


Praktikums-
bericht (u)  P Semesterbegleitendes 


Schulpraktikum (15 
Tage)  


P    WS SS  


FD4: Fachdidaktik  
zwischen Theorie und
Praxis II  


6  Ü Übung zum  vier-
wöchigen Schulprakt. Ü  2  


9  
WS SS    


Praktikums-
bericht (b)  S Vierwöchiges


Schulpraktikum  P    WS SS  
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H5: Theorien der 
Literaturwissenschaft 
und ihre Anwendung 
in Wissenschaft und  
Unterricht (n. 1500)  


7  VL Theorien der  
Literaturwissenschaft  VL  2  2  WS  


  
Klausur (b)  


  


HS Literatur nach 1500 
HS 2  6  


WS SS  Hausarbeit (b)  


PS Literaturdidaktik  PS  2  3  WS SS  


Klausur oder 
Hausarbeit oder 
Portfolio (b)**  


K5: Historische 
Perspektiven der 
Literaturwissenschaft 
(nach 1500)  


9  VL Literatur und Kultur  VL  2  


9  


WS SS  
Hausarbeit (b)  


  
HS Literatur nach oder  
vor 1800 ***  HS 2  WS SS  


HS Literatur vor oder  
nach 1800 ***  HS 2  4  WS SS  


Referat bzw. 
Arbeitspapier 
(u)  


P7: Kategorien der 
Sprachwissenschaft 
und ihre Anwendung 
in Wissenschaft und  
Unterricht   


8  
HS Sprache   
und Bedeutung  


HS 2  6  SS WS  


  
Klausur oder  
Hausarbeit 
(b)****  


PS Sprachdidaktik  PS  2  4  WS SS  


Klausur oder 
Hausarbeit oder 
Portfolio (b)**** 


HS Sprache   
und Struktur  


HS 2  6  SS WS  
Klausur oder  
Hausarbeit 
(b)****  


T1: Deutsch als 
Zweitsprache  


9  VL Grundl. d. (Zweit-)  
Spracherwerbs-
forschung  
für den Unterricht in 
mehrspr. Klassen  


VL  2  
3  


WS  Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung (b)**** 


Ü Übung zur VL  Ü  1  WS  


 
*  Gibt als Orientierungshilfe das Semester an, in dem das Gesamtmodul abgeschlossen sein 


sollte, um als innerhalb der Regelstudienzeit absolviert zu gelten.  
**  In einem der beiden Proseminare ist eine Hausarbeit als Prüfung anzufertigen. Die Form des 


schriftlichen Leistungsnachweises legt der / die Seminarleiter/in fest und gibt sie zu Beginn 
der Veranstaltung bekannt.  


***  Von den beiden HS im Modul K5 muss eines aus dem Bereich Literatur vor 1800, das andere 
aus dem Bereich Literatur nach 1800 gewählt werden.  


**** Die Prüfungsvariante legt der/die Seminarleiter/in fest und gibt sie zu Beginn der Ver-
anstaltung bekannt.  
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Wahlpflichtbereich im Lehramt LS1+2:  
 


Eines der beiden Grundlagenmodule der Älteren deutschen Philologie (B3, B4) ist zu wählen:  
  
Wahlpflicht-
module:  
Grundlagenmodul 
Ältere deutsche 
Philologie  


Regel- 
stud.- 
sem.*  


Modulelemente   V-  
 Typ 


SWS CP Turnus Prüfungsleis-  
tung benotet (b)
/ unbenotet (u) 


B3: Einführung in die 
Geschichte der 
deutschen Sprache 
und Literatur des 
Mittelalters I  


4  


PS Geschichte  der 
deutschen Sprache  PS 2  4  SS  Klausur (b)  


PS Lektüre  
mittelhochdeutscher 
Texte  


PS 2  
7  


WS  
Klausur (b) und 
mdl. Prüfung (b) 


VL Literatur des 
Mittelalters 


  VL  2  SS  


B4: Einführung in - 
die Geschichte der  
deutschen Sprache  
und Literatur des  
Mittelalters II  


5  


VL Historische  
Sprachwissenschaft   VL 2  


7  


WS  


Klausur (b) und 
mdl. Prüfung (b) 


PS Lektüre   
mittelhochdeutscher 
Texte  
  


PS 2  WS  


PS Geschichte der 
deutschen Sprache  
  


PS 2  4  SS  Klausur (b)   


 
*  Gibt als Orientierungshilfe das Semester an, in dem das Gesamtmodul abgeschlossen sein 


sollte, um als innerhalb der Regelstudienzeit absolviert zu gelten.  
  
 
Eines der folgenden zwei Wahlpflichtmodule aus der Älteren deutschen Philologie (J5, J6) ist zu 
wählen:  


  
Wahlpflichtmodule: 
Vertiefungsmodul 
Ältere deutsche 
Philologie  


Regel- 
stud.- 
sem.*  


Modulelemente  V-  
Typ 


SWS  CP Turnus  Prüfungsleis- 
tung benotet 
(b)  
/ unbenotet (u)


J5: Literatur des 
Mittelalters  7  


HS Literatur des  
Mittelalters  HS 2  5 WS  Hausarbeit (b) 


J6: Deutsche  
Sprachgeschichte  7  HS Sprachgeschichte HS 2  5 WS  Hausarbeit (b) 
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(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1): 88 CP  


Pflichtbereich im Lehramt LS1:  


Pflichtmodule  Regel-  
stud.- 
sem.*  


Modulelemente V- 
Typ


SWS CP Turnus  Prüfungs-
leistung 
benotet (b)  
/ unbenotet 
(u)  


A: Einführung in die 
neuere deutsche 
Literaturwissenschaft  


2  Grundkurs 1 GK 2  3 WS  Klausur (b) 


Grundkurs 2 
Textanalyse 


GK 2  4 SS  Klausur (b) 


B2: Einführung in die 
deutsche Literatur des 
Mittelalters  


4  PS Lektüre 
mittelhochdeutscher 
Texte  


PS 2  


7 


WS  


Mdl. Prüfung 
(b) Klausur (b) VL Literatur des 


Mittelalters  VL 2  SS 


C: Einführung in die 
neuere deutsche 
Sprachwissenschaft  


2  VL Einführung in die 
neuere deutsche 
Sprachwissenschaft  


VL 2  


9 


WS oder 
SS 


Modulklausur 
(b)  Grundkurs 1 GK 2  WS oder 


SS 
Grundkurs 2 GK 2  SS  


DX: Literatur und Kultur  4  PS Literatur und Kultur 
1500-1800 PS 2  4 WS SS  Hausarbeit (b) 


PS Literatur und Kultur 
nach 1800  


PS 2  4 WS SS  Hausarbeit (b) 


F1: Aufbaumodul  
Sprachwissenschaft  


4  PS Sprache  und 
Struktur  PS 2  4 SS WS  


schriftl. 
Leistungs- 
nachweis (b)** 


PS Sprache  und 
Bedeutung  PS 2  4 WS SS  


schriftl. 
Leistungs- 
nachweis (b)** 


FD2N: Grundlagen der 
Fachdidaktik Deutsch  


2  
Grundlagen der 
Fachdidaktik Deutsch  


Ü 2  3 SS  Klausur (b) 


FD3: Fachdidaktik 
zwischen Theorie und 
Praxis I  


4  Übung zum 
semesterbegleitenden 
Schulpraktikum  


Ü 2  


7 


WS SS  


Praktikums-
bericht (u)  Semesterbegleitendes 


Schulpraktikum (15 
Tage)  


P WS SS  


FD4: Fachdidaktik 
zwischen Theorie und 
Praxis II  


5  Übung zum 
vierwöchigen 
Schulpraktikum  


Ü 2  
9 


WS SS  
Praktikums-
bericht (b)  Vierwöchiges  


Schulpraktikum  P WS SS  


H: Theorien der 
Literaturwissenschaft 


7  VL Theorien der  
Literaturwissenschaft  VL 2  2 WS  Klausur (b) 
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und ihre Anwendung in 
Wissenschaft und  
Unterricht (n. 1500)  


HS Literatur und Kultur 
nach 1500  HS 2  7 WS SS  Hausarbeit (b) 


PS Literaturdidaktik PS 2  3 WS SS  


Klausur oder 
Hausarbeit 
oder Portfolio 
(b)***  


P: Kategorien der 
Sprachwissenschaft und 
ihre Anwendung in 
Wissenschaft und  
Unterricht  


7  HS Sprache und 
Bedeutung  oder   
HS Sprache und Struktur HS 2  6 WS SS  


Klausur oder 
Hausarbeit (b) 
*** 


PS Sprachdidaktik PS 2  4 SS WS  


Klausur oder 
Hausarbeit 
oder Portfolio 
(b) 


PS Geschichte der 
deutschen Sprache PS 2  5 WS SS  Klausur (b) 


T1: Deutsch als 
Zweitsprache  


7  Grundl. d. (Zweit-) 
Spracherwerbsforschung 
für den Unterricht in 
mehrspr. Klassen  


VL 2  
3 


WS  
Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung 
(b)***  Übung zur VL  Ü 1  WS  


* Gibt als Orientierungshilfe das Semester an, in dem das Gesamtmodul abgeschlossen sein
sollte, um als innerhalb der Regelstudienzeit absolviert zu gelten.


**  In einem der beiden Proseminare ist eine Hausarbeit als Prüfung anzufertigen. Die Form des 
schriftlichen Leistungsnachweises legt der / die Seminarleiter/in fest und gibt sie zu Beginn
der Veranstaltung bekannt.


*** Die Prüfungsvariante legt der/die Seminarleiter/in fest und gibt sie zu Beginn der Ver-anstaltung 
bekannt. 


§ 7
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt 
der Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 6. Juni 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Englisch zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5-10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der 
jeweils gültigen Fassung 


 
 


Vom 28. April 2016 
 
Gliederung 


 


A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung 


§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums 


§ 2 Kompetenzen künftiger Englischlehrer/-innen 


§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen 


 


B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung 


§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen 


§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen  


§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 


§ 7 Auslandsaufenthalt 


 
 


§ 1  
Leitbild und Ziele des Studiums 


 
(1) Englischlehrende sind Expertinnen und Experten für die Gestaltung von Lehr- und 
Lernprozessen im Englischunterricht. Ihre Expertise schließt im Kontext der Vermittlung der 
englischen Sprache drei wesentliche Aspekte ein:  
– Die Lehrkraft vermittelt die englische Sprache als Weltsprache und ermöglicht so den 


Lernenden Wege zur Erschließung der eigenen Welt.  
– Die Lehrkraft vermittelt den Lernenden exemplarisch ein Verständnis englischsprachiger 


Kulturen sowie Theorien und Methoden zur Vertiefung, zur Differenzierung und zur 
Weitergabe dieses Verständnisses.  


– Die Lehrkraft erschließt den Lernenden spezifische Bereiche der englischsprachigen 
Kulturen, indem sie diese in erfahrbarer, in Texten und anderen Medien dargestellter Form 
nahe bringt.  


 
(2) Im Folgenden seien die einzelnen Parameter, welche die Expertise der Englischlehrenden 
ausmachen, aufgelistet:  
– Sie verfügen über eine muttersprachenähnliche Kompetenz (C2 des Gemeinsamen 


Europäischen Referenzrahmens) in der englischen Sprache und wissen sich in Wort und 
Schrift adäquat auszudrücken; sie verbringen schon während ihres Studiums einen längeren 
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Zeitraum in einem englischsprachigen Land und planen auch während ihres Berufslebens in 
regelmäßigen Abständen solche Auslandsaufenthalte ein, um ihr Sprachkönnen zu 
aktualisieren; sie sehen sich als verantwortlich dafür, dass sie ihre Kompetenz während ihrer 
ganzen beruflichen Laufbahn bewahren und weiterentwickeln. 


– Sie besitzen anschlussfähige Kenntnisse in den Wissenschaften, auf die sich das Lernen der 
englischen Sprache in der Schule bezieht: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, 
Kulturwissenschaft und Fachdidaktik.  


– Sie orientieren ihr unterrichtliches Handeln an den Erkenntnissen der aktuellen Fachdidaktik 
und Bildungswissenschaften. 


– Das Ziel ihrer unterrichtlichen Arbeit besteht darin, die ihnen anvertrauten Lernenden zur 
Kommunikation in der Zielsprache und zum kompetenten Handeln in den Zielkulturen zu 
befähigen. Durch ihr Vorbild fördern sie bei den Lernenden Interesse an der englischen 
Sprache und an englischsprachigen Kulturen und schaffen die Motivation, um die Sprache 
zu lernen und sich mit den durch sie repräsentierten Kulturen auseinander zu setzen. 


– Sie sind in der Lage, bei den Lernenden zum Aufbau methodischer Kompetenzen 
beizutragen. Dies betrifft die Arbeit mit Texten und Medien und die aufgabenbezogene, 
anwendungsorientierte Gestaltung von mündlichen und schriftlichen Texten. Des Weiteren 
vermitteln sie Strategien zum selbständigen und lebenslangen Sprachenlernen. 


– Sie sind in der Lage, die Leistungen der ihnen anvertrauten Lernenden in verschiedenen 
Teilbereichen und -fertigkeiten auf der Grundlage differenzierter Kriterienraster zu beurteilen. 
Sie sind sich bewusst, dass sprachliche Normverstöße integrale Bestandteile des 
Lernprozesses sind. 


– Sie stehen den englischsprachigen Kulturen kritisch-positiv gegenüber und können diese 
ihren Schülerinnen und Schülern motivierend nahebringen und verständlich machen; sie 
lassen sie Fremdheit und Andersartigkeit in einem positiven Licht sehen. 


– Sie leiten die Schüler und Schülerinnen dazu an, die fremde und die eigene Kultur möglichst 
unvoreingenommen miteinander zu vergleichen und sich ihrer kulturellen Unterschiede 
bewusst zu werden – und übertragen damit die eigene Toleranz für andere Gesellschaften 
und ihre Mitglieder auf die Schülerinnen und Schüler. 


– Sie nehmen am aktuellen Tagesgeschehen der englischsprachigen Kulturen teil (Internet, 
Zeitungen, Radio, Fernsehen und andere Medien) und sind so eng in diese eingebunden, 
dass diese Medien in ihrer Schule als wichtige Wissensquelle nicht nur für den sprachlichen 
Aspekt angesehen werden; sie sind darüber hinaus mit der englischsprachigen Medienwelt 
und ihren Ausprägungen vertraut und wissen ihre Informationen für den eigenen Unterricht 
zu nutzen. 


– Sie entwickeln und pflegen nach Möglichkeit Kontakte zu Schulen in englischsprachigen 
Ländern, organisieren Schüleraustausche und ermöglichen auf diese Weise ihren 
Schülerinnen und Schülern, die anderssprachige Kultur in Projekten und bei Klassenfahrten 
näher kennen zu lernen.  


– Sie erwecken Neugier für andere Sprachen und Kulturen und öffnen damit Fenster in die 
europäischen Nachbarländer und die internationale Gemeinschaft. 


– Sie sind in der Lage, der Schule als Lebensraum der Schülerinnen und Schüler eine 
europäische Dimension zu geben und aus regionaler und lokaler Sicht ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit als Europäer zu entwickeln. 


 
§ 2 


Kompetenzen künftiger Englischlehrer und Englischlehrerinnen 
 
Aus diesem Leitbild werden folgende Kompetenzen abgeleitet, über die die Studierenden zum 
Abschluss ihres Studiums verfügen sollen: 
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1. Übergreifende Kompetenzen: 
 
– interkulturelles Lernen fördern; 
– unterschiedliche Verfahren der Texterschließung und Medienarbeit beherrschen;  
– über Strategien und Methoden zur Generierung fachlichen Wissens und zur kritischen 


Reflexion persönlichen Wissens verfügen; 
– den Unterricht wissenschaftlich begründen und effektiv gestalten. 
 
2. Fachliche Kompetenzen: 
 
– die Fremdsprache im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch formal weitgehend 


korrekt, flexibel und kommunikativ angemessen (adressatenbezogen und rollenadäquat) 
verwenden (Niveau C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens); 


– ihr Sprachkönnen nutzen mit dem Ziel, Sprachvorbild für Lernende zu sein und Lernende 
dauerhaft für das Fach zu interessieren; 


– vielfältige Gelegenheiten zur Erprobung und Weiterentwicklung ihres Sprachenkönnens, 
Fachwissens sowie fachdidaktischen Wissens nutzen und sich im Sinne eines lebenslangen 
Lernens mit jeweils neuen Inhalten und Positionen auseinandersetzen; 


– über Überblickswissen zu wichtigen historischen und aktuellen Entwicklungen der Sprache, 
der Kulturen und Literaturen der anglophonen Länder verfügen;  


– über ein strukturiertes Fachwissen zu grundlegenden – insbesondere schulrelevanten – 
Teilgebieten der Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft 
verfügen;  


– wichtige ideengeschichtliche und wissenschaftstheoretische Konzepte der 
Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft kennen; 


– mit literatur-, kultur- und sprachwissenschaftlichen Analyse- und Interpretationsverfahren 
vertraut sein und Erfahrungen in deren Anwendung anhand von konkreten 
Problemstellungen sammeln. 


 
3. Fachdidaktische Kompetenzen: 
 
– wichtige Positionen der Kultur-, Literatur-, Film-, Medien- und Sprachdidaktik kennen und 


diese funktional für den Unterricht nutzen; 
– Ergebnisse der für Fremdsprachendidaktik konstitutiven Grundlagenwissenschaften (Erst- 


und Zweitsprachenerwerbsforschung, Sprachlehr- und Lernforschung) zur Planung, 
Durchführung, Reflexion und Analyse von Unterricht nutzen; 


– typische Verständnishürden und typische Normverstöße in der Lernersprache kennen und 
dieses Wissen für den Wissens- und Spracherwerb der Lernenden nutzen; 


– Wirkung und Einsatz von Präsentationsmedien kennen; 
– erste Erfahrungen in der Auswahl relevanter Themen und in deren didaktischer Reduktion 


sammeln; 
– erste Erfahrungen in der Auswertung und Aufbereitung (sprachlich, inhaltlich, methodisch-


arbeitstechnisch) von Unterrichtsmaterialien sammeln mit dem Ziel, sinnstiftende Kontexte 
herzustellen;  


– über die Fähigkeit verfügen, Deutungen von Texten (im weitesten Sinne) und 
Deutungsstrategien gemeinsam mit einer Lerngruppe zu entwickeln; 


– einige geeignete verbale und nonverbale Steuerungsimpulse kennen, um diskursive 
Unterrichtsgespräche in der Fremdsprache zu initiieren, zielgerichtet aufrecht zu erhalten 
und zu Ergebnissen (inhaltlich und sprachlich) zu führen; 


– Verfahren und Methoden kennen, mit Hilfe derer die sprachlichen, kommunikativen, sozial-
affektiven, interkulturellen und methodischen Kompetenzen der Lernenden entwickelt 
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werden können; 
– Kriterien zur Beurteilung fremder und eigener Aktivitäten und Sprachprodukte kennen; 
– Erfahrungen in der Wahrnehmung und Diagnose von typischen Verständnisschwierigkeiten, 


Fehlern und falschen Vorstellungen in Bezug auf Fremdsprachenlernen sammeln; 
– Engagement und Identifikation mit der Fremdsprache und der fremdsprachlichen Kultur 


zeigen und deren Sinn und Bedeutung kommunizieren können, um Lernende dauerhaft für 
das Fach zu interessieren; 


– Sinn und Nutzen fremdsprachlicher Bildung kommunizieren können.  
 


§ 3 
Arten von Lehrveranstaltungen 


 
(1) Einführungsveranstaltungen (E) geben einen Überblick über das Fachgebiet und führen in 
die Grundlagen des Studiengangs bzw. der Studienschwerpunkte ein. Sie finden entweder im 
Seminar- oder im Vortragsformat statt. Sie können integrierte Übungen enthalten.  
 
(2) Vorlesungen (V) vermitteln einen Überblick über einen größeren Gegenstandsbereich eines 
Faches und seine methodischen/theoretischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein spezielles 
Stoffgebiet und seine Forschungsprobleme. Die vorrangige Lehrform ist der Vortrag der 
jeweiligen Lehrkraft.  
 
(3) Proseminare (PS) haben einen einführenden Charakter und schaffen durch 
Seminargespräche, Referate, Posterpräsentationen, Seminararbeiten, Portfolios und anderen 
wissenschaftlichen Arbeitsformen Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Grundlage ist in der 
Regel die Lektüre von Fachliteratur und Quellen. Proseminare können in Form einer Exkursion 
abgehalten werden oder eine Exkursion beinhalten. Das Proseminar Fachdidaktik Englisch 
erweitert die erworbenen Kenntnisse, vermittelt durch das angeleitete Studium von Fachliteratur 
in Seminargesprächen, Referaten, Posterpräsentationen, Seminararbeiten, Portfolios und 
anderen wissenschaftlichen Arbeitsformen einen vertieften Einblick und zeigt 
Anwendungsmöglichkeiten fachwissenschaftlicher Theorien und Modelle in unterrichtlichen 
Kontexten auf. 
 
(4) Hauptseminare (HS) erweitern die erworbenen Kenntnisse und vermitteln durch das 
angeleitete Studium von Fachliteratur und Quellen in Seminargesprächen, Referaten, 
Seminararbeiten und anderen wissenschaftlichen Arbeitsformen einen vertieften Einblick in 
einen Forschungsbereich. Hauptseminare können in Form einer Exkursion abgehalten werden 
oder eine Exkursion beinhalten. 
 
(5) Übungen (Ü) dienen der Vermittlung fachspezifischer Techniken und Methoden 
wissenschaftlichen Arbeitens und der Vertiefung von Grundkenntnissen durch 
Seminargespräche und/oder praktische Übungen (schriftlich und/oder mündlich). 
Sprachpraktische Übungen dienen der Vermittlung fremdsprachlicher Kompetenzen und leiten 
zu deren selbstständigen Erwerb an. 
 
(6) Praktika (P) bieten die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Lehrerberuf zu sammeln. 
 
(7) Exkursionen (Ex) sind Veranstaltungen außerhalb des Hochschulortes, mit Beteiligung der 
Studierenden an Planung, Organisation und Auswertung. Sie dienen der Vertiefung der 
Kenntnisse linguistischer, literaturwissenschaftlicher bzw. kulturwissenschaftlicher 
Entwicklungszusammenhänge. Lehrveranstaltungen können in Form einer Exkursion 
abgehalten werden oder eine Exkursion beinhalten. 
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(8) Kolloquien (K) geben Gelegenheit zur Betreuung der Studierenden im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Arbeit und / oder die erste Staatsprüfung. Sie dienen der angeleiteten 
Vorbereitung, zur Präsentation und zur Diskussion eigener Forschungsarbeiten.  
 
(9) Das Selbststudium (Sst) dient der systematischen Erschließung zentraler Bereiche der 
englischsprachigen Literaturen und Kulturen und der Sicherstellung eines fundierten 
Überblickswissens über diese. 
 
(10) Freiwillige Zusatz-Tutorien (T) vermitteln Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und 
eröffnen einen Zugang zu den fachspezifischen Forschungsgegenständen.  
 
Die in Absatz (1) bis Absatz (8) aufgeführten Veranstaltungsformen erfordern in der Regel  
regelmäßige Teilnahme sowie eine eingehende Vor- und Nachbereitung. Nach Maßgabe des  
Dozenten/der Dozentin kann die Teilnahme an der Lehrveranstaltung von weiteren Leistungen 
wie beispielsweise Referat, Protokoll, Paper oder Übungsaufgaben abhängig gemacht werden.  
 
Regelgruppengrößen: Einführungen im Vortragsformat: 120, Einführungen im Seminarformat: 
20, Vorlesungen: 120, Proseminare: 20, Hauptseminare: 20, Übungen Language Course I-IV: 
25, alle weiteren Übungen: 20, Kolloquien: 20, Exkursionen: 15, Begleitveranstaltungen zu 
Praktika: 20. 
  


§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen 


 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, Hausarbeiten (Seminararbeiten), 
Praktikumsberichte, Portfolios und schriftliche Leistungen nach Maßgabe der Lehrenden (z. B. 
Stundenprotokolle, Thesenpapiere, Übungen, Exkursionsberichte). Klausuren können auch in 
elektronischer Form durchgeführt werden. Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die 
jeweiligen Leistungen der einzelnen KandidatInnen erkennbar sein und eigenständig bewertet 
werden können.  
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen benotete Referate, mündliche Prüfungen und 
Leistungen nach Maßgabe des Lehrenden (z. B. Überprüfung der Aussprache oder anderer 
Teilkompetenzen, Referate oder Posterpräsentationen). Diese können auch Teil eines Portfolios 
sein. Es sind Einzel- oder Gruppenprüfungen möglich. Die jeweiligen Leistungen der einzelnen 
KandidatInnen müssen erkennbar sein und eigenständig bewertet werden können. 
 
(3) In besonderen Fällen können auch andere Formen der Leistungskontrolle durch den 
Prüfungsausschuss festgelegt werden. 
 
(4) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Zeit eingehalten werden kann. 
 


§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 


 
Dem Antrag auf Zulassung zu den Prüfungsleistungen sind außer den in § 12 Absatz 1 
genannten Nachweisen beizufügen: 
Nachweise über die Erfüllung von Zulassungsvoraussetzungen zu den Prüfungsleistungen 
folgender Module (alle Lehrämter):  
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Literatur- und Kulturwissenschaft: 
– Modul „Einführung in die englischsprachige Literaturwissenschaft - LA“: Für die Introduction 


to Literature - Übung der Nachweis über die gleichzeitige Teilnahme an Introduction to 
Literature - General 


– Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung I“: Für das Proseminar Nachweis über 
die erfolgreiche Teilnahme am Modul „Einführung in die englischsprachige 
Literaturwissenschaft“  


– Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung II“: Für das Hauptseminar Nachweis 
über den erfolgreichen Abschluss des Moduls „Einführung in die englischsprachige Li-
teraturwissenschaft“ und des Proseminars in „Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung I“  
 


Linguistik: 
– Modul „Linguistik Vertiefung I“ Für das Proseminar Linguistik Nachweis über die erfolgreiche 


Teilnahme an der Klausur Introduction to English linguistics - general  
– Modul „Linguistik Vertiefung II“: Für das Hauptseminar Nachweis über den erfolgreichen 


Abschluss des Moduls „Einführung in die englische Linguistik“ und des Proseminars in 
„Linguistik Vertiefung I“ 
 


Fachdidaktik: 
– Modul „Einführung in die Fachdidaktik Englisch“: Für das Schulpraktikum und die Übung 


zum Schulpraktikum Nachweis über das erfolgreiche Absolvieren des Orientierungs-
praktikums 


– Modul „Vierwöchiges fachdidaktisches Praktikum Englisch“: Nachweis über das erfolgreiche 
Absolvieren des semesterbegleitenden Schulpraktikums im Fach Englisch 


– Modul „Fachdidaktik Englisch Vertiefung“: Erfolgreicher Abschluss der Module „Einführung in 
die englischsprachige Literaturwissenschaft“, „Einführung in die englische Linguistik“ und 
„Einführung in die Fachdidaktik Englisch“ 
 


Sprachpraxis: 
– Modul „Sprachpraxis Language and Use I“: Für Language Course II Nachweis über die 


vorangegangene oder gleichzeitige Teilnahme am Language Course I 
– Modul „Language and Use Advanced“: Nachweis über die bestandene Modulklausur 


Language and Use Intermediate  
– Modul „Mündliche und schriftliche Kommunikation II – LS1+2“: Für Written Expression 


(Advanced) Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Written Expression (Intermediate) 
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§ 6 
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 
(1) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 115 CP 
 
Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem. 1  


Modulelemente (P = 
Pflichtelement, WP = 
Wahlpflichtelement) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur-
nus 


Leistungen 
mit Angabe 
benotet / 
unbenotet 
(b/u)2 


Linguistik 
Einführung in die 
englische 
Linguistik - LA (6 
CP) 
 


1-4 Introduction to English 
linguistics - general 


E 2 4 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Introduction to English 
linguistics - syntax 


E 1 2 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Linguistik 
Vertiefung I - LA3 
(8 CP) 


3-6 Vorlesung Linguistik V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Proseminar Linguistik  PS 2 5 WS 
+ SS 


schriftliche 
ODER 
mündliche 
Leistung (b) 


Linguistik 
Vertiefung II - 
LS1+24 
(4-6 SWS /  
11-12 CP) 


7-9 (P) Vorlesung Linguistik V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


(P) Hauptseminar 
Linguistik  


HS 2 8 WS 
+ SS 


schriftliche 
Leistung (b) 


(WP) Kolloquium 
(Alternative: Kolloquium 
in Literatur- und 
Kulturwissenschaft 
Vertiefung II) 


K 2 1 WS 
+ SS 


 


                                                 
 
1 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt 
2 Bei Angabe von mehreren möglichen Prüfungsleistungen wird die Prüfungsform durch den/die 
Lehrende/n bei Veranstaltungsbeginn festgelegt. 
3 Die Themen der Vorlesung und des Proseminars müssen sich voneinander unterscheiden. Die Modul-
elemente müssen sich jeweils von den im Modul „Linguistik Vertiefung II - LS1+2“ behandelten Themen 
unterscheiden 
4 Das Kolloquium muss in dem Fachgebiet besucht werden, in dem die wissenschaftliche Arbeit 
geschrieben wird (Linguistik oder Britische Literatur-  und Kulturwissenschaft oder Nordamerikanische 
Literatur- und Kulturwissenschaft). Wird die wissenschaftliche Arbeit nicht im Fach Englisch geschrieben, 
so dient das Kolloquium der Vorbereitung auf die mündliche Staatsprüfung. 
Die Themen der Vorlesung und des Hauptseminars müssen sich voneinander unterscheiden. Die 
Modulelemente müssen sich jeweils von den im Modul „Linguistik Vertiefung I - LA“ behandelten Themen 
unterscheiden. 
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Literatur- und Kulturwissenschaft 
Einführung in die 
englischsprachige 
Literaturwissen-
schaft – LA (6 CP) 


1-4 Introduction to Literature 
- General 


E 2 
6 
 


WS 
+ SS 


 
Modulklausur 
(u) Introduction to Literature 


- Übung 
Ü 1 WS 


+ SS 
Literatur- und 
Kulturwissen-
schaft  
Vertiefung I - LA5 
(8 CP) 


3-6 Vorlesung Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Proseminar Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft  


PS 2 5 WS 
+ SS 


Hausarbeit (b) 


Literatur- und 
Kulturwissen-
schaft Vertiefung 
II - LS1+26,7  
(4 SWS / 13-14 
CP) 


7-8 (P) Selbststudium 
Leseliste LS1+2 


Sst  5 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


(P) Hauptseminar 
Britische ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


HS 2 8 WS 
+ SS 


Hausarbeit (b) 


(WP) Kolloquium 
(Alternative: Kolloquium 
in Linguistik Vertiefung 
II) 


K 2 1 WS 
+ SS 


 


Cultural Studies 
Cultural Studies I 
- LS1+2 (6 CP) 


1-4 Introduction to Cultural 
Studies - North America 


E 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Introduction to Cultural 
Studies - UK & Ireland 


E 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


 


 


                                                 
5 Das Proseminar muss aus demselben Gebiet stammen wie die Vorlesung (z. B. Britische Literatur- und 
Kulturwissenschaft). 
6 Die Modulelemente müssen sich vom Spezialgebiet im Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft 
Vertiefung I - LA“ unterscheiden: Wird im Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung I - LA“  z.B. 
der Bereich der Nordamerikanischen Literatur- und Kulturwissenschaft gewählt, so muss im Modul 
„Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung II - LS1+2“ Britische Literatur- und Kulturwissenschaft 
gewählt werden. 
7 Das Kolloquium muss in dem Fachgebiet besucht werden, in dem die wissenschaftliche Arbeit 
geschrieben wird (Linguistik oder Britische Literatur-  und Kulturwissenschaft oder Nordamerikanische 
Literatur- und Kulturwissenschaft). Wird die wissenschaftliche Arbeit nicht im Fach Englisch geschrieben, 
so dient das Kolloquium der Vorbereitung auf die mündliche Staatsprüfung. 
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Cultural Studies II 
- LS1+28 
(4 SWS / 7 CP) 
Wahlbereich 


2-6 (P) Foundations of 
Cultural Studies 


V 2 4 WS 
+ SS 


Klausur (b) 


(WP) Cultural Studies 
North America  


Ü 2 3 WS 
+ SS 


schriftliche 
Leistung (b) 
ODER 
mündliche 
Leistung (b) 
ODER 
Klausur (b)  


(WP) Cultural Studies 
UK / Ireland  


Ü 2 3 WS 
+ SS 


(WP) Exkursion  Ex mind. 
4 


Tage


3  


(WP) Introduction to 
Media Studies  


E 2 3 WS 
+ SS 


Sprachpraxis 
Language and 
Use Intermediate 
- LA (5 CP) 


1-4 Language Course I Ü 2  
5 


WS 
+ SS Modulklausur 


(b) Language Course II Ü 2 WS 
+ SS 


Language and 
Use Advanced - 
LA (5 CP) 
 


7-10 Language Course III - 
Teaching Vocabulary 
and Grammar  


Ü 2 


5 


WS 
+ SS 


 
 
Modulklausur 
(b) Language Course IV 


LA 
Ü 2 WS 


+ SS 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation I - 
LS1+2 (6 CP)  


1-6 English Phonetics V 1 2 WS 
+ SS 


Klausur (b) 


Phonetics with Listening 
Practice 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Written Expression 
(Intermediate) 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Portfolio (b) 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation II 
- LS1+29 (8 SWS / 
9 CP) 
Wahlbereich 


6-10 (P) Mediation and 
Translation 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Portfolio (b) 


(P) Written Expression 
(Advanced) 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Portfolio (b)  


(P) Oral Expression 
(Advanced)  


Ü 1 2 WS 
+ SS 


 Mündliche 
Prüfung (b) 


(P) Listening to English 
(Advanced)  


Ü 1 1 WS 
+ SS 


Schriftliche 
ODER 
mündliche 
Prüfung (b) 


(WP) English for Specific 
Purposes 


Ü 2 2 varia
bel 


Schriftliche 
ODER 
mündliche 
Leistung (b) 
 


(WP) Vocabulary 
 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


                                                 
8 Neben der Vorlesung „Foundations of Cultural Studies“ muss eine weitere Übung, die Einführung 
Introduction to Media Studies oder eine Exkursion belegt werden. 
 
9 Neben den vier Pflichtelementen muss entweder “Vocabulary” oder “English for Specific Purposes” 
belegt werden. 
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Fachdidaktik 
Einführung in die 
Fachdidaktik 
Englisch - LA (10 
CP) 


2-5 Introduction to Teaching 
English as a Foreign 
Language 


E 2 3 WS 
+SS 


Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
Praktikums 


Ü 2 3 WS 
+ SS 


Praktikums-
bericht (u) 


Praktikum P  4 WS 
+ SS 


Fachdidaktik 
Englisch 
Vertiefung - LA (5 
CP) 


4-6 Proseminar 
Englischdidaktik 


PS 2 5 WS 
+ SS 


Mündliche 
Leistung (b) 
UND 
schriftliche 
Leistung (b) 


Vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Praktikum - LA (9 
CP) 


5-9 Vorbereitung des vier-
wöchigen 
fachdidaktischen 
Praktikums 


Ü 2 3 WS 
+ SS 


Praktikums-
bericht (b) 


vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Praktikum 


P  6 WS 
+ SS 
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(2) Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5-10) (LS1): 88 CP 
 
Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem. 10  


Modulelemente (P = 
Pflichtelement, WP = 
Wahlpflichtelement) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur-
nus 


Leistungen 
mit Angabe 
benotet / 
unbenotet 
(b/u)11 


Linguistik 
Einführung in die 
englische 
Linguistik - LA (6 
CP) 


1-4 Introduction to English 
linguistics - general 


E 2 4 WS 
+ SS 


Klausur (u)  


Introduction to English 
linguistics - syntax 


E 1 2 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Linguistik 
Vertiefung I - LA12 
(8 CP) 


3-6 Vorlesung Linguistik V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Proseminar Linguistik  PS 2 5 WS 
+ SS 


schriftliche 
ODER 
mündliche 
Leistung (b) 


Literatur- und Kulturwissenschaft 
Einführung in die 
englischsprachige 
Literaturwissen-
schaft - LA (6 CP) 


1-4 Introduction to Literature 
- General 


E 2 
6 
 


WS 
+ SS 


 
Modulklausur 
(u) Introduction to Literature 


- Übung 
Ü 1 WS 


+ SS 
Literatur- und 
Kulturwissen-
schaft  
Vertiefung I - LA13 
(8 CP) 


3-6 Vorlesung Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Proseminar Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft  


PS 2 5 WS 
+ SS 


Hausarbeit (b) 
 


                                                 
10 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt 
11 Bei Angabe von mehreren möglichen Prüfungsleistungen wird die Prüfungsform durch den/die 
Lehrende/n bei Veranstaltungsbeginn festgelegt. 
12 Die Themen der Vorlesung und des Proseminars müssen sich voneinander unterscheiden. Die 
Modulelemente müssen sich jeweils von den im Modul „Linguistik Vertiefung II - LS1“ behandelten 
Themen unterscheiden. 
13 Das Proseminar muss aus demselben Gebiet stammen wie die Vorlesung (z. B. Britische Literatur- und 
Kulturwissenschaft). 
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Cultural Studies 
Cultural Studies I 
- LS114 (2 SWS / 
3 CP) 
Wahlbereich 


1-4 (WP) Introduction to 
Cultural Studies - North 
America 


E 
2 
 


3 
 


WS 
+ SS 


 Klausur (u) 
 (WP) Introduction to 


Cultural Studies - UK & 
Ireland 


E 2 3 WS 
+ SS 
 


Cultural Studies II 
- LS1 (3 CP) 


2-6 Introduction to Media 
Studies 


E 2 3 WS 
+ SS 


Klausur ODER 
mündliche 
Leistung (b) 


Sprachpraxis 
Language and 
Use Intermediate 
- LA (5 CP) 


1-4 Language Course I Ü 2 
5 
 


WS 
+ SS Modulklausur 


(b) Language Course II Ü 2 WS 
+ SS 


Language and 
Use Advanced - 
LA (5 CP) 
 


7-8 
 


Language Course III - 
Teaching Vocabulary 
and Grammar 


Ü 2 


5 


WS 
+ SS 


 
 
Modulklausur 
(b) Language Course IV Ü 2 WS 


+ SS 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation I - 
LS1 (6 CP) 


1-6 English Phonetics V 1 2 WS 
+ SS 


Klausur (b) 


Phonetics with Listening 
Practice 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Written Expression 
(Intermediate) 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Portfolio (b) 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation II 
- LS1 (4 CP) 


6-8 
 


Oral Expression 
(Advanced) 


Ü 1 2 WS 
+ SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mediation and 
Translation 


Ü 2 2 WS 
+ SS 


Portfolio (b) 


Fachdidaktik 
Einführung in die 
Fachdidaktik 
Englisch - LA (10 
CP) 


2-5 Introduction to Teaching 
English as a Foreign 
Language 


E 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
Praktikums 


Ü 2 3 WS 
+ SS 


Praktikums-
bericht (u) 


Schulpraktikum P  4 WS 
+ SS 


Fachdidaktik 
Englisch 
Vertiefung - LA (5 
CP) 


4-6 Proseminar 
Englischdidaktik 


PS 2 5 WS 
+ SS 


Mündliche 
Leistung (b) 
UND 
schriftliche 
Leistung (b) 


                                                 
14 In dem Modul „Cultural Studies I - LS1“ ist eine der beiden Einführungen „Introduction to Cultural 
Studies - North America“ oder „Introduction to Cultural Studies - UK & Ireland“ zu wählen. 
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Vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Praktikum - LA (9 
CP) 


5-8  Vorbereitung des vier-
wöchigen 
fachdidaktischen 
Praktikums 


Ü 2 3 WS 
+ SS 


Praktikums-
bericht (b) 


vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Praktikum 


P  6 WS 
+ SS 


 
Wahlbereich LS1: Eines der folgenden beiden Wahlpflichtmodule muss belegt werden: 
 
Wahlpflicht-
module15+16 


Regel-
stud.- 
sem. 17  


Modulelemente (P = 
Pflichtelement, WP = 
Wahlpflichtelement) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur-
nus 


Leistungen 
mit Angabe 
benotet / 
unbenotet 
(b/u) 


Linguistik 
Vertiefung II -  
LS1 (WP)18 
(6 SWS / 10 CP) 


7-8 
 


Vorlesung Linguistik V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Hauptseminar Linguistik  HS 2 6 WS 
+ SS 


schriftliche 
Leistung (b)  


Kolloquium K 2 1 WS 
+ SS 


 


Literatur- und 
Kulturwissen-
schaft Vertiefung 
II - LS1 (WP)19 
(6 SWS / 10 CP) 


7-8 
 


Vorlesung Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Hauptseminar Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


HS 2 6 WS 
+ SS 


Hausarbeit (b) 


Kolloquium K 2 1 WS 
+ SS 


 


                                                 
15 Es muss entweder das Modul „Linguistik Vertiefung II - LS1“ oder das Modul „Literatur- und 
Kulturwissenschaft Vertiefung II - LS1“ belegt werden. 
16 Das Kolloquium muss in dem Fachgebiet besucht werden, in dem die wissenschaftliche Arbeit 
geschrieben wird (Linguistik oder Britische Literatur-  und Kulturwissenschaft oder Nordamerikanische 
Literatur- und Kulturwissenschaft). Wird die wissenschaftliche Arbeit nicht im Fach Englisch geschrieben, 
so dient das Kolloquium der Vorbereitung auf die mündliche Staatsprüfung. 
17 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt 
18 Die Themen der Vorlesung und des Hauptseminars müssen sich voneinander unterscheiden. Die 
Modulelemente müssen sich jeweils von den im Modul „Linguistik Vertiefung I - LA“ behandelten Themen 
unterscheiden.  
19 Die Modulelemente müssen sich vom Spezialgebiet im Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft 
Vertiefung I - LA“ unterscheiden: Wird im Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung I - LA“  z. B. 
der Bereich der Nordamerikanischen Literatur- und Kulturwissenschaft gewählt, so muss im Modul 
„Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung II - LS1“ Britische Literatur- und Kulturwissenschaft gewählt 
werden. 
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(3) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB): 88 CP 
 
Pflichtmodule Regel-


stud.- 
sem. 20  


Modulelemente (P = 
Pflichtelement, WP = 
Wahlpflichtelement) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur-
nus 


Leistungen 
mit Angabe 
benotet / 
unbenotet 
(b/u)21 


Linguistik 
Einführung in die 
englische 
Linguistik - LA (6 
CP) 


1-4 Introduction to English 
linguistics - general 


E 2 4 WS + 
SS 


Klausur (u)  


Introduction to English 
linguistics - syntax 


E 1 2 WS + 
SS 


Klausur (u) 


Linguistik 
Vertiefung I - LA22 
(8 CP) 


3-6 Vorlesung Linguistik V 2 3 WS + 
SS 


Klausur (u) 


Proseminar Linguistik  PS 2 5 WS + 
SS 


schriftliche 
ODER 
mündliche 
Leistung (b) 


Literatur- und Kulturwissenschaft 
Einführung in die 
englischsprachige 
Literaturwissen-
schaft - LA (6 CP) 


1-4 Introduction to Literature 
- General 


E 2 
6 
 


WS + 
SS 


 
Modulklausur 
(u) Introduction to Literature 


- Übung 
Ü 1 WS + 


SS 
Literatur- und 
Kulturwissen-
schaft  
Vertiefung I - LA23 
(8 CP) 


3-6 Vorlesung Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


V 2 3 WS + 
SS 


Klausur (u) 


Proseminar Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft  


PS 2 5 WS + 
SS 


Hausarbeit (b) 
 


                                                 
20 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt 
21 Bei Angabe von mehreren möglichen Prüfungsleistungen wird die Prüfungsform durch den/die 
Lehrende/n bei Veranstaltungsbeginn festgelegt. 
22 Die Themen der Vorlesung und des Proseminars müssen sich voneinander unterscheiden. Die 
Modulelemente müssen sich jeweils von den im Modul „Linguistik Vertiefung II - LAB“ behandelten 
Themen unterscheiden. 
23 Das Proseminar muss aus demselben Gebiet stammen wie die Vorlesung (z. B. Britische Literatur- und 
Kulturwissenschaft). 


427







 


 


 


 


Cultural Studies 
Cultural Studies I 
- LAB24 (2 SWS / 
3 CP) 
Wahlbereich 


1-4 (WP) Introduction to 
Cultural Studies - North 
America 


E 
2 3 


WS + 
SS 


Klausur (u) 
(WP) Introduction to 
Cultural Studies - UK & 
Ireland 


E 2 3 WS + 
SS 


Cultural Studies II 
- LAB (3 CP) 


2-6 Introduction to Media 
Studies 


E 2 3 WS + 
SS 


Klausur ODER 
mündliche 
Leistung (b) 


Sprachpraxis 
Language and 
Use Intermediate 
- LA (5 CP) 


1-4 Language Course I Ü 2 
5 
 


WS + 
SS Modulklausur 


(b) Language Course II Ü 2 WS + 
SS 


Language and 
Use Advanced - 
LA (5 CP) 
 


7-10 
 


Language Course III - 
Teaching Vocabulary 
and Grammar 


Ü 2 


5 


WS + 
SS 


 
 
Modulklausur 
(b) Language Course IV Ü 2 WS + 


SS 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation I - 
LAB (4 CP) 


1-6 Phonetics with Listening 
Practice 


Ü 2 2 WS + 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Written Expression 
(Intermediate) 


Ü 2 2 WS + 
SS 


Portfolio (b) 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation II 
- LAB  (5 SWS / 6 
CP) 


6-10 
 


Oral Expression 
(Advanced) 


Ü 1 2 WS + 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mediation and 
Translation 


Ü 2 2 WS + 
SS 


Portfolio (b) 


English for Specific 
Purposes 


Ü 2 2 varia-
bel 


Schriftliche 
ODER 
mündliche 
Leistung (b) 


Fachdidaktik 
Einführung in die 
Fachdidaktik 
Englisch - LA (10 
CP) 


2-5 Introduction to Teaching 
English as a Foreign 
Language 


E 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (b) 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
Praktikums 


Ü 2 3 WS + 
SS 


Praktikums-
bericht (u) 


Schulpraktikum P  4 WS + 
SS 


                                                 
24 In dem Modul „Cultural Studies I - LAB“ ist eine der beiden Einführungen „Introduction to Cultural 
Studies - North America“ oder „Introduction to Cultural Studies - UK & Ireland“ zu wählen. 
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Fachdidaktik 
Englisch 
Vertiefung - LA (5 
CP) 


4-6 Proseminar 
Englischdidaktik 


PS 2 5 WS + 
SS 


Mündliche 
Leistung (b) 
UND 
schriftliche 
Leistung (b) 


Vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Praktikum - LA (9 
CP) 


5-9 
 


Vorbereitung des vier-
wöchigen 
fachdidaktischen 
Praktikums 


Ü 2 3 WS + 
SS 


Praktikums-
bericht (b) 


vierwöchiges 
fachdidaktisches 
Praktikum 


P  6 WS + 
SS 


 
Wahlbereich LAB: Eines der folgenden beiden Wahlpflichtmodule muss belegt werden: 
 


Wahlpflicht-
module25


’
26 


Regel-
stud.- 
sem. 27  


Modulelemente (P = 
Pflichtelement, WP = 
Wahlpflichtelement) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur-
nus 


Leistungen 
mit Angabe 
benotet / 
unbenotet 
(b/u) 


Linguistik 
Vertiefung II - LAB 
(WP)28 
(6 SWS / 10 CP) 


7-9 
  


Vorlesung Linguistik V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


Hauptseminar Linguistik  HS 2 6 WS 
+ SS 


schriftliche 
Leistung (b)  


Kolloquium K 2 1 WS 
+ SS 


 


Literatur- und 
Kulturwissen-
schaft Vertiefung 
II - LAB (WP)29 
(6 SWS / 10 CP) 


7-9 
 


Vorlesung Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


V 2 3 WS 
+ SS 


Klausur (u) 


                                                 
25 Es muss entweder das Modul „Linguistik Vertiefung II - LAB“ oder das Modul „Literatur- und 
Kulturwissenschaft Vertiefung II - LAB“ belegt werden. 
26 Das Kolloquium muss in dem Fachgebiet besucht werden, in dem die wissenschaftliche Arbeit 
geschrieben wird (Linguistik oder Britische Literatur-  und Kulturwissenschaft oder Nordamerikanische 
Literatur- und Kulturwissenschaft). Wird die wissenschaftliche Arbeit nicht im Fach Englisch geschrieben, 
so dient das Kolloquium der Vorbereitung auf die mündliche Staatsprüfung. 
27 gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit 
abgeschlossen gilt 
28 Die Themen der Vorlesung und des Hauptseminars müssen sich voneinander unterscheiden. Die 
Modulelemente müssen sich jeweils von den im Modul „Linguistik Vertiefung I - LAB“ behandelten 
Themen unterscheiden.  
29 Die Modulelemente müssen sich vom Spezialgebiet im Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft 
Vertiefung I - LA“ unterscheiden: Wird im Modul „Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung I - LA“  z. B. 
der Bereich der Nordamerikanischen Literatur- und Kulturwissenschaft gewählt, so muss im Modul 
„Literatur- und Kulturwissenschaft Vertiefung II - LAB“ Britische Literatur- und Kulturwissenschaft gewählt 
werden. 
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Wahlpflicht-
module25


’
26 


Regel-
stud.- 
sem. 27  


Modulelemente (P = 
Pflichtelement, WP = 
Wahlpflichtelement) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur-
nus 


Leistungen 
mit Angabe 
benotet / 
unbenotet 
(b/u) 


Hauptseminar Britische 
ODER 
Nordamerikanische 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft 


HS 2 6 WS 
+ SS 


Hausarbeit (b) 


Kolloquium K 2 1 WS 
+ SS 


 


 
 


§ 7 
Auslandsaufenthalt 


 
(1) Die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung in den Lehramtsstudiengängen des Fachs Englisch 
setzt den Nachweis eines Auslandsaufenthaltes in einem englischsprachigen Land voraus. Die 
Dauer des Auslandsaufenthaltes beträgt sechs Monate (LS1+2) bzw. drei Monate (LAB, LS1). 
Wird in dem Studiengang LS1+2 als weiteres Fach Französisch oder Spanisch studiert, so ist im 
einem der beiden Fächer nur ein dreimonatiger Auslandsaufenthalt nachzuweisen. Es kann 
gewählt werden, in welchem Fach der sechsmonatige und in welchem der dreimonatige 
Auslandsaufenthalt absolviert wird. 
 
(2) Der Auslandsaufenthalt soll möglichst zusammenhängend sein und in einem sinnvollen 
Zusammenhang mit dem Studium stehen. Dadurch soll eine enge Wechselbeziehung zwischen 
fachwissenschaftlicher Theorie und Reflexion einerseits und soziokultureller Praxis im 
englischen Sprachgebiet andererseits ermöglicht werden. Der Auslandsaufenthalt soll dazu 
beitragen, dass die zukünftigen Fremdsprachenlehrkräfte in Englisch über eine 
Sprachkompetenz verfügen, die  
– in hohem Maße die Teilkompetenz Sprechfertigkeit enthält und durch hinreichend 


anhaltende Praxis gefestigt und vertieft ist,  
– hinsichtlich der möglichen Kommunikationssituationen breit gefächert ist,  
– eine vertiefte Kenntnis des aktuellen Sprachgebrauchs und der Tendenzen der Entwicklung 


der aktuellen Sprache impliziert. 
Der Auslandsaufenthalt trägt weiterhin maßgeblich dazu bei, dass die künftigen 
Fremdsprachenlehrkräfte landeskundliche Kenntnisse und eine interkulturelle Kompetenz 
erwerben, die sie befähigen, die Rolle von Kulturmittlern und -mittlerinnen zu übernehmen.  
Dieser Zielsetzung entspricht in besonderem Maße ein Auslandsaufenthalt in Form eines 
Auslandsstudiums oder einer Tätigkeit als Fremdsprachenassistent oder Fremdsprachen-
assistentin an einer Schule in einem Land der Zielsprache.  
 
(3) Vor Antritt des Auslandsaufenthaltes ist eine sogenannte „Vereinbarung“ mit dem/der 
zuständigen Studienfachberater/in abzuschließen, um die Anerkennung des Auslands-
aufenthaltes zu gewährleisten. Dabei werden die Art und die Dauer des Auslandsaufenthaltes 
festgehalten. Nach Rückkehr vom Auslandsaufenthalt liegt die Nachweispflicht auf Seiten der 
Studierenden. 
 
(4) Während eines Auslandsaufenthaltes an einer ausländischen Hochschule erworbene ECTS-
Punkte werden in Absprache mit dem/der Studienberater/in auf die Studien- und 
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Prüfungsleistungen angerechnet, wenn die an der ausländischen Hochschule absolvierten 
Module bzw. Modulelemente mit entsprechenden Modulen bzw. Modulelementen des 
Lehramtsstudiums an der Universität des Saarlandes gleichwertig sind.  


(5) Die erfolgreiche Tätigkeit als Fremdsprachenassistent / Fremdsprachenassistentin oder ein 
im Rahmen eines Auslandsaufenthalts absolviertes Schulpraktikum von einer mindestens 3-
monatigen Dauer an einer Schule der Zielsprache werden mit 7 Credit Points angerechnet. Es 
entfällt die Verpflichtung zur Teilnahme am semesterbegleitenden fachdidaktischen Praktikum 
(inklusive der begleitenden Lehrveranstaltung) des betreffenden Fremdsprachenfaches. 
Studierende, die zwei moderne Fremdsprachen studieren, können nur ein fachdidaktisches 
Praktikum ersetzen. Im Lehramtsstudiengang LS1+2 kann darüber hinaus das Modulelement 
Listening to English (Advanced) angerechnet werden. Es wird als unbenotete Leistung verbucht 
und geht nicht in die Berechnung der Modulendnote bzw. der Note der Ersten Staatsprüfung ein. 


(6) Als Auslandsaufenthalt nicht anerkannt werden  
– touristische Aufenthalte,
– mehrere nicht zusammenhängende Kurzaufenthalte ohne Bezug zum Studium,
– Wohnsitznahme in einem Gebiet der Zielsprache, ohne dass der Lebensmittelpunkt dort lag.


(7) Studierende können vom Auslandsaufenthalt während des Studiums ausnahmsweise 
entbunden werden, wenn sie den Nachweis über den Schulbesuch in einem englischsprachigen 
Land und den ständigen Wohnsitz in diesem Land erbringen. 


§ 8


Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt der 
Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 6. Juni 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 


431





















































































































































D I E N S T B L A T T 
DER HOCHSCHULEN DES SAARLANDES


2022 ausgegeben zu Saarbrücken, 20. Oktober 2022 Nr. 72 


UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Seite 


Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im Fach Französisch 
vom 12. Juli 2012 zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität 
des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) 
(LPS1), Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10 ) (LS1) und 
Lehramt für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung  
Vom 26. August 2022….…………………………………………….………………… 754 


753







Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im Fach Französisch 
vom 12. Juli 2012 zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität 
des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) 
(LPS1), Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10 ) (LS1) und 
Lehramt für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung  


 
Vom 26. August 2022 


 
 
Die Universität des Saarlandes hat auf Grund von § 60 Saarländisches Hochschulgesetz vom 
30. November 2016 (Amtsbl. I S. 1080), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629, 2637), des § 16 Absatz 3 des Saarländischen 
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2016 (Amtsbl. I S. 366) und auf der Grundlage der 
Verordnung über die Ausbildung und die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an öffentlichen 
Schulen im Saarland (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) vom 18. März 2008 (Amtsbl. S. 
548), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 20. September 2021 (Amtsbl. I S. 2166) 
folgende Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im Fach Französisch vom 12. 
Juli 2012 (Dienstbl. 2014 S. 292) zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität 
des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die 
Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), Lehramt für die 
Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen 
Fassung erlassen, die nach Zustimmung des Ministers der Finanzen und für Wissenschaft im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Kultur hiermit verkündet wird. 
 


Artikel 1 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  


„2. Standard 2: Über anschlussfähiges Fachwissen verfügen 


Die künftige Lehrkraft 


− verfügt über ein strukturiertes Fachwissen (Verfügungswissen) zu grundlegenden 
– insbesondere schulrelevanten – Teilgebieten der Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft; 


− kennt wichtige ideengeschichtliche und wissenschaftstheoretische Konzepte der 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft/-
Kulturgeschichte; 


− verfügt über fundierte Kenntnisse der Literatur, der Kultur und der sprachlichen 
Varietäten Frankreichs und der frankophonen Länder und verfolgt deren aktuelle 
Entwicklungen.“ 


b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  


„3. Standard 3: Über Erkenntnis- und Arbeitsmethoden des Faches verfügen 


Die künftige Lehrkraft 


− beherrscht unterschiedliche Verfahren der Texterschließung und der 
Medienanalyse (textimmanent, historisch-soziologisch, rezeptionsästhetisch, 
usw.); 
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− beherrscht die wichtigsten Beschreibungsmethoden der Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft/Kulturgeschichte; 


− verfügt über Strategien und Methoden zur Gewinnung fachlichen Wissens und 
dessen kritischer Reflexion; 


− ist sich der Bedeutung und der Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens 
bewusst.“ 


c) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. Standard 4: Über anschlussfähiges fachdidaktisches Wissen verfügen 


Die künftige Lehrkraft 


− kennt die wichtigsten Ansätze der Sprachdidaktik, Literaturdidaktik sowie der 
Didaktik des interkulturellen Lernens und kann diese im Unterricht nutzen; 


− kennt die Ergebnisse der für Fremdsprachendidaktik konstitutiven 
Grundlagenwissenschaften (Kognitionswissenschaften, 
Zweitsprachenerwerbsforschung, Sprachlehr- und Lernforschung) zur Planung, 
Durchführung, Reflexion und Analyse von Unterricht; 


− vertritt in Planung, Durchführung, Reflexion und Analyse von Unterricht einen 
begründeten Standpunkt zu zentralen Bereichen des Fremdsprachenunterrichts 
(Gebrauch der Fremdsprache im Unterricht, Textrezeption, Wortschatzarbeit, 
Grammatikarbeit, usw.); 


− kennt typische Verständnishürden und typische Fehler in der Lernersprache und 
kann dieses Wissen für die Wissens- und Sprachvermittlung nutzbar machen; 


− kann Fachmedien (Lehrwerke, Unterrichtsmaterialien, Präsentationsmedien, Lehr- 
und Lernsoftware, Internet, virtuelle Lehrplattformen, usw.) kritisch bewerten und 
kennt deren Einsatzmöglichkeiten und Wirkung.“  


 


2. § 3 wird wie folgt geändert:  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Gruppengröße beträgt 100 Studierende.“ 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Gruppengröße beträgt 15 Studierende.“ 


c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Gruppengröße beträgt 15 Studierende.“ 


d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Gruppengröße beträgt 20 Studierende.“ 


e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 


„(5) Übungen mit Praxisanteil (ÜmP) dienen der Vermittlung fremdsprachlicher 
Kenntnisse. Durch die Sensibilisierung für Fragen der Sprachverwendung, 
Beherrschung von Strategien konzeptioneller Schriftlichkeit sowie Sprachreflexion im 
Sinne einer language awareness werden interkulturelle Handlungskompetenzen 
praktisch eingeübt. Nach Maßgabe der Lehrkraft sind von den Studierenden weitere 
Studienleistungen wie Referate, Protokolle und/oder schriftliche Übungsaufgaben zu 
erbringen. Die Gruppengröße beträgt 15 Studierende.“ 


f) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absätze 6 bis 8. 


g) Dem neuen Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 
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„Die Gruppengröße beträgt 15 Studierende.“ 


3. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, Hausarbeiten/ Seminar-
arbeiten, Übungsaufgaben, Hausaufgaben, Praktikumsberichte, Portfolios, 
Ausarbeitung eines Unterrichtsentwurfs/einer Unterrichtssimulation und 
Stundenprotokolle. Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die jeweiligen Leistungen 
der einzelnen Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar sein und eigenständig bewertet 
werden können.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen Referate, Unterrichtssimulation, 
Seminarvorträge, Einzel- oder Gruppenprüfungen sowie die mündliche Überprüfung der 
Pflichtlektüre.“ 


4. § 5 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. Sprachvoraussetzungen: 


Für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): Lateinkenntnisse Stufe 1 


Werden die geforderten Lateinkenntnisse nicht bereits durch Schulzeugnisse (oder 
ein Äquivalent) nachgewiesen, so muss der Nachweis bis spätestens im 6. 
Fachsemester erbracht werden. 


Der Nachweis der Sprachkenntnisse kann in folgenden Formen erfolgen: 


− Latinum 
− Nachweis über das erfolgreiche Bestehen (Klausur) der 1. Stufe des dreistufigen 


Sprachlehrangebotes Latein des Faches Klassische Philologie bzw. des 
Optionalbereichs der UdS zum Erwerb des Latinums.“ 
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5. § 6 wird wie folgt gefasst:  


„§ 6 
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 


(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB): 88 Credit Points (CP) 


 


Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1 –  
Französisch 


1 – 4 


Phonetik ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


9*** Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche 
Kommunikation I ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 –  
Französisch 


2 – 5 


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9*** 
Mündliche 
Kommunikation 
II 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 –  
Französisch 


3 – 6 


Übersetzung ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 Fachdidaktik: Initiieren 
und Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


Mdl. 
Prüfung (u) 
oder 
Referat 
(u)**** 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 –  
Französisch 


5 – 10 


Fachsprache  
Wirtschaft 1 
(Microéconomie) 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9 


Fachsprache  
Wirtschaft 2 
(Marketing) 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Fachsprache  
Wirtschaft 3 
(Correspondance 
commerciale et 
communication en 
entreprise) 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 
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Basismodul Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 
Grundlagen der 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


9 
Grundlagen der 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Grundlagen der 
Literaturdidaktik: Text 
und 
Medien im Unterricht 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


10 Frankophone Welt(en) PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung (u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


13 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte oder 
Sprachwissenschaft 
oder 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


HS 2 5 
WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum – 
Französisch 


4 – 6 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums- 
bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 15 
Tage 4 


4-wöchiges  
fachdidaktisches Praktikum –  
Französisch 


5 – 9 


Vor- und Nachbereitung 
des 4-wöchigen 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 9 
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Schulpraktikum P 
4 


Wo- 
chen 


6 
WS 
oder 
SS 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 


  
(2) Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9): 61 
Credit Points (CP) 


Wer im Lehramtsstudiengang LPS1 Französisch studiert, muss als einen der 
Wahlpflichtbereiche Frühes Fremdsprachenlernen: Französisch wählen. 


Darüber hinaus sind folgende Studien- und Prüfungsleistungen aus dem S1-Bereich zu 
erbringen (61 CP): 


Pflichtmodule RS Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation 1 
Französisch 


1 – 4 Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 3 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 
Französisch 


2 – 5  


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9 
Mündliche 
Kommunikation II ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 
Französisch 


3 – 6 


Übersetzung ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 Fachdidaktik: Initiieren 
und 
Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


mdl. 
Prüfung 
(u) oder 
Referat (u) 


Basismodul 
Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 


Grundlagen der 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 
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Basismodul 
Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur Frankreichs VL 2 3 


WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


9 


Grundlagen der 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Grundlagen der 
Literaturdidaktik: Text 
und Medien im 
Unterricht 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Basismodul 
Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Landeskunde –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Landeskunde 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


11 
Kulturwissenschaft/ 
Landeskunde –  
Französisch 


PS 2 5 
WS 
oder 
SS 


Landeskundedidaktik Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach- und 
Literaturwissenschaft  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


9 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum - 
Französisch 


4 – 6  


Vor- und 
Nachbereitung des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen 
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums-
bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 15 
Tage 4 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 
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(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1): 88 Credit Points 
(CP) 


Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SW
S 


CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkt
e 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1– 
Französisch 


1 – 4 


Phonetik ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


9*** Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche 
Kommunikation I ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 – 
Französisch 


2 – 5 


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9*** 
Mündliche 
Kommunikation 
II 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 – 
Französisch 


3 – 6 


Übersetzung ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 
Fachdidaktik: Initiieren 
und Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


mdl. 
Prüfung (u) 
oder 
Referat 
(u)**** 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 –  
Französisch 


5 – 10 


Textredaktion II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 


Mündliche 
Kommunikation III ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Basismodul Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 
Grundlagen der 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur Frankreichs VL 2 3 


WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 9 
Grundlagen der 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 
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Grundlagen der 
Literaturdidaktik: Text 
und Medien im 
Unterricht 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


10 Frankophone Welt(en) PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung 
(u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach-,  
Literatur- und Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


16 
Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte oder 
Sprachwissenschaft 
oder 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


HS 2 7 
WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum – 
Französisch 


4 – 6 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS Praktikums- 


bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 
15 


Tag
e 


4 
WS 
oder 
SS 


4-wöchiges fachdidaktisches 
Praktikum –  
Französisch 


5 – 9 


Vor- und Nachbereitung 
des 4-wöchigen 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS Praktikums- 


bericht (b) 9 


Schulpraktikum P 
4 


Wo- 
che
n 


6 
WS 
oder 
SS 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 
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(4) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 115 Credit Points (CP) 


 


Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1 – 
Französisch 


1 – 4 


Phonetik ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


9*** Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche 
Kommunikation I ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 – 
Französisch 


2 – 5 


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9*** Mündliche 
Kommunikation II ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 –  
Französisch 


3 – 6 


Fachsprache ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur 


9 
Übersetzung ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Fachdidaktik: Initiieren 
und Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


mdl. 
Prüfung (u) 
oder 
Referat 
(u)**** 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 –  
Französisch 


5 – 10 


Textredaktion II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 


Mündliche 
Kommunikation III ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Basismodul Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 Grundlagen der 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 
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Basismodul Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur Frankreichs VL 2 3 


WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 6 
Grundlagen der 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


10 Frankophone Welt(en) PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung (u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach-,  
Literatur- und Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
und 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


17 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
und 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte oder 
Sprachwissenschaft 
oder 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


HS 2 7 
WS 
und 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Vertiefungsmodul  
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


5 – 10 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS/K 2 3 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 13 Sprachwissenschaft – 


Französisch HS 2 7 
WS 
oder 
SS 


Sprachlehr- und 
Sprachlernforschung Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Vertiefungsmodul  
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


5 – 10 


Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS/ 
V/K 2 3 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 13 Literaturwissenschaft – 


Französisch HS 2 7 
WS 
und 
SS 


Fachdidaktik 
Literaturwissenschaft Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum –  
Französisch 


4 – 6 


Vor- und 
Nachbereitung des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen 
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS Praktikums- 


bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 15 
Tage 4 


WS 
und 
SS 
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4-wöchiges fachdidaktisches 
Praktikum –  
Französisch 


5 – 9 


Vor- und 
Nachbereitung des 4-
wöchigen 
fachdidaktischen 
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 9 


Schulpraktikum P 
4 


Wo- 
chen 


6 
WS 
und 
SS 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 


 „ 


 


6. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Der Auslandsaufenthalt soll möglichst zusammenhängend sein und in einem sinnvollen 
Zusammenhang mit dem Studium stehen. Dadurch soll eine enge Wechselbeziehung 
zwischen fachwissenschaftlicher Theorie und Reflexion einerseits und soziokultureller Praxis 
im französischen Sprachgebiet andererseits ermöglicht werden. Der Auslandsaufenthalt soll 
dazu beitragen, dass die zukünftigen Französischlehrer/-innen über eine Sprachkompetenz 
verfügen, die 


− in hohem Maße die Teilkompetenz Sprechfertigkeit enthält und durch hinreichend 
anhaltende Praxis gefestigt und vertieft ist, 


− hinsichtlich der möglichen Kommunikationssituationen breit gefächert ist, 
− eine vertiefte Kenntnis des aktuellen Sprachgebrauchs und der Tendenzen der 


Entwicklung der aktuellen Sprache impliziert. 


Der Auslandsaufenthalt trägt weiterhin maßgeblich dazu bei, dass die künftigen 
Französischlehrer/-innen kulturgeschichtliche Kenntnisse und eine interkulturelle Kompetenz 
erwerben, die sie befähigen, die Rolle von Kulturmittler/-innen zu übernehmen. 


Dieser Zielsetzung entspricht in besonderem Maße ein Auslandsaufenthalt in Form eines 
Auslandsstudiums oder einer Tätigkeit als Fremdsprachenassistent/-in an einer Schule in 
einem französischsprachigen Land.“ 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Die Tätigkeit als Fremdsprachenassistent/-in oder ein im Rahmen eines Auslands-
aufenthaltes absolviertes Schulpraktikum von einer mindestens dreimonatigen Dauer an 
einer Schule der Zielsprache werden mit 10 Credit Points angerechnet. Es entfällt die 
Verpflichtung zur Teilnahme an dem semesterbegleitenden Fachpraktikum (inklusive der 
begleitenden Lehrveranstaltung) des betreffenden Fremdsprachenfaches. Studierende, die 
zwei moderne Fremdsprachen studieren, können nur ein fachdidaktisches Praktikum 
ersetzen. Die für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Praktikum vorgesehenen 7 Credit 
Points sind in den 10 Credit Points enthalten. Die restlichen 3 Credit Points werden aus dem 
Bereich Sprachpraxis angerechnet.“ 
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Artikel 2 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen des 
Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken,17. Oktober 2022 


Der Universitätspräsident  
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Berichtigung der Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im 
Fach Französisch vom 12. Juli 2012 zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt 
an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Primarstufe und für die 
Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), Lehramt für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 10 ) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils 
gültigen Fassung  


 
Vom 26. August 2022 


 
 
Die Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im Fach Französisch vom 12. Juli 
2012 (Dienstbl. 2014 S. 292) zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität 
des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die 
Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), Lehramt für die 
Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) vom 26. August 2022 
(Dienstbl. S. 754) ist wie folgt zu berichtigen 
 
 
§ 6 ist wie folgt zu fassen:  


„§ 6 
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 


(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB): 88 Credit Points (CP) 


 


Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1 –  
Französisch 


1 – 4 


Phonetik ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


9*** Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche 
Kommunikation I ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 –  
Französisch 


2 – 5 


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9*** 
Mündliche 
Kommunikation 
II 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 –  
Französisch 


3 – 6 


Übersetzung ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 Fachdidaktik: Initiieren 
und Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


Mdl. 
Prüfung (u) 
oder 
Referat 
(u)**** 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 –  
Französisch 


5 – 10 


Fachsprache  
Wirtschaft 1 
(Microéconomie) 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9 


Fachsprache  
Wirtschaft 2 
(Marketing) 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Fachsprache  
Wirtschaft 3 
(Correspondance 
commerciale et 
communication en 
entreprise) 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Basismodul Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 
Grundlagen der 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


9 


Grundlagen der 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Grundlagen der 
Literaturdidaktik: Text 
und 
Medien im Unterricht 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


10 Frankophone Welt(en) PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung (u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Aufbaumodul Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


13 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte oder 
Sprachwissenschaft 
oder 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


HS 2 5 
WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum – 
Französisch 


4 – 6 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums- 
bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 15 
Tage 4 


4-wöchiges  
fachdidaktisches Praktikum –  
Französisch 


5 – 9 


Vor- und Nachbereitung 
des 4-wöchigen 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 9 


Schulpraktikum P 
4 


Wo- 
chen 


6 
WS 
oder 
SS 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 


  


(2) Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9): 61 
Credit Points (CP) 


Wer im Lehramtsstudiengang LPS1 Französisch studiert, muss als einen der 
Wahlpflichtbereiche Frühes Fremdsprachenlernen: Französisch wählen. 


Darüber hinaus sind folgende Studien- und Prüfungsleistungen aus dem S1-Bereich zu 
erbringen (61 CP): 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und 
schriftliche 
Kommunikation 1 
Französisch 


1 – 4 Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 3 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 
Französisch 


2 – 5  


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9 
Mündliche 
Kommunikation II ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 
Französisch 


3 – 6 


Übersetzung ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 Fachdidaktik: Initiieren 
und 
Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


mdl. 
Prüfung 
(u) oder 
Referat (u) 


Basismodul 
Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 


Grundlagen der 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Basismodul 
Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur Frankreichs VL 2 3 


WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


9 


Grundlagen der 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Grundlagen der 
Literaturdidaktik: Text 
und Medien im 
Unterricht 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Basismodul 
Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


 
Klausur (b) 
 
 


11 Frankophone Welt(en) 
 PS 2 5 


WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung 
(u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach- und 
Literaturwissenschaft  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


9 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum - 
Französisch 


4 – 6  


Vor- und 
Nachbereitung des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen 
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums-
bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 15 
Tage 4 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 
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(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1): 88 Credit Points 
(CP) 


Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SW
S 


CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkt
e 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1– 
Französisch 


1 – 4 


Phonetik ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


9*** Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche 
Kommunikation I ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 – 
Französisch 


2 – 5 


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9*** 
Mündliche 
Kommunikation 
II 


ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 – 
Französisch 


3 – 6 


Übersetzung ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 
Fachdidaktik: Initiieren 
und Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


mdl. 
Prüfung (u) 
oder 
Referat 
(u)**** 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 –  
Französisch 


5 – 10 


Textredaktion II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 


Mündliche 
Kommunikation III ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Basismodul Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 
Grundlagen der 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 Einführung in die 
Literatur Frankreichs VL 2 3 


WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 9 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SW
S 


CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkt
e 


Grundlagen der 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Grundlagen der 
Literaturdidaktik: Text 
und Medien im 
Unterricht 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


10 Frankophone Welt(en) PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung 
(u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach-,  
Literatur- und Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 4 


WS 
oder 
SS 


Referat (b) 


16 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte oder 
Sprachwissenschaft 
oder 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


HS 2 7 
WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum – 
Französisch 


4 – 6 


Vor- und Nachbereitung 
des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS Praktikums- 


bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 
15 


Tag
e 


4 
WS 
oder 
SS 


4-wöchiges fachdidaktisches 
Praktikum –  
Französisch 


5 – 9 


Vor- und Nachbereitung 
des 4-wöchigen 
fachdidaktischen  
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
oder 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 9 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SW
S 


CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkt
e 


Schulpraktikum P 
4 


Wo- 
che
n 


6 
WS 
oder 
SS 


*   Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt. 


**  Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet 


***  Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote. 
****  Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt. 
  
 


(4) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 115 Credit Points (CP) 


Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1 – 
Französisch 


1 – 4 


Phonetik ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


9*** Grammatik I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche 
Kommunikation I ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 – 
Französisch 


2 – 5 


Grammatik II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


9*** Mündliche 
Kommunikation II ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Textredaktion I ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3 –  
Französisch 


3 – 6 


Fachsprache ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (u) 


9 
Übersetzung ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


Fachdidaktik: Initiieren 
und Fördern von 
Sprachlernprozessen 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


mdl. 
Prüfung (u) 
oder 
Referat 
(u)**** 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 –  
Französisch 


5 – 10 


Textredaktion II ÜmP 2 3 
WS 
und 
SS 


Klausur (b) 


6 


Mündliche 
Kommunikation III ÜmP 2 3 


WS 
und 
SS 


Mündliche 
Prüfung (b) 


Basismodul Einführung in die 
Sprachwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 7 Grundlagen der 
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Literaturwissenschaft –  
Französisch 


1 – 3 


Einführung in die 
Literatur Frankreichs VL 2 3 


WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 6 
Grundlagen der 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS 2 3 
WS 
oder 
SS 


Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


2 – 5 


Einführung in die 
Kulturgeschichte 
Frankreichs 


VL 2 3 
WS 
oder 
SS 


Klausur (b) 


10 Frankophone Welt(en) PS 2 4 
WS 
oder 
SS 


Referat 
oder 
schriftliche 
Leistung (u) 


Fachdidaktik: 
Interkulturelles Lernen Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Referat (u) 


Aufbaumodul Sprach-,  
Literatur- und Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte –  
Französisch 


3 – 7 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
und 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


17 


Literaturwissenschaft – 
Französisch PS 2 5 


WS 
und 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Kulturwissenschaft/ 
Kulturgeschichte oder 
Sprachwissenschaft 
oder 
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


HS 2 7 
WS 
und 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Vertiefungsmodul  
Sprachwissenschaft – 
Französisch 


5 – 10 


Sprachwissenschaft – 
Französisch PS/K 2 3 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 13 Sprachwissenschaft – 


Französisch HS 2 7 
WS 
oder 
SS 


Sprachlehr- und 
Sprachlernforschung Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 
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Pflichtmodule Regel- 
stud. 
sem.* 


Modulelemente LV** SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungs- 
leistung 


Mo- 
dul- 
pkte 


Vertiefungsmodul  
Literaturwissenschaft – 
Französisch 


5 – 10 


Literaturwissenschaft – 
Französisch 


PS/ 
V/K 2 3 


WS 
oder 
SS 


Hausarbeit 
(b) 13 Literaturwissenschaft – 


Französisch HS 2 7 
WS 
und 
SS 


Fachdidaktik 
Literaturwissenschaft Ü 2 3 


WS 
oder 
SS 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches Praktikum – 
Französisch 


4 – 6 


Vor- und 
Nachbereitung des 
semesterbegleitenden 
fachdidaktischen 
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS Praktikums- 


bericht (u) 7 


Schulpraktikum P 15 
Tage 4 


WS 
und 
SS 


4-wöchiges fachdidaktisches
Praktikum –
Französisch


5 – 9 


Vor- und 
Nachbereitung des 4-
wöchigen 
fachdidaktischen 
Praktikums im Fach 
Französisch 


Ü 2 3 
WS 
und 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 9 


Schulpraktikum P 
4 


Wo- 
chen 


6 
WS 
und 
SS 


*  Gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
gilt.


** Abkürzungen: LV = Lehrveranstaltungen, SWS = Semesterwochenstunden, CP = Credit Points, WS = 
Wintersemester, SS = Sommersemester, VL = Vorlesung, Ü = Übung, PS = Proseminar, HS = Hauptseminar, Ü 
= Übung, ÜmP = Übung mit Praxisanteil, P = Praktikum, K = Kolloquium, (b) = benotet, (u) = unbenotet


*** Das arithmetische Mittel der 2 besten Noten ergibt die Modulnote.
**** Die Prüfungsform wird von der Lehrkraft festgelegt.


Saarbrücken, 28. November 2023 


Der Universitätspräsident  
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Katholische Religion zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt 
für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die 
Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) 
(LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung 
 


Vom 27. Juli 2017 
 
 
 
 


Gliederung 
 
 


A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung 
 


§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums 
 


§ 2 Kompetenzen künftiger katholischer Religionslehrer/-innen 
 


§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen 
 


 
 


B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung 
 


§ 4 Art und Umfang der Teilprüfungen 
 


§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 
 


§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 
 
 


§ 1  
Leitbild und Ziele des Studiums 


 
(1) Katholische Religionslehrerinnen und Religionslehrer sind Expertinnen und Experten für 
gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Vermittlungs-, Lern- und Bil- 
dungsprozesse im Fach Katholische Religion und unterstützen ihre Schülerinnen und Schüler 
so bei der Bewältigung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben. 


 


(2) Wie alle Lehrkräfte müssen Religionslehrerinnen und Religionslehrer in der Lage sein, 
an den Fach- und Bildungswissenschaften orientiert zu unterrichten, eigenen Unterricht zu 
reflektieren, Schülerinnen und Schüler zu beurteilen und zu beraten sowie an 
Schulentwicklung mitzuwirken. 


 


(3) Für die Entwicklung speziell religionspädagogischer Kompetenz bedeutet dies in der 
gegenwärtigen Situation vor allem: 


 


 Religionslehrerinnen und Religionslehrer sind auf der fachwissenschaftlichen Ebene 
mit dem theologischen und dem religionswissenschaftlichen Diskurs vertraut und zu 
ständiger Fort- und Weiterbildung über das Studium hinaus bereit. 


 Lehrkräfte im Fach Religion verdeutlichen den spezifischen Weltzugang von Religion 
und damit die Sinnhaftigkeit und Relevanz religiöser Lernprozesse. Bei der Klärung von 
Wert- und Sinnfragen vermitteln sie die Begegnung und Auseinandersetzung zwischen 
heutiger Lebenswirklichkeit und jüdisch-christlicher Tradition. 


 Sie sind in der Lage, religiöse Phänomene zu erkennen, religiöse Fragen im gelebten 
Alltag wahrzunehmen und im Unterricht zu thematisieren. 
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 Sinnvoll ist eine Orientierung der Lehrkräfte am Prinzip des „Non multa, sed multum“. 
Voraussetzung für die erforderliche Intensität der Beschäftigung mit religiösen 
Fragestellungen ist dabei ein breites Repertoire an methodischen Zugängen. Religiöse 
Fragen und Phänomene erfahren so eine vielfältige Auslegung. 


 Religionslehrerinnen und Religionslehrer lassen sich immer wieder neu von der 
jüdisch- christlichen Tradition ansprechen. Sie stehen in einer lebendigen Beziehung zu 
dieser Tradition und vertreten ihre Überzeugung authentisch nach außen. 


 
 


§ 2 
Kompetenzen künftiger katholischer Religionslehrer und Religionslehrerinnen 


 


(1) Aus diesem Leitbild werden folgende Kompetenzen abgeleitet, über die die Studierenden 
zum Abschluss ihres Studiums verfügen sollen. 


 


 
(2) Übergreifende Kompetenzen 


 


Künftige Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
 


  unterrichten theoriegeleitet 
 


  beziehen Theorie und Praxis wechselseitig aufeinander 
 


  begründen den Unterricht wissenschaftlich und gestalten ihn effektiv. 
 
 


(3) Fachliche Kompetenzen 
 


Künftige Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
 


  verfügen über ein angemessenes theologisches Basiswissen; sie reflektieren 
theologische Themen vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung 


 


  zeigen Interesse an theologischer Erkenntnis und verfügen über Argumentations- und 
Urteilsfähigkeit 


 


  sind fähig und bereit, theologisches Wissen mit unterschiedlichen Biographien und 
Lebenskonzepten ins Gespräch zu bringen 


 


  sind fähig, metaphorische und symbolische Darstellungs- und Ausdrucksformen in 
religiösen Kontexten aufzuspüren und ihre spezifische Wirkweise zu verstehen 


 


  finden fachlich wichtige Quellen und Sachauskunftsmittel auf, schätzen ihre Wertigkeit 
ein und verwenden sie sachlich korrekt 


 


  eignen sich selbstständig Kenntnisse und Verfahrensweisen aus anderen Disziplinen an 
und verbinden sie mit theologischen Fragestellungen 


 


  begreifen weltanschauliche Pluralität als Herausforderung und Aufgabe, verfügen über 
grundlegende Kenntnisse hinsichtlich anderer Religionen und Weltanschauungen und 
sind fähig, von einem profilierten Standpunkt aus unterschiedliche Weltdeutungssysteme 
zu würdigen und in einen offenen Diskurs mit ihnen einzutreten. 


(4) Fachdidaktische Kompetenzen 
 


Künftige Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
 


 zeigen Interesse und Sensibilität für die Sinn- und Wertfragen und die (subjektive) 
religiöse Weltsicht ihrer Schülerinnen und Schüler 


 


 fragen nach der exemplarischen Bedeutung eines Themas, nach dessen Gegenwarts- 
und Zukunftsbedeutung für ihre Schülerinnen und Schüler 


 


 elementarisieren die Inhalte ihres Faches so, dass sie für Schülerinnen und Schüler 
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verständlich werden und machen Zusammenhänge deutlich 
 


 setzen realistische Unterrichtsziele, wende angemessene Methoden an und gestalten 
Unterrichtsprozesse dialogisch 


 


 reflektieren ihre Rolle und ihr Selbstverständnis als Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer. 


 


§ 3  
Arten von Lehrveranstaltungen 


 


(1) Vorlesungen (V) dienen dazu, einen Zeit- oder Sachbereich hinsichtlich seiner Probleme, 
Methoden, Inhalte, Lösungen und eventuell fachdidaktischen Relevanz systematisch zu 
erhellen. Dabei werden Elemente der Forschung in die Lehre mit eingebracht. Ziel von 
Vorlesungen ist nicht nur Stoffvermittlung, sondern auch Befähigung zum theologischen 
Denken. Regelgruppengröße ist 100. 
 
(2) Übungen (Ü) dienen dazu, elementare Arbeitsweisen, Methodenkenntnisse oder 
Grundwissen nicht nur theoretisch kennen zu lernen, sondern auch mit anderen zusammen 
unter Anleitung praktisch zu "üben". Die Arbeitsweisen der Übungen variieren je nach 
Gegenstand. Regelgruppengröße ist 30.  
Davon abweichend ist die Regelgruppengröße bei fachdidaktischen Übungen 20, bei der 
Lernwerkstatt 15. 
 
(3) Proseminare (PS) dienen dazu, anhand ausgewählter Stoffe in die Voraussetzungen und 
Arbeitsweisen einer Disziplin einzuführen. Regelgruppengröße ist 30. 
Davon abweichend ist die Regelgruppengröße bei den einführenden und begleitenden 
Seminaren zum Semesterbegleitenden fachdidaktischen Praktikum 20. 
 
(4) Hauptseminare (HS) dienen dazu, in gemeinsamer Arbeit von Lehrenden und Studierenden 
theologische Arbeitsweisen und Kenntnisse sowie die Fähigkeit zum theologischen Denken zu 
vertiefen, gegebenenfalls auch deren fachdidaktische Relevanz zu erschließen. 
Regelgruppengröße ist 30. 
Davon abweichend ist die Regelgruppengröße bei Begleitseminaren zum fachdidaktischen 
Blockpraktikum 20. 
 
(5) Praktika (P) dienen der Orientierung in dem Berufsfeld Schule und dem Erwerb praktischer 
Kompetenzen. Näheres regelt die Praktikumsordnung für Lehrämter. 
 


 
§ 4  


Art und Umfang der Prüfungsleistungen 
 


(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, Hausarbeiten/Seminararbeiten, Portfolios, 
Projektdokumentationen, Praktikumsberichte, Impulspapiere, Rezensionen oder Stundenprotokolle. 
Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die jeweiligen Leistungen der einzelnen 
Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar sein und eigenständig bewertet werden können. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen Referate, Seminarvorträge, Einzel- oder 
Gruppenprüfungen. 
 
(3) In besonderen Fällen können auch andere Formen der Leistungskontrolle (z.B. bezogen auf 
Projektarbeiten) festgelegt werden. 
 
(4) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur Bearbeitung vorgesehene 
Zeit eingehalten werden kann. 


436







 


 
§ 5 


Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 
 


(1) Im Fach Katholische Theologie sind dem Antrag auf Zulassung zu den Teilprüfungen außer 
den in § 12 Absatz 1 genannten Nachweisen folgende Sprachvoraussetzungen zu erfüllen: 


 


1. Für das Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) sowie Lehramt für die Sekundarstufe 1 
(Klassenstufe 5-10) (LS1)  


 


- Lateinkenntnisse der Stufe 1 
 


- Griechischkenntnisse der Stufe 1 
 


Dem Antrag auf Zulassung zu folgenden Teilprüfungen sind außer den in § 12 Absatz 1 
genannten Nachweisen beizufügen: 


 


- Im Modul Gotteslehre und Christologie: Nachweis über Griechischkenntnisse der Stufe 
1 für das Hauptseminar Biblische Gottesbilder und neutestamentliche Christologie 


 


- Im Modul Kirche - Entstehung und Geschichte: 


- Nachweis über Latein- und Griechischkenntnisse der Stufe 1 
 


2. Lehramt für die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2 (LS1+2) 
 


- Lateinkenntnisse der Stufe 3 
 


- Griechischkenntnisse der Stufe 3 
 


Dem Antrag auf Zulassung zu folgenden Teilprüfungen sind außer den in § 12 Absatz 1 
genannten Nachweisen beizufügen: 


 


- Im Modul Vertiefung Biblische Theologie: Nachweis über Latein- und 
Griechischkenntnisse der Stufe 3 


 


- Im Modul Vertiefung Historische Theologie und Religionswissenschaft: Nachweis über 
Lateinkenntnisse der Stufe 3 


 


- Im Modul Vertiefung Systematische Theologie: Nachweis über Lateinkenntnisse der 
Stufe 3 


 


Der Nachweis der Sprachkenntnisse kann in folgenden Formen erfolgen: 
- Abiturzeugnis/Schulzeugnis 
- Latinum bzw. Graecum oder 
- Nachweis über das erfolgreiche Bestehen der entsprechenden Stufe des 


mehrstufigen Sprachlehrangebotes der Philosophischen Fakultät I der UdS. 
 


(2) Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann der/die Studierende vorläufig unter der 
Bedingung zugelassen werden, dass die festgestellten fehlenden Inhalte innerhalb einer Frist 
von jeweils einem Semester nachgeholt werden. 
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§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 


 
(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) – allgemein bildendes Fach Katholische Religion  
88 CP 
 


Pflichtmodule Regel-
stud.-
sem. 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungsl. 
benotet / 


unbenotet 
(b / u)


Einführung in 
die Techniken 
wissenschaft-
lichen Arbei-
tens in Theo-
logie und Reli-
gionswissen-
schaft 


1/3 Einführung in die Tech-
niken wissenschaft-
lichen Arbeitens in 
Theologie und Reli-
gionswissenschaft 


Ü 1 2 WS Hausarbeit 
(u) 


Einführung in 
die biblische 
Theologie 


1-4 – Geschichte Israels 
und Einleitung in das 
Alte Testament 


– Einleitung in das Neue 
Testament und Zeit-
geschichte Jesu 


– Biblische Hermeneutik 


V 
 
 


V 
 
 


PS 


2 
 
 


2 
 
 


2 


2 
 
 
1 
 
 
3 


WS 
 
 


SS 
 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die historische 
Theologie 


3-6 – Kirchen- und Theo-
logiegeschichte 


– Methoden der histori-
schen Theologie 


V 
 


PS 


2 
 


2 


2 
 
3 


SS 
 


WS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die systemati-
sche Theologie 


1-4 – Einführung in die 
systematische Theo-
logie 


– Philosophie 


PS 
 
 


V 


2 
 
 


2 


3 
 
 
2 


WS 
 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die theologi-
sche Ethik und 
praktische 
Theologie 


3-6 – Einführung in die 
praktische Theologie 


 


PS 
 
 


2 
 
 


3 
 
 


WS 
 


 


Hausarbeit 
(b) 


– Einführung in die 
theologische Ethik 


V 2 3 SS Klausur (b) 
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Schöpfungs-
lehre, Anthro-
pologie, Escha-
tologie 


5/7 – Schöpfungslehre, 
Anthropologie, 
Eschatologie (bibl.) 


– Schöpfungslehre, 
Anthropologie, 
Eschatologie (syst.)


V 
 
 


V 


1 
 
 


1 


2 
 
 
2 


WS 
 
 


WS 


Klausur 
oder 
mündliche 
Prüfung (b) 


Gotteslehre 
und Christo-
logie 


6-10 – Biblische Gottesbilder 
und neutestamentliche 
Christologie 


– Christologie und Got-
teslehre (hist.-syst.) 


HS 
 
 


V 


2 
 
 


2 


2 
 
 
4 


WS 
 
 


SS 


Klausur (b) 


Begründung 
und Bereiche 
ethischer 
Verantwortung 


9-10 – Fundamentalmoral 
– Spezielle theologische 


Ethik II (Sozialethik) 


HS 
HS 


2 
2 


4 
3 


WS 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Religions-
didaktik in 
Theorie und 
Praxis 


4/6 – Einführung in die Reli-
gionsdidaktik 


PS 
 


2 
 


4 
 


WS 
 


Hausarbeit 
(b) 


– Semesterbegleitendes 
Fachdidaktisches 
Praktikum + 
Begleitseminar


P 
PS 


2 + 
15 Vor-
mittage 
in der 


Schule 


7 SS/
WS 


Praktikums-
bericht (u) 


Christentum im 
Kontext der 
Religionen 
 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP1 und 
WP2 ist je eine zu 
wählen. 


4-7 – Ökumenische Theo-
logie und interreligiö-
ser Dialog 


– Religionsgeschichte 
(WP1) 


– Weltreligionen (WP1) 
– Judentum (WP2) 
– Einführung in das 


Judentum (WP2) 


HS 
 
 


V 
 


V 
Ü 
Ü 
 


2 
 
 


2 
 


2 
2 
2 
 


2 
 
 
2 
 
2 
2 
2 


SS 
 
 


WS 
 


SS 
SS 
WS 


Klausur 
oder 
mündliche 
Prüfung 
(b) 


Kirche – Ent-
stehung und 
Geschichte 


7-10 – Ekklesiologie und 
Sakramentenlehre 


– Christentum und 
Antike 


– Epochen der Kirchen-
geschichte 


V 
 


Ü 
 


HS 


2 
 


2 
 


2 


1 
 
2 
 
4 


WS 
 


WS 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Praktikum 5-9 – Fachdidaktisches 
Praktikum + vor- u. 
nachbereitendes 
Blockseminar 


P 
HS 


2 
+ 


4 Wo-
chen 


Prakti-
kum


9 WS/
SS 


 


Praktikums-
bericht (b) 


Religions-
didaktik 


9-10 
 


 


– Vertiefung Religions-
didaktik – Theorie  


 – Vertiefung Religions-
didaktik anhand 
ausgewählter Themen 


V 
 


Ü 
 


2 
 


2 
 


2 
 
3 


WS 
 


SS 
 


Klausur (b) 
 
 


4-10  – LeRP (Lernwerkstatt 
ReligionPlural) 


Ü 2 3 WS/
SS 


Portfolio (u) 
 


Religion, 
Gesellschaft, 
Gender 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


8-10 – Religion und 
Modernität (WP) 


– Biblisches Ethos (WP) 
– Religionsphilosophie 


und Religionskritik 
(WP) 


– Genderforschung  


Ü 
 


Ü 
Ü 
 
 


V 


2 
 


2 
2 
 
 


2 


3 
 
3 
3 
 
 
3 


WS 
 


SS 
WS 


 
 


SS 


Portfolio (b) 
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(2) Lehramt für die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2 (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) 115 CP 
 


Pflichtmodule Regel-
stud.-
sem. 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungsl. 
benotet / 


unbenotet 
(b / u)


Einführung in 
die Techniken 
wissenschaft-
lichen Arbei-
tens in Theo-
logie und Reli-
gionswissen-
schaft 


1/3 Einführung in die Tech-
niken wissenschaft-
lichen Arbeitens in 
Theologie und Reli-
gionswissenschaft 


Ü 1 2 WS Hausarbeit 
(u) 


Einführung in 
die biblische 
Theologie 


1-4 – Geschichte Israels 
und Einleitung in das 
Alte Testament 


– Einleitung in das Neue 
Testament und Zeit-
geschichte Jesu 


– Biblische Hermeneutik


V 
 
 


V 
 
 


PS


2 
 
 


2 
 
 


2


2 
 
 
1 
 
 
3


WS 
 
 


SS 
 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die historische 
Theologie 


1-4 – Kirchen- und Theo-
logiegeschichte 


– Methoden der histori-
schen Theologie


V 
 


PS 


2 
 


2 


2 
 
3 


SS 
 


WS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die systemati-
sche Theologie 


2-4 – Einführung in die 
systematische Theo-
logie 


– Philosophie


PS 
 
 


V


2 
 
 


2


3 
 
 
2


WS 
 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die theologi-
sche Ethik und 
praktische 
Theologie 


1-4 – Einführung in die 
praktische Theologie 


 


PS 
 
 


2 
 
 


3 
 
 


WS 
 
 


Hausarbeit 
(b) 


– Einführung in die 
theologische Ethik


V 2 3 SS Klausur (b) 


Schöpfungs-
lehre, Anthro-
pologie, Escha-
tologie 


3-7 – Schöpfungslehre, 
Anthropologie, 
Eschatologie (bibl.) 


– Schöpfungslehre, 
Anthropologie, 
Eschatologie (syst.)


V 
 
 


V 


1 
 
 


1 


2 
 
 
2 


WS 
 
 


WS 


Klausur 
oder 
mündliche 
Prüfung (b) 


Gotteslehre 
und Christo-
logie 


3-8 – Biblische Gottesbilder 
und neutestamentliche 
Christologie 


– Christologie und Got-
teslehre (hist.-syst.) 


HS 
 
 


V 


2 
 
 


2 


2 
 
 
4 


WS 
 
 


SS 


Klausur (b) 


Begründung 
und Bereiche 
ethischer 
Verantwortung 


3-8 – Fundamentalmoral 
– Spezielle theologische 


Ethik I 


HS 
V 


2 
2 


4 
3 


WS 
SS 


Hausarbeit 
(b) 
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Religions-
didaktik in 
Theorie und 
Praxis 


4/6 – Einführung in die Reli-
gionsdidaktik 


PS 
 


2 
 


4 
 


WS 
 


Hausarbeit 
(b) 


– Semesterbegleitendes 
Fachdidaktisches 
Praktikum + 
Begleitseminar 


P 
PS 


2 + 15 
Vormit-
tage in 


der 
Schule 


7 SS/
WS 


Praktikums-
bericht (u) 


Christentum im 
Kontext der 
Religionen 
 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP1 und 
WP2 ist je eine zu 
wählen. 


5-8 – Ökumenische Theo-
logie und interreligiö-
ser Dialog 


– Religionsgeschichte 
(WP1) 


– Weltreligionen (WP1) 
– Judentum (WP2) 
– Einführung in das 


Judentum (WP2) 


HS 
 
 


V 
 


V 
Ü 
Ü 
 


2 
 
 


2 
 


2 
2 
2 
 


2 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 


SS 
 
 


WS 
 


SS 
SS 
WS 


 


Klausur 
oder 
mündliche 
Prüfung 
(b) 


Kirche – Ent-
stehung und 
Geschichte 


5-6 – Ekklesiologie und 
Sakramentenlehre 


– Christentum und 
Antike 


– Epochen der Kirchen-
geschichte 


V 
 


Ü 
 


HS 


2 
 


2 
 


2 


1 
 
2 
 
4 


WS 
 


WS 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Praktikum 5-9 – Fachdidaktisches 
Praktikum + vor- u. 
nachbereitendes 
Blockseminar 


P 
HS 


2 
+ 


4 Wo-
chen 


Prakti-
kum 


9 WS/
SS 


 


Praktikums-
bericht (b) 


Vertiefung 
Biblische 
Theologie 
 
Von den Veranstal-
tungen des  WP ist 
eine zu wählen. 


7-10 – Vertiefung Exegese 
Altes Testament (WP) 


– Vertiefung Exegese 
Neues Testament 
(WP) 


– Lektüre ausgewählter 
Themen biblischer 
Theologie 


HS 
 


HS 
 
 


Ü 


2 
 


2 
 
 


2 


5 
 
5 
 
 
1 


WS 
 


SS 
 
 


WS 


Hausarbeit 
(b) 


Vertiefung 
Historische 
Theologie und 
Religions-
wissenschaft 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


 


7/9 – Themenfelder der 
Kirchengeschichte 


– Themenfelder der 
Theologiegeschichte 
(WP) 


– Themenfelder der 
Religionswissenschaft 
(WP) 


V 
 


HS 
 
 


HS 


2 
 


2 
 
 


2 


1 
 
5 
 
 
5 


WS 
 


WS 
 
 


WS 


Hausarbeit 
(b) 


Religions-
didaktik 


9-10 
 
 


– Vertiefung Religions-
didaktik – Theorie  


 – Vertiefung Religions-
didaktik anhand 
ausgewählter Themen 


V 
 


Ü 
 


2 
 


2 
 


2 
 


3 


WS 
 


SS 
 


Klausur (b) 
 


 


4-10  – LeRP (Lernwerkstatt 
ReligionPlural) 


Ü 2 3 WS/
SS 


Portfolio (u) 
 


Vertiefung 
Systematische 
Theologie 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


8-9 – Vertiefung Dogmatik 
und Fundamental-
theologie (WP) 


– Vertiefung Philosophie 
(WP) 


– Vertiefung Ökumeni-
sche Theologie 


HS 
 
 


HS 
 


Ü 


2 
 
 


2 
 


2 


5 
 
 
5 
 
1 


SS 
 
 


WS 
 


WS 


Hausarbeit / 
Portfolio(b) 


441







 


 


Religion, 
Gesellschaft, 
Gender  
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


8-10 – Religion und 
Modernität (WP) 


– Biblisches Ethos (WP) 
– Religionsphilosophie 


und Religionskritik 
(WP) 


– Genderforschung 


Ü 
 


Ü 
Ü 
 
 


V 


2 
 


2 
2 
 
 


2 


3 
 
3 
3 
 
 
3 


WS 
 


SS 
WS 


 
 


SS 


Portfolio (b) 


Theologie und 
Praxis 
 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


9-10 – Praktische Theologie 
– Themen und Kon-


zepte der Religions-
pädagogik (WP) 


– Spezielle theologische 
Ethik II (Sozialethik) 


– Religionspädagogik 
und Erwachsenen-
bildung (WP)


HS 
V 
 
 


HS 
 


V 


2 
2 
 
 


2 
 


2 


4 
2 
 
 
3 
 
2 


WS 
SS 


 
 


SS 
 


WS 


Hausarbeit 
(b) 


 
 
(3) Lehramt für die Sekundarstufe 1 (LS1) 88 CP 


 


Pflichtmodule Regel-
stud.-
sem. 


Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst. 
typ 


SWS CP Tur- 
nus 


Prüfungsl. 
benotet / 


unbenotet 
(b / u)


Einführung in 
die Techniken 
wissenschaft-
lichen Arbei-
tens in Theo-
logie und Reli-
gionswissen-
schaft 


1/3 Einführung in die Tech-
niken wissenschaft-
lichen Arbeitens in 
Theologie und Reli-
gionswissenschaft 


Ü 1 2 WS Hausarbeit 
(u) 


Einführung in 
die biblische 
Theologie 


1-4 – Geschichte Israels 
und Einleitung in das 
Alte Testament 


– Einleitung in das Neue 
Testament und Zeit-
geschichte Jesu 


– Biblische Hermeneutik 


V 
 
 


V 
 
 


PS 


2 
 
 


2 
 
 


2 


2 
 
 
1 
 
 
3 


WS 
 
 


SS 
 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die historische 
Theologie 


1-4 – Kirchen- und Theo-
logiegeschichte 


– Methoden der histori-
schen Theologie 


V 
 


PS 


2 
 


2 


2 
 
3 


SS 
 


WS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die systemati-
sche Theologie 


2-4 – Einführung in die 
systematische Theo-
logie 


– Philosophie 


PS 
 
 


V 


2 
 
 


2 


3 
 
 
2 


WS 
 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Einführung in 
die theologi-
sche Ethik und 
praktische 
Theologie 


1-4 – Einführung in die 
praktische Theologie 


 


PS 
 
 


2 
 
 


3 
 
 


WS 
 
 


Hausarbeit 
(b) 


– Einführung in die 
theologische Ethik


V 2 3 SS Klausur (b) 
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Schöpfungs-
lehre, Anthro-
pologie, Escha-
tologie 


3-7 – Schöpfungslehre, 
Anthropologie, 
Eschatologie (bibl.) 


– Schöpfungslehre, 
Anthropologie, 
Eschatologie (syst.)


V 
 
 


V 


1 
 
 


1 


2 
 
 
2 


WS 
 
 


WS 


Klausur 
oder 
mündliche 
Prüfung (b) 


Gotteslehre 
und Christo-
logie 


3-8 – Biblische Gottesbilder 
und neutestamentliche 
Christologie 


– Christologie und Got-
teslehre (hist.-syst.) 


HS 
 
 


V 


2 
 
 


2 


2 
 
 
4 


WS 
 
 


SS 


Klausur (b) 


Begründung 
und Bereiche 
ethischer 
Verantwortung 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


7-8 – Fundamentalmoral 
– Spezielle theologische 


Ethik I (WP) 
– Spezielle theologische 


Ethik II (Sozialethik) 
(WP) 


HS 
V 
 


HS 


2 
2 
 


2 


4 
3 
 
3 


WS 
SS 


 
SS 


Hausarbeit 
(b) 


Religions-
didaktik in 
Theorie und 
Praxis 


4/6 – Einführung in die Reli-
gionsdidaktik 


PS 
 


2 
 


4 
 


WS 
 


Hausarbeit 
(b) 


– Semesterbegleitendes 
Fachdidaktisches 
Praktikum + 
Begleitseminar 


P 
PS 


2 + 
15 Vor-
mittage 
in der 


Schule 


7 SS/
WS 


Praktikums-
bericht (u) 


Christentum im 
Kontext der 
Religionen 
 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP1 und 
WP2 ist je eine zu 
wählen. 


4-7 – Ökumenische Theo-
logie und interreligiö-
ser Dialog 


– Religionsgeschichte 
(WP1) 


– Weltreligionen (WP1) 
– Judentum (WP2) 
– Einführung in das 


Judentum (WP2) 
 


HS 
 
 


V 
 


V 
Ü 
Ü 
 


2 
 
 


2 
 


2 
2 
2 
 


2 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 


SS 
 
 


WS 
 


SS 
SS 
WS 


 
 


Klausur 
oder 
mündliche 
Prüfung 
(b) 


Kirche – Ent-
stehung und 
Geschichte 


4-6 – Ekklesiologie und 
Sakramentenlehre 


– Christentum und 
Antike 


– Epochen der Kirchen-
geschichte 


V 
 


Ü 
 


HS 


2 
 


2 
 


2 


1 
 
2 
 
4 


WS 
 


WS 
 


SS 


Hausarbeit 
(b) 


Praktikum 5/7 – Fachdidaktisches 
Praktikum+ vor- u. 
nachbereitendes 
Blockseminar 


P 
HS 


2 
+ 


4 Wo-
chen 


Prakti-
kum


9 WS/
SS 


 


Praktikums-
bericht (b) 


Religions-
didaktik 


7-8 
 


– Vertiefung Religions-
didaktik – Theorie  


 – Vertiefung Religions-
didaktik anhand 
ausgewählter Themen 


V 
 


Ü 
 


2 
 


2 
 


2 
 
3 


WS 
 


SS 
 


Klausur (b) 
 
 


4-8 – LeRP (Lernwerkstatt 
ReligionPlural) 


Ü 2 3 WS/
SS 


Portfolio (u) 
 


Religion, 
Gesellschaft, 
Gender 
 
Von den Veranstal-
tungen des WP ist 
eine zu wählen. 


6-8 – Religion und 
Modernität (WP) 


– Biblisches Ethos (WP) 
– Religionsphilosophie 


und Religionskritik 
(WP) 


– Genderforschung 


Ü 
 


Ü 
Ü 
 
 


V 


2 
 


2 
2 
 
 


2 


3 
 
3 
3 
 
 
3 


WS 
 


SS 
WS 


 
 


SS 


Portfolio (b) 
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§ 7
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt 
der Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 6. Juni 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Mathematik zur Prüfungsordnung und zur Stu-
dienordnung für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehr-
amt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die 
Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschafts-
schulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung 


Vom 12. Juli 2018 


Die Universität des Saarlandes hat auf Grund von § 64 Saarländisches Hochschulgesetz vom 
30. November 2016 (Amtsbl. S. 1080), des § 16 Absatz 3 des Saarländischen Lehrerinnen- und
Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 18. Mai 2016 (Amtsbl. I S. 366) und auf der Grundlage der Verordnung über die Aus-
bildung und die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen im Saarland
(Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) vom 18. März 2008 (Amtsbl. S. 548), zuletzt geändert
durch die Verordnung vom 19. Januar 2018 (Amtsbl. I S. 40) folgenden Fachspezifischen An-
hang im Fach Mathematik zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung für die Studiengänge
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis
10) (LS1), und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung erlassen, die nach Zustimmung
der für die Wissenschaft zuständigen obersten Landesbehörde hiermit verkündet wird.


Gliederung 


A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung
§ 1 Leitbild für Mathematiklehrerinnen und -lehrer
§ 2 Kompetenzen künftiger Mathematiklehrerinnen und -lehrer
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen


B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung
§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen
§ 6 Wiederholung von Prüfungen
§ 7 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und
       Modulprüfungsleistungen 


§ 1
Leitbild für Mathematiklehrerinnen und -lehrer 


Mathematiklehrerinnen bzw. -lehrer planen, gestalten und reflektieren ihren von ihnen zu ver-
antwortenden Unterricht professionell auf der Basis solider Fachkompetenz, sowohl in der Ma-
thematik als auch in den Bildungswissenschaften, unter besonderer Berücksichtigung der Di-
daktik der Mathematik.  
- Sie wecken bei ihren Schülerinnen und Schülern Interesse für und Neugier auf mathe-


matische Themen, Probleme und Prozesse, sowohl durch ihre eigene Begeisterung als
auch durch ihre mathematische Souveränität.


- Sie legen ihren Unterricht so an, dass ihre Schülerinnen und Schüler einerseits Beziehun-
gen zwischen Mathematik und Welt erkennen, wodurch diese die Anwendbarkeit der Ma-
thematik erleben, und andererseits die Mathematik als eigenständiges, kulturhistorisch
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wertvolles, ästhetisches Ideengebäude wertschätzen lernen, das zu erkunden und weiter-
zuentwickeln ist. 


- Sie vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern aufgrund eigener Erfahrung und Übung in
Heuristiken sowie durch Offenheit für neue Wege die Fähigkeit und Bereitschaft zu selb-
ständiger Auseinandersetzung mit elementaren mathematischen Problemen.


- Sie sind vertraut mit Problemen des Lernens im Mathematikunterricht, und sie helfen ihren
Schülerinnen und Schülern, sowohl fachliche als auch fachübergreifende Handlungskom-
petenzen unter Berücksichtigung aktueller Bedingungen, Möglichkeiten, Hilfsmittel und
Werkzeuge zu entwickeln.


- Sie sichern den Erfolg des von ihnen zu verantwortenden Unterrichts durch bewusste (Wei-
ter-)entwicklung ihrer Berufserfahrung, durch regelmäßige Fortbildung, sowie durch auf den
Unterricht und die Schülerinnen und Schüler bezogene Kommunikation und Kooperation
mit Kolleginnen und Kollegen.


Mathematiklehrerinnen und -lehrer treten insgesamt innerhalb und außerhalb der Schule als 
Botschafter der Mathematik als einer lebendigen Wissenschaft auf. 


§ 2
Kompetenzen künftiger Mathematiklehrerinnen und -lehrer 


(Mathematik-)Unterricht entwickelt sich beständig weiter in einer Qualitätsspirale aus Planung, 
Gestaltung, Durchführung, Evaluation und Reflexion. Im Wesentlichen gehen Planung und Ge-
staltung der Durchführung von Unterricht voraus, wobei sich Planung auf die theoretischen 
Grundlagen und Gestaltung auf deren praktische Umsetzung beziehen; Evaluation und Reflexi-
on schließen sich der Durchführung an und fließen ihrerseits wiederum in Planung und Gestal-
tung ein. Diese Qualitätsspirale ist auf unterschiedlichen Ebenen wirksam, von der Unterrichts-
stunde über die Unterrichtseinheit und die Jahresplanung bis letztlich hin zum Lehrplan. Die 
Kompetenzen – planen, gestalten, durchführen, evaluieren und reflektieren – sind nicht unab-
hängig voneinander erlernbar und auch nur gemeinsam wirksam für einen erfolgreichen zeit-
gemäßen Unterricht. 


(1) Unterricht planen – Ziele, Standards, Stoffauswahl
Kompetenz: Die Studienabsolventen/-innen planen Unterricht, d.h. die
Studienabsolventen/-innen
- planen Lernprozesse auf der Basis fachlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaftli-


cher Konzepte, insbesondere zur Ermöglichung individueller Zugänge zur Mathematik für
die Lernenden.


- beziehen heterogene Lernvoraussetzungen in die Unterrichtsplanung ein.
- berücksichtigen den Beitrag der Mathematik zur Allgemeinbildung.
- planen Lernprozesse unter Berücksichtigung administrativer und organisatorischer Rah-


menbedingungen.


(2) Unterricht gestalten – Medien, Material, Methoden
Kompetenz: Die Studienabsolventen/-innen gestalten Unterricht, d.h. die
Studienabsolventen/-innen
- beziehen heterogene Lernvoraussetzungen in die Unterrichtsgestaltung ein.
- gestalten Unterricht lerngruppenbezogen sowie sach- und fachgerecht.
- beziehen unterschiedliche Lernmöglichkeiten zielführend ein.
- setzen Medien unterstützend ein.
- verfügen über Möglichkeiten zur Sicherung und Vertiefung.
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(3) Unterricht durchführen – Kommunikation, Differenzierung, Flexibilität 
Kompetenz: Die Studienabsolventen/-innen führen Unterricht durch, d.h. die 
Studienabsolventen/-innen 
- setzen ihre Planung und Gestaltung gezielt um. 
- machen Erwartungen transparent. 
- reagieren im Unterricht situativ flexibel. 
- berücksichtigen bei der Durchführung didaktische Prinzipien. 
- gehen mit Fehlern produktiv um. 
- verfügen über Möglichkeiten zur Förderung der Kommunikation. 
- fördern den Umgang mit Sprache durch geeignete Kommunikation. 
 


 
(4) Unterricht evaluieren – Prozesse, Produkte, Probleme 
Kompetenz: Die Studienabsolventen/-innen evaluieren Unterricht, d.h. die 
Studienabsolventen/-innen 
 
- beobachten Lernprozesse im Unterricht kriterienorientiert. 
- nutzen Diagnoseverfahren zur differenzierenden Lernförderung. 
- kennen unterschiedliche Verfahren der Leistungsmessung und -bewertung sowie der –


rückmeldung. 
- haben eine nachhaltige Zielerreichung im Blick. 
 
(5) Unterricht reflektieren und weiterentwickeln – Besinnung, Verbesserung, Fortschritt 
Kompetenz: Die Studienabsolventen/-innen reflektieren Unterricht und entwickeln ihn 
weiter, d.h. die Studienabsolventen/-innen 
- reflektieren Lernprozesse unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. 
- reflektieren ihren eigenen Unterricht vor dem Hintergrund ihrer Planungs- und Gestaltungs-


aspekte. 
- beziehen außerschulische Lernorte in ihren Unterricht ein. 
- vernetzen fachliches und fachübergreifendes Wissen für die weitere Planung und Gestal-


tung von Lernprozessen. 
- begreifen Unterricht als Teil langfristiger Prozesse und betreiben aktiv ihre professionelle 


Entwicklung. 
 
Diese fünf Kompetenzen sind nur im Zusammenspiel mit fachlichen Kompetenzen für Ma-
thematikunterricht wirksam, welche Folgendes beinhalten: 
- Vertrautheit mit fachwissenschaftlichen Grundlagen, insbesondere aus Arithmetik, Geomet-


rie, Stochastik, Algebra, Analysis und Numerik;  
- Vertrautheit mit innermathematischen Methoden der Erkenntnisgewinnung und mit Anwen-


dungen der Mathematik; 
- Vertrautheit mit mathematischer Begründung durch deduktive Beweise, insbesondere im 


lokalen Ordnen unter Angabe der Argumentationsbasis; 
- Kenntnis der Genese grundlegender mathematischer Begriffe, Probleme, Ideen, Verfahren 


und Theorien, verbunden mit der Fähigkeit zum Erkennen und Darstellen von innermathe-
matischen Analogien und Vernetzungen; 


- Kenntnis von für mathematisches Arbeiten geeigneten (sowohl historischen als auch aktu-
ellen) Medien und Werkzeugen, Vertrautheit im Umgang mit ihnen und Fähigkeit und Be-
reitschaft zu ihrer kontextbezogen sinnvollen Nutzung; 


- Fähigkeit und Bereitschaft zum Einarbeiten in mathematische Fragen und zu deren fachli-
cher Einordnung, aufbauend auf den im Studium erworbenen fachwissenschaftlichen 
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Grundlagen; 
- Fähigkeit und Bereitschaft zum Lösen von mathematischen Problemstellungen sowie zum 


Dokumentieren und Präsentieren der Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse. 
 


§ 3 
Arten von Lehrveranstaltungen 


 
(1) Vorlesungen (V) sowohl zur Mathematik als auch zur Didaktik der Mathematik vermitteln 
eine systematische Darstellung oder ein lokales Ordnen eines grundlegenden bzw. eines 
speziellen Themenbereichs. Die vorrangige Lehrform ist der Vortrag der jeweiligen Dozentin 
bzw. des jeweiligen Dozenten. Regelgruppengröße ist 100. 
 
(2) Proseminare und fachdidaktische Seminare (S) dienen der Entwicklung der Fähigkeit zur 
selbständigen Erarbeitung wissenschaftlicher Sachverhalte und deren Darstellung in einem 
Vortrag (ggf. mit integrierten Arbeitsphasen). Regelgruppengröße ist 20. 
 
(3) Proseminare mit Hausarbeit (S+H) dienen der Entwicklung der Fähigkeit zur selbständigen 
Erarbeitung wissenschaftlicher Sachverhalte und deren Darstellung in einem Vortrag (ggf. mit 
integrierten Arbeitsphasen), darüber hinaus der Entwicklung der Fähigkeit zur schriftlichen wis-
senschaftlichen Ausarbeitung des Vortrags. Regelgruppengröße ist 20. 
 
(4) Proseminare mit Hausarbeit und unterrichtspraktischem Projekt (S+H+Pro) dienen der 
Entwicklung der Fähigkeit zur selbständigen Erarbeitung wissenschaftlicher Sachverhalte und 
deren Darstellung in einem Vortrag (ggf. mit integrierten Arbeitsphasen), darüber hinaus der 
Entwicklung der Fähigkeit zur schriftlichen wissenschaftlichen Ausarbeitung des Vortrags, so-
wie zur didaktischen Reduktion für ein unterrichtsbezogenes Projekt. Regelgruppengröße ist 
20. 
 
(5) Übungen (Ü) dienen der Vertiefung der in den Vorlesungen dargestellten Inhalte sowohl 
durch eigenständige als auch durch angeleitete Bearbeitung entsprechender Aufgaben und 
Probleme. Regelgruppengröße ist 20. 
 
(6) Schulpraktika (P) dienen der Orientierung im Berufsfeld Schule und dem Erwerb praktischer 
Kompetenzen. Näheres regelt die Ordnung der Schulpraktika für die Lehrämter an allgemein 
bildenden und beruflichen Schulen. 
 
Die genannten Lehrveranstaltungsformen erfordern regelmäßige Teilnahme sowie Vor- und 
Nachbereitung. Nach Maßgabe des Dozenten/der Dozentin kann die erfolgreiche Teilnahme 
an der Lehrveranstaltung von Leistungen wie z.B. Referat, Sitzungsgestaltung, Protokoll, 
Übungsaufgaben etc. abhängig gemacht werden. Dies wird vom Dozenten/von der Dozentin zu 
Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben. Näheres kann das Modulhandbuch regeln. 
 


§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen 


 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen vor allem Klausuren, Hausarbeiten zum Prosemi-
nar, ggf. Projektdarstellungen und ferner Praktikumsberichte. Bei schriftlichen Gruppenarbeiten 
müssen die jeweiligen Leistungen der einzelnen Personen erkennbar sein und eigenständig 
bewertet werden können. 
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(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen vor allem Einzelprüfungen und Proseminar- bzw. 
Seminarvorträge sowie ggf. Projektvorstellungen oder Mitarbeit in Arbeitsphasen, 
 
(3) In besonderen Fällen können auch andere Formen der Leistungskontrolle festgelegt wer-
den. 
 
(4) Die Art der Prüfung wird stets zu Beginn jeder Veranstaltung bekannt gegeben.  
 
(5) Prüfungsvorleistungen (PVL) bestehen aus einer oder mehreren stichprobenhaften, unbe-
noteten Kenntniskontrollen innerhalb eines Modulelements während des Semesters. Mit der 
Erfüllung der geforderten PVL zu einer Prüfung zeigt der/die Studierende, dass er/sie die Min-
destanforderungen im Lernfortschritt erfüllt. Eine solche PVL kann schriftlich (z.B. Bearbeitung 
von Übungsaufgaben) oder mündlich zu erbringen sein. Die Prüfungsvorleistungen werden 
unter Verantwortung eines Prüfers/einer Prüferin, ggf. durch eine von diesem/dieser bestellte 
Person, erhoben. Die Ergebnisse der PVL sind zu dokumentieren. Die Zulassung zu mündli-
chen oder schriftlichen Prüfungsleistungen kann von der erfolgreichen Ablegung von PVL ab-
hängig sein. Art und Umfang der PVL werden spätestens zu Beginn der jeweiligen Veranstal-
tung bekannt gegeben. 
 
(6) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur Bearbeitung vorgese-
hene Zeit eingehalten werden kann. 
 
(7) Das Regelstudiensemester gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem einschließlich eine Prüfungs-
leistung als innerhalb der Regelstudienzeit erbracht gilt. 
 


§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 


 
(1) Bei dem Antrag auf Zulassung zu den Prüfungsleistungen ist außer den in § 13 Absatz 1 
der Prüfungsordnung genannten Nachweisen jeweils der Nachweis der gemäß § 11 der Prü-
fungsordnung und § 4 Absatz 5 dieses fachspezifischen Anhangs geforderten Prüfungsvorleis-
tungen (PVL) erforderlich. 
 
(2) Zulassungsvoraussetzungen bestehen zu den folgenden Modulen bzw. Modulelementen: 
- „Elementare schulpraktische Studien“: Erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Mathematik-


didakische Grundlagen“  
- „Vertiefende fachdidaktische schulpraktische Studien“: Erfolgreiche Absolvierung des Mo-


duls „Elementare schulpraktische Studien“ 
- „Daten und Zufall“: Erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Wahrscheinlichkeit und Statistik“ 


 
§ 6 


Wiederholung von Prüfungen 
 


(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal wiederholt werden (vgl. aber Absatz 3 – Frei-
versuch). Nach zwei erfolglosen Wiederholungsprüfungen verliert der/die Studierende den Prü-
fungsanspruch in dem zugehörigen Modul bzw. Modulelement (siehe aber Absatz 2). Soweit 
die Prüfung ein Wahlpflichtmodul bzw. Wahlpflichtmodulelement betrifft, kann sie durch eine 
Prüfung eines als Alternative vorgesehenen Wahlpflichtmoduls bzw. Wahlpflichtmodulelements 
ersetzt werden, soweit nicht schon entsprechende Leistungen erbracht wurden. Die letzte Wie-
derholung kann im Einvernehmen mit den Prüfern/Prüferinnen und dem Kandidaten/der Kandi-
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datin als mündliche Prüfung durchgeführt werden.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen eine dritte Wie-
derholungsmöglichkeit einer Prüfung zum nächstmöglichen Prüfungszeitpunkt einräumen. Ein 
begründeter Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn der/die Studierende sämtliche Leis-
tungskontrollen des Studienganges bis auf die Prüfungsleistung für die er/sie die dritte Wieder-
holung beantragt, mit Erfolg abgelegt hat. 
 
(3) Eine Prüfungsleistung mit Ausnahme der Schulpraktika und der damit verbundenen Leis-
tungen in fachdidaktischen Veranstaltungen gilt als nicht abgelegt, wenn sie innerhalb der da-
für im fachspezifischen Anhang festgelegten Regelstudienzeit abgelegt und erstmals nicht be-
standen wird (Freiversuch). 
 
(4) Bestandene schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren oder bestandene mündliche Prü-
fungen mit Ausnahme der Schulpraktika und der damit verbundenen Leistungen in fachdidakti-
schen Veranstaltungen können auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten einmal innerhalb 
von fünf Monaten wiederholt werden; dabei zählt das bessere Ergebnis.
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§ 7 
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 
(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) — allgemeinbildendes Fach 88 CP 
 
1. Pflichtbereich „Höhere Mathematik“ 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Analysis 1 (*) 1 Analysis 1 V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Analysis 2 2 Analysis 2 V+Ü 4+2 9 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Analytische 
Geometrie 


1 Analytische 
Geometrie 


V+Ü 2+2 4,5 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungs-
aufgaben 


Lineare Algebra 1 
(*) 


3 Lineare Algebra 1 V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungs-
aufgaben 


Zahlentheorie 8 Zahlentheorie V+Ü 2+2 4,5 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Wahrscheinlich- 
keit und Statistik 


5 Wahrscheinlich-
keit und Statistik 


V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Mathematisches 
Arbeiten 


4 Proseminar mit 
Hausarbeit 
zu aktuellen oder 
klassischen The-
men der Mathema-
tik 


S+H 2 4,5 WS+SS Mündliche 
und schriftliche 
Prüfungen (b) 


6 Programmierkurs S 2 3 SS Projektpräsentati-
on (b) 


 
(*) Falls Mathematik das allgemeinbildende Fach im Studiengang LAB mit der beruflichen Fachrichtung Technik 
ist, treten die Module „Lineare Algebra 1“ und „Analysis 1“ an die Stelle der für LAB sonst erforderlichen Module 
„Höhere Mathematik für Ingenieure I und II“. (Ersatzweise können nach Studienberatung ggf. die Module „Hö-
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here Mathematik für Ingenieure I und II“ statt „Lineare Algebra 1“ und „Analysis 1“ gewählt werden.) Die hierbei 
zu erreichenden 18 CP werden im Fach Technik eingebracht.  
 
 
2. Wahlpflichtbereich „Höhere Mathematik“ 
  
Aus dem Wahlpflichtbereich „Höhere Mathematik“ ist im Lehramtsstudium LAB das Modul 
„Weiterführende Vorlesungen“ in einer der beiden angegebenen Varianten zu absolvieren.  


 
Modul Regel- 


stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Weiterführende 
Vorlesungen  
(Variante 1) 


7 Numerik I V+Ü 4+2 9 jährlich Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


6 HMI IVb (Funktio-
nentheorie) 


V+Ü 2+2 4,5 


Weiterführende 
Vorlesungen 
(Variante 2) 


6 Funktionentheorie V+Ü 4+2 9 
8 HMI IVa (Numerik) V+Ü 2+2 4,5 


 
 
3. Pflichtbereich „Didaktik der Mathematik“ 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelemente Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Mathematik-
didaktische 
Grundlagen 


2 Mathematik und 
Wirklichkeit 


V+Ü 2+2 3 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Konstruktive 
Stoffdidaktik I 
 


3 Messen und Zahl V+Ü 1+1 3 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


4 Funktionaler 
Zusammenhang 


V+Ü 1+1 3 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Konstruktive 
Stoffdidaktik II 
 


8 Daten und Zufall V+Ü 1+1 3 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


9 Raum und Form V+Ü 1+1 3 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 
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4. Pflichtbereich „Schulpraktische Studien“ 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Elementare 
schulpraktische 
Studien 


4 Semesterbegleiten- 
des fachdidakti-
sches Schulprakti-


 


P - 4 WS+SS Praktikumsbe-
richt (u), PVL: 
Klausur oder 
mündliche 
Prüfung zum 
Seminar 


Praktikumbeglei-
tendes Seminar 


S 2 3  


Vertiefende 
fachdidaktische 
schulpraktische 
Studien 


8 Fachdidakti-
sches Vorberei-
tungsseminar 


S 2 3 WS+SS Praktikumsbericht 
(b) 


Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 
(4 Wochen) 


P - 6  


 
 
5. Wahlpflichtbereich „Mathematische Reflexion von Mathematikunterricht“ 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Mathematische Reflexion von Mathematikunterricht“ sind im 
Lehramtsstudium beim Modell LAB insgesamt zwei Modulelemente aus dem jeweils verfügba-
ren Angebot zu wählen. 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und Prüfungs-
vorleistungen 


 Elementar-
mathematik vom 
höheren 
Standpunkt I 


5 Beispiele: 
- Arithmetik als 


Prozess 
- Elementare 


Geometrie 
- Kegelschnitte 
- Mengen und 


Strukturen 
- Problemlösen 


und Beweisen 


V+Ü 2+2 4,5 WS+SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Elementar-
mathematik vom 
höheren 
Standpunkt II 


7 V+Ü 2+2 4,5 Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 
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 (2) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (LS1+2) — 115 CP 
 
1. Pflichtbereich „Höhere Mathematik“ 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Analysis 1 1 Analysis 1 V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Analysis 2 2 Analysis 2 V+Ü 4+2 9 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Analytische 
Geometrie 


1 Analytische 
Geometrie 


V+Ü 2+2 4,5 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungs-
aufgaben 


Lineare Algebra 1 3 Lineare Algebra 1 V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungs-
aufgaben 


Zahlentheorie 8 Zahlentheorie V+Ü 2+2 4,5 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Wahrscheinlich- 
keit und Statistik 


5 Wahrscheinlich-
keit und Statistik 


V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Mathematisches 
Arbeiten 


4 Proseminar mit 
Hausarbeit zu aktu-
ellen oder klassi-
schen Themen der 
Mathematik 


S+H 2 4,5 SS mündliche und 
schriftliche Prü-
fungen (b) 


6 Programmierkurs S 2 3 SS Projektpräsenta-
tion (b) 
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2. Wahlpflichtbereich „Höhere Mathematik“ 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Höhere Mathematik“ ist im Lehramtsstudium LS1+2 das Modul 
„Weiterführende Vorlesungen“ in einer der beiden angegeben Varianten zu absolvieren. Im 
Modul „Vertiefende Vorlesung“ stehen all jene Vorlesungen des BA/MA Studiengangs zur 
Auswahl, die nicht in anderen Modulen in „Höhere Mathematik“ belegt worden sind. 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Weiterführende 
Vorlesungen 
(Variante 1) 


7 Numerik I V+Ü 4+2 9 jährlich Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


6 HMI IVb (Funktio-
nentheorie) 


V+Ü 2+2 4,5 


Weiterführende 
Vorlesungen 
(Variante 2) 


6 Funktionentheorie V+Ü 4+2 9 
8 HMI IVa (Numerik) V+Ü 2+2 4,5 


Vertiefende 
Vorlesung 


9 Vorlesung zur 
höheren Mathe-
matik BA/MA 


V+Ü 4+2 9 SS + WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


 
3. Pflichtbereich „Didaktik der Mathematik“ 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelemente Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Mathematik-
didaktische 
Grundlagen 


2 Mathematik und 
Wirklichkeit 


V+Ü 2+2 3 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Konstruktive 
Stoffdidaktik I 
 


3 Messen und Zahl V+Ü 1+1 3 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


4 Funktionaler Zu-
sammenhang 


V+Ü 1+1 3 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Konstruktive 
Stoffdidaktik II 
 


8 Daten und Zufall V+Ü 1+1 3 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


9 Raum und Form V+Ü 1+1 3 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 
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4. Pflichtbereich „Schulpraktische Studien“ 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und Prüfungs-
vorleistungen 


 Elementare 
schulpraktische 
Studien 


4 Semesterbegleiten- 
des fachdidakti-
sches Schulprakti-


 


P - 4 WS+SS Praktikumsbe-
richt (u), PVL: 
Klausur oder 
mündliche 
Prüfung zum 
Seminar 


Praktikumbeglei-
tendes Seminar 


S 2 3  


Vertiefende 
fachdidaktische 
schulpraktische 
Studien 


8 Fachdidakti-
sches Vorberei-
tungs- seminar 


S 2 3 WS+SS Praktikumsbericht 
(b) 


Fachdidaktisches 
Schulpraktikum (4 
Wochen) 


P - 6  


 
 
5. Wahlpflichtbereich „Mathematische Reflexion von Mathematikunterricht“ 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Mathematische Reflexion von Mathematikunterricht“ sind im 
Lehramtsstudium beim Modell LS1+2 zwei Modulelemente aus dem jeweils verfügbaren An-
gebot zu wählen. 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl.  
mit Angabe be-
notet / unbe-
notet (b/u) und 
PVL (u) 


Elementar-
mathematik vom 
höheren 
Standpunkt I 


5 Beispiele: 
- Arithmetik als 


Prozess 
- Elementare 


Geometrie 
- Kegelschnitte 
- Mengen und 


Strukturen 
- Problemlösen 


und Beweisen 


V+Ü 2+2 4,5 WS+SS 
 


Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Elementar-
mathematik vom 
höheren 
Standpunkt II 


7 V+Ü 2+2 4,5 Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 
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(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) — 88 CP 
 
1. Pflichtbereich „Höhere Mathematik“ 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit  
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Differential- und 
Integralrechnung 
einer Veränderli-
chen mit numeri-
schen Aspekten 


1 Differential- und 
Integralrechnung 
einer Veränderli-
chen mit numeri-
schen Aspekten 


V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Lineare Algebra: 
Theorie und An-
wendungen 


2 Lineare Algeb-
ra: Theorie und 
Anwendungen 


V+Ü 4+2 9 SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-


 Differential- und 
Integralrechnung 
mehrerer Verän-
derlicher mit nu-
merischen Aspek-
ten 


3 Differential- und 
Integralrechnung 
mehrerer Verän-
derlicher mit 
numerischen 
Aspekten 


V+Ü 2+2 6 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Wahrscheinlich- 
keit und Statistik 


5 Wahrscheinlich-
keit und Statistik 


V+Ü 4+2 9 WS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


 
2. Wahlpflichtbereich „Höhere Mathematik“ 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Höhere Mathematik“ ist im Lehramtsstudium LS1 ein Modul aus 
dem jeweils verfügbaren Angebot zu wählen. Im Modul „Vertiefende Vorlesung“ stehen all 
jene Vorlesungen des BA/MA Studiengangs zur Auswahl, die nicht in anderen Modulen in  
„Höhere Mathematik“ belegt worden sind. 
 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Geometrien 8 Geometrien V+Ü 4+2 9 SS Klausur oder 
münd- liche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Analytische 
Geometrie und 
Zahlentheorie 


8 Analytische 
Geometrie 
 


V+Ü 2+2 
 


4,5 WS Klausur oder 
mündliche Prüfung 
(b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Zahlentheorie 2+2 4,5 SS 


Vertiefende 
Vorlesung 


8 Vorlesung zur höhe-
ren Mathematik 
BA/Ma 


V+Ü 4+2 9 WS+SS Klausur oder 
mündliche Prüfung 
(b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 
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3. Pflichtbereich „Didaktik der Mathematik“


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelemente Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Mathematik-
didaktische 
Grundlagen 


2 Mathematik und 
Wirklichkeit 


V+Ü 2+2 3 SS Klausur oder münd- 
liche Prüfung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Konstruktive 
Stoffdidaktik I 


4 Funktionaler Zu-
sammenhang 


V+Ü 1+1 3 SS Klausur oder münd- 
liche Prüfung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


7 Messen und Zahl V+Ü 1+1 3 WS Klausur oder münd- 
liche Prüfung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Konstruktive 
Stoffdidaktik II 


5 Raum und Form V+Ü 1+1 3 WS Klausur oder münd- 
liche Prüfung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


6 Daten und Zufall V+Ü 1+1 3 SS Klausur oder münd- 
liche Prüfung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


4. Pflichtbereich „Schulpraktische Studien“


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und PVL (u) 


Elementare 
schulpraktische 
Studien 


3 Semesterbeglei-
ten- des fachdi-
daktisches 


 


P - 4 WS+SS Praktikumsbericht 
(u), PVL: Klausur 
oder mündliche 
Prüfung zum Se-
minar 


Praktikumbeglei-
ten-des Seminar 


S 2 3 


Vertiefende 
fachdidaktische 
schulpraktische 
Studien 


6 Fachdidaktisches 
Vorbereitungsse-


 


S 2 3 WS+SS Praktikumsbericht 
(b) 


Fachdidaktisches 
Schulpraktikum (4 
Wochen) 


P - 6 
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5. Wahlpflichtbereich „Mathematische Reflexion von Mathematikunterricht“


Aus dem Wahlpflichtbereich „Mathematische Reflexion von Mathematikunterricht“ sind im Lehr-
amtsstudium LS1 zwei Modulelemente aus dem jeweils verfügbaren Angebot zu wählen sowie ein 
Proseminar zu absolvieren. 


Modul Regel- 
stud.- 
sem. 


Modulelement Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet / 
unbenotet (b/u) 
und Prüfungs-
vorleistungen 


 Elementar-
mathematik vom 
höheren 
Standpunkt I 


1 Beispiele: 
- Arithmetik als


Prozess
- Elementare


Geometrie
- Kegelschnitte
- Mengen und


Strukturen
- Problemlösen


und Beweisen


V+Ü 2+2 4,5 WS+SS Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b) 
PVL: Übungsauf-
gaben 


Elementarma-
thematik vom 
höheren 
Standpunkt II 


7 V+Ü 2+2 4,5 Klausur oder 
mündliche Prü-
fung (b)  
PVL: Übungsauf-
gaben 


Proseminar 7 Proseminar mit 
Hausarbeit und 
unterrichts-
praktischem Pro-
jekt 


S+H+Pro 2 6 WS mündliche und 
schriftliche Prü-
fung  (b) 


§ 8
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt der 
Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 4. Oktober 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Philosophie/Ethik zur Prüfungsordnung und 
zur Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils 
gültigen Fassung 
 


Vom 2. Juni 2016 
 
 
 
Gliederung 
 
A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung 
§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums 
§ 2 Kompetenzen künftiger Philosophie- und Ethiklehrerinnen und -lehrer 
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen 
 
B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung 
§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen 
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 
§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 


§ 1 
Leitbild und Ziele des Studiums 


 
Philosophie- und Ethiklehrerinnen und -lehrer sind Expertinnen bzw. Experten für nach 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Erkenntnissen gestaltete Lern- und 
Bildungsprozesse im Fach Philosophie/Ethik: 
- Sie haben besondere Freude an der Vermittlung philosophischer (und speziell ethischer) 


Bildung als einer notwendigen Voraussetzung für ein systematisches Nachdenken über 
grundlegende Fragen menschlichen Selbst- und Weltverständnisses; sie fördern das 
reflexive analytische Urteilsvermögen von Schülerinnen und Schülern, um sie zu einem 
rationalen Umgang mit Problemen zu befähigen und damit in ihrer Entwicklung zu 
mündigen Menschen zu unterstützen. 


- Auf Basis ihres fundiertes Wissens über systematische und historische philosophische (und 
insbesondere ethische) Grundfragen und Grundprobleme sowie Antwortversuche und 
Lösungsansätze planen und gestalten sie Unterricht unter Rückgriff auf diesen 
Wissensfundus; sie aktualisieren kontinuierlich ihr philosophisches (und insbesondere 
ethisches) Grundwissen; sie nehmen die Ergebnisse philosophischer (und insbesondere 
ethischer) Gegenwartsdiskussionen auf und machen neue Fragestellungen respektive 
Lösungsansätze für den Unterricht fruchtbar. 


- Sie planen und gestalten Philosophie- bzw. Ethikunterricht so, dass Schülerinnen und 
Schüler „nicht Philosophie, sondern Philosophieren“ lernen, d.h. lernen, am 
philosophischen (und insbesondere ethischen) Diskurs als einer gemeinsamen, nur durch 
den „zwanglosen Zwang“ des besseren Arguments bestimmten Suche nach Wahrheit zu 
partizipieren – und dabei die Bereitschaft entwickeln, eigene Voraussetzungen offen zu 
legen sowie kritisch zu reflektieren, sich für neue Fragestellungen zu öffnen und Dialog, 
aber auch Disputation als Formen der Suche nach Wahrheit zu begreifen. 


- Sie orientieren ihr unterrichtliches Handeln an den Erkenntnissen der Fachdidaktik sowie 
der Erziehungs- und Bildungswissenschaften; sie bereiten philosophische (und 
insbesondere ethische) Frage- und Problemstellungen schüleradäquat auf, d.h. sie 
vermitteln fachphilosophisches (und insbesondere ethisches) Wissen, wobei sie den 
Verständnishorizont von Schülerinnen und Schülern im Blick haben und berücksichtigen. 
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- Sie berücksichtigen bei der Wahl von Unterrichtsgegenständen die Fragen und Probleme 
der Schülerinnen und Schüler, um diese zu weiterem Nachfragen und Nachdenken zu 
bewegen; sie initiieren und fördern eine philosophische Grundhaltung, für die auch das 
scheinbar Selbstverständliche nicht selbstverständlich ist. 


- Sie berücksichtigen in ihrem unterrichtlichen Handeln den universellen (trans- und 
interdisziplinären) Charakter der Philosophie (und insbesondere der Ethik); d.h., sie sind in 
der Lage, Unterricht so zu planen und zu gestalten, dass die Relevanz anderer 
Fachwissenschaften und ihrer Ergebnisse für die Philosophie (und insbesondere für die 
Ethik) erkennbar wird; sie ermuntern die Schülerinnen und Schüler zu interdisziplinären 
Denk- und Arbeitsweisen und fördern auch deren soziale Kompetenzen, etwa im Umgang 
mit Verteilungsproblemen und Wertedissensen; sie sind mit der Anwendung von Ethik auf 
konkrete Fragen der individuellen und politischen Lebenspraxis vertraut.. 


- Sie reflektieren ihr unterrichtliches Handeln, um es kontinuierlich zu optimieren und 
weiterzuentwickeln; durch geeignete Maßnahmen (Teilnahme an Fortbildungen, 
Fachlektüre etc.) aktualisieren sie regelmäßig ihr fachdidaktisches Wissen. 


- Sie kooperieren bei der schul- und schülerbezogenen Umsetzung von Bildungsstandards 
und Lehrplänen eng mit Fachkolleginnen und Fachkollegen (sie machen eigene Materialien 
auch für andere zugänglich; sie erproben Ansätze, die sich bei anderen bewährt haben 
bzw. von anderen empfohlen werden; sie öffnen ihren Unterricht für Hospitationen und 
greifen Rückmeldungen auf; etc.); sie stellen die Entwicklung des Fachunterrichts in einen 
Zusammenhang mit der Arbeit an Schulprofil und Schulprogramm. 


 
§ 2 


Kompetenzen künftiger Philosophie- und Ethiklehrerinnen und -lehrer 
 
1. Fachliche Kompetenzen: 
Philosophie- und Ethiklehrerinnen und -lehrer 
‐ besitzen fundiertes philosophisches (und insbesondere ethisches) Wissen über 


systematische und historische philosophische Grundfragen und Grundprobleme sowie 
Antwortversuche und Lösungsansätze; 


‐ können philosophische (und insbesondere ethische) Annahmen, Argumente und Beweise 
aufgrund von formal- und materiallogischer Methodenbeherrschung einschätzen und 
bewerten; 


‐ können philosophisches (und insbesondere ethisches) Fachwissen öffentlich vermitteln 
und in argumentationsbasierte Diskurse einbringen; 


‐ können den inneren Zusammenhang philosophischer (und insbesondere ethischer) 
Konzeptionen und Systeme von deren eigenen inhaltlichen sowie historischen 
Voraussetzungen her verstehen und einschätzen; 


‐ können komplexe philosophische (und insbesondere ethische) Sachverhalte und 
Argumentationen analytisch durchdringen und sie klar und strukturiert in schriftlicher und 
mündlicher Form vermitteln; 


‐ können Bedingungen und Möglichkeiten ethischen Handelns in Familie, Beruf, 
Gesellschaft, Wissenschaft und Politik kritisch reflektieren; 


‐ können mit philosophischer Sprache und Terminologie sorgfältig und differenziert 
umgehen; 


‐ können Verfahren und Voraussetzungen des eigenen Fachs kritisch reflektieren; 
‐ können die Relevanz anderer Fachwissenschaften und ihrer Ergebnisse für das eigene 


Fach und seine Frage- und Problemstellungen erkennen und nutzbar machen; 
‐ können selbständig philosophisch arbeiten, d.h. innerfachliche Zusammenhänge 


überblicken, philosophische Methoden und wissenschaftliche Hilfsmittel einsetzen sowie 
materiale Erkenntnisse anwenden. 
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2. Fachdidaktische Kompetenzen: 
Philosophie- und Ethiklehrerinnen und -lehrer 
‐ kennen Ziele des Philosophie- und Ethikunterrichts und können diese im Zusammenhang 


des Bildungsauftrags der Schule bestimmen und reflektieren; können den 
Entwicklungstand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
analysieren und diese Analyse für die Gestaltung des Unterrichts fruchtbar machen; 


‐ können philosophische (und insbesondere ethische) Probleme und Fragestellungen mit 
Hilfe didaktischer und methodischer Überlegungen in Unterrichtsgegenstände umformen; 


‐ können Philosophie- und Ethikunterricht so planen und gestalten, dass eine 
philosophische Grundhaltung bei den Schülerinnen und Schülern entsteht bzw. gefördert 
wird; 


‐ können die verschiedenen Elemente der Gestaltung des Philosophie- und Ethikunterrichts 
in ihrer jeweiligen Gewichtung erkennen und zu einem (sinnvollen) Ganzen verknüpfen. 


 
§ 3 


Arten von Lehrveranstaltungen 
 
(1) Grundvorlesungen (GV, 2 bzw. 4 SWS) dienen dem Erwerb von Grundkenntnissen. Sie 
vermitteln Wissen über zentrale philosophische Sachverhalte und Problemstellungen sowie 
über systematisch und historisch grundlegende philosophische Positionen. 
Regelgruppengröße ist 100. 
 
(2) Vorlesungen (V, 2 SWS) dienen entweder der Vermittlung von Überblicks- oder der 
Vermittlung von Spezialwissen über philosophische Teilgebiete, Epochen, Autorinnen/Autoren 
oder Forschungs- und Problemlagen; im ersten Fall haben sie eher einführenden, im zweiten 
eher vertiefenden Charakter. Regelgruppengröße ist 100. 
 
(3) Proseminare (PS, 2 SWS) dienen der Einführung in die Inhalte und Methoden der 
Philosophiedidaktik. Anhand ausgewählter Literatur, die von den Studierenden unter Anleitung 
oder eigenständig bearbeitet und präsentiert wird, werden Zugänge zu bestimmten Themen 
und Gebieten der Philosophie bzw. Philosophiedidaktik in Diskussionen erschlossen. Es wird 
geübt, vorgegebene, begrenzte Themen in einer vorgegebenen Zeit und unter Verwendung 
relevanter Quellen zu bearbeiten und zu präsentieren. Regelgruppengröße ist 15. 
 
(4) Seminare (S, 2 SWS) sind vertiefende Veranstaltungen. Sie sollen zum wissenschaftlichen 
Arbeiten anleiten und dienen der Bearbeitung und Diskussion weiterführender Themen und 
Problemstellungen der Philosophie bzw. Philosophiedidaktik. Diese werden von den 
Studierenden durch Anwendung erworbener Sach- und Methodenkenntnisse sowie 
Arbeitstechniken in selbständiger Arbeit an ausgewählter Literatur bearbeitet und in der 
Seminardiskussion weiter erschlossen. Regelgruppengröße ist 15. 
 
(5) Praktika (P) dienen der Orientierung in dem Berufsfeld Schule und dem Erwerb praktischer 
Kompetenzen. Näheres regelt die Ordnung der Schulpraktika für die Lehrämter an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. 
 
(6) Die Elemente im Vertiefungsmodul Praktische Philosophie sowie sämtliche mit 6 
Leistungspunkten (credit points; CP) bewerteten Spezialisierungselemente können sowohl 
Veranstaltungen sein, die ansonsten für den Bachelorstudiengang Philosophie gedacht sind, 
als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die ansonsten für den 
Masterstudiengang Philosophie gedacht sind (jedoch hier, im Lehramt, nur mit 6 
Leistungspunkten gewertet werden). Ob eine ansonsten als Masterveranstaltung fungierende 
Veranstaltung als derartige Lehramtsstudiengangsveranstaltung freigegeben wird, 
entscheidet der Dozent/die Dozentin der jeweiligen Veranstaltung nach Abstimmung mit der 
Institutsleitung. 
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§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen 


 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen zweistündige Klausuren (90 Minuten), 
Hausarbeiten (ca. 30.000 – 38.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)), Stundenkonzeptionen 
(kumuliert ca. 25.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)) und Praktikumsberichte (ca. 38.000 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen)). Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die jeweiligen Leistungen der 
einzelnen Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar sein und eigenständig bewertet werden 
können. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen Referate (mit schriftlicher Ausarbeitung) und 
mündliche Prüfungen mit folgender Länge: 20 Minuten (für 4,5 Leistungspunkte), 30 Minuten 
(für 6 Leistungspunkte) oder 40 Minuten (für 9 Leistungspunkte). 
 
(3) Die möglichen Prüfungsleistungen bei Grundvorlesungen (GV) und Vorlesungen (V) sowie 
beim Proseminar E2 (Didaktische Modelle) umfassen Klausuren und mündliche Prüfungen. 
Der Dozent/die Dozentin der entsprechenden Veranstaltung legt fest, von welcher dieser 
beiden Prüfungsleistungsarten eine Prüfungsleistung bei einer Veranstaltung dieser drei 
Veranstaltungstypen zu erbringen ist. Die möglichen Prüfungsleistungen bei Seminaren (S) 
umfassen zum einen Referate mit schriftlicher Ausarbeitung und zum anderen Hausarbeiten. 
Der Dozent/die Dozentin der entsprechenden Veranstaltung legt fest, von welcher dieser 
beiden Prüfungsleistungsarten eine Prüfungsleistung bei einer Veranstaltung dieses 
Veranstaltungstyps erbracht werden muss. Die Prüfungsleistungen der weiteren 
Veranstaltungsarten sind eindeutig geregelt (vgl. Tabelle in § 6). 
 
(4) In besonderen Fällen können auch andere Arten der Prüfungsleistungen durch den 
Dozenten/die Dozentin der entsprechenden Veranstaltung festgelegt werden. 
 
(5) In den Modulen Grundmodul Einführung in die Philosophie, Grundmodul Geschichte der 
Philosophie, Grundmodul Philosophie des Wissens und der Wissenschaft und 
Vertiefungsmodul Praktische Philosophie muss der/die Studierende in beiden Elementen des 
jeweiligen Moduls eine Prüfungsleistung ablegen, die jeweils benotet wird. Die Note des 
besser benoteten Modulelements gilt genau dann als Modulnote und wird mit der vollen Anzahl 
der CP des gesamten Moduls gewichtet, wenn im jeweils anderen Modulelement eine Note 
besser oder gleich „ausreichend“ erzielt wird. 
 
(6) In den Modulen Grundmodul Philosophie des Geistes/Anthropologie und Grundmodul Ethik 
müssen in den Grundelementen Leistungen erbracht werden, die mit „bestanden“ bewertet 
werden. In diesen Modulen werden die in den jeweiligen Vertiefungselementen erbrachten 
Leistungen benotet, und die Benotung dieser Leistungen gilt als Benotung der jeweiligen 
Modulprüfung, sofern die Leistung im jeweiligen Grundelement als „bestanden“ gewertet wird. 
 
(7) In den Spezialisierungsmodulen müssen in den mit 6 Leistungspunkten bewerteten 
Elementen Leistungen erbracht werden, die mit „bestanden“ bewertet werden. In diesen 
Modulen werden genau die in den jeweiligen mit 9 Leistungspunkten bewerteten Elementen 
erbrachten Leistungen benotet, und die Benotung dieser Leistungen gilt als Benotung der 
jeweiligen Modulprüfungen, sofern die Leistung im jeweiligen Element des entsprechenden 
Moduls mit 6 Leistungspunkten als „bestanden“ gewertet wird. 


 
(8) In allen übrigen Modulen werden alle Veranstaltungen benotet, und die Gesamtmodulnote 
ergibt sich aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der einzelnen Elemente des 
jeweiligen Moduls. 
 
(9) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Zeit eingehalten werden kann. 
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§ 5 
Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 


 
(1) Dem Antrag auf Zulassung zu den Prüfungsleistungen sind außer den in § 13 Absatz 1 
genannten Nachweisen beizufügen: 
 
1. Zur ersten Prüfungsleistung: Nachweis über angemessene Kenntnisse des Englischen 


(Niveau B2 des europäischen Referenzrahmens) durch Schulzeugnisse oder ein 
Äquivalent. 


 
2. Zum Modul Einführung in die Didaktik der Philosophie/der Ethik: Nachweis über den Besuch 


des Moduls Lehren und Lernen 1 – Orientierungspraktikum (gemäß § 6 der oben genannten 
Ordnung). Zum Element 2 (E2) des Moduls Einführung in die Didaktik der Philosophie/der 
Ethik: Nachweis über den Besuch des Elements 1 (E1). 


 
3. Zum Modul Angewandte Fachdidaktik: Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des 


Moduls Einführung in die Didaktik der Philosophie/der Ethik. Zum Element 2 (E2) des 
Moduls Angewandte Fachdidaktik: Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des 
Elements 1 (E1). 


 
4. Zu dem Vertiefungselement (VE) des Grundmoduls Ethik: Nachweis über den erfolgreichen 


Abschluss der Grundelemente Einführung in die Praktische Philosophie und Einführung in 
die Ethik. 


 
5. Zum Vertiefungsmodul Praktische Philosophie: Nachweis über den erfolgreichen Abschluss 


der Grundelemente Einführung in die Praktische Philosophie und Einführung in die Ethik.  
 


6. Zum Spezialisierungsmodul Praktische Philosophie: Nachweis über den erfolgreichen 
Abschluss der Grundelemente Einführung in die Praktische Philosophie und Einführung in 
die Ethik. 


 
(2) Werden die geforderten Englischkenntnisse nicht bereits durch Schulzeugnisse oder ein 
Äquivalent nachgewiesen, so muss der Nachweis bis zum Ende des ersten Studienjahres (z.B. 
durch IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate oder UNIcert III) erbracht werden. Sind weitere 
der o.g. Voraussetzungen nicht gegeben, kann der/die Studierende nach Maßgabe der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses in Absprache mit dem Dozenten/der Dozentin 
vorläufig unter der Bedingung zugelassen werden, dass die festgestellten fehlenden Inhalte 
innerhalb einer Frist von jeweils einem Semester nachgeholt werden. 
 


§ 6 
Aufbau und Inhalte des Studiums: 


Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 
 
(1) Vorbemerkungen 
 
Die in der Spalte „Regelstud. Sem.“ angegebenen Zahlen geben als Orientierungshilfe den 
Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt. (Diese 
Angabe ist nicht de jure, aber im vorliegenden Fall de facto nahezu immer identisch mit der 
Angabe des empfohlenen Semesters (vgl. Modulhandbuch). Letztere bietet eine 
Orientierungshilfe und Empfehlung dafür, in welchen Semestern das betreffende Modul bei 
einem in der Regelstudienzeit abzuschließenden Studium am besten belegt werden sollte. 
Sind in der Spalte „Prüfungsl. mit Angabe benotet/unbenotet (b/u)“ mehrere Möglichkeiten für 
die Prüfungsleistung in einem Modulelement angegeben, so wird die Art der Prüfungsleistung 
durch den Dozenten/die Dozentin festgelegt. 
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(2) Aufbau und Inhalte 
 
2.1 Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) 88 CP 


Pflichtmodule Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
belegender 


Veran-
staltungen 


Veranst.-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. 
mit Angabe 


benotet/ 
unbenotet 


(b/u) 


Grundmodul 1: 
Einführung in 


die Philosophie  
(9 CP) 


1.-2. Einführung in die 
Theoretische 
Philosophie 


1 
 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 WS Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung  (b) 


 


Einführung in die 
Praktische 
Philosophie 


1 V 2 4,5 SS Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung  (b) 


 


Grundmodul 2: 
Sprach-


philosophie/ 
Logik (9 CP) 


1. GE Sprach-
philosophie/Logik 


1 GV 4 9 WS Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung (b)  


 


Grundmodul 3: 
Geschichte der 


Philosophie  
(9 CP) 


2. GE Geschichte der 
Philosophie (E1 


Antike) 


1 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 SS Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung  (b) 


 


GE Geschichte der 
Philosophie (E2 


Neuzeit und 
Gegenwart) 


1 V 2 4,5 SS Klausur (b) 
oder mündl. 
Prüfung  (b)  
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Pflichtmodule Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu be-
legender 


Veranstal-
tungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Modul 
Einführung in 


die Didaktik der 
Philosophie/ 


der Ethik 
(10 CP) 


3.-4. E1 Einführung in 
die Methoden des 
Philosophie- bzw. 
Ethikunterrichts 


1 
 
 
 
 


[und] 


PS 2 7 WS Konzeption  
einzelner  


Stunden (b) 


Semester-
begleitendes 


fachdidaktisches 
Praktikum 


1 
 
 


[und] 


P N/A Praktikums- 
bericht (u) 


E2 Didaktische 
Modelle 


1 PS 2 3 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


Grundmodul 4: 
Ethik  


(10,5 CP) 


5.-6.  GE Ethik 1 
 
 
 


[und] 


GV 2 4,5 WS Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung  


(u)  


VE Theoretische 
Ethik 


1 S 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 6 SS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 6 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


Angewandte  
Fachdidaktik  


(15 CP) 


7.-8. E1 Planung  
des Philosophie 


bzw. 
Ethikunterrichts 


1 
 
 
 


[und] 


S 2 3 WS Konzeption  
einzelner  


Stunden (b) 


Fachpraktikum 1 
 
 
 


[und] 


P N/A 6 WS Praktikums- 
bericht  (b) 


E2 Umsetzung  
philosophischer 


Grundfragen  
in einen  


Unterrichts-
gegenstand 


1 S 2 6 SS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 
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Wahlpflicht
-module 


Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente  Anzahl zu be-
legender Ver-
anstaltungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Vertiefungs-
modul:  


Praktische 
Philosophie  


(12 CP)  


6.-9. VE Praktische 
Philosophie 


21 S 
 
 


 
 


 
[oder] 


2 6 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 6 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 


Spezialisie-
rungsmodul: 
Praktische 
Philosophie  
(13,5 CP) 


(WP)  


7.-10. SE Praktische 
Philosophie2 


 
 


1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


[und] 


S 
 
 
 


 
 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS 


 
 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (u) 
oder Hausarbeit 


(u)  


V 2 6 Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung 


(u) 


SE Praktische 
Philosophie 


1 
 


S 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 7,5 WS oder 
SS 


 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b)  


V 2 7,5 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 


(b) 


 
   


                                                            
1 Es sind genau zwei Vertiefungselemente Praktische Philosophie zu belegen. Diese können entweder a) zwei 
Seminare oder b) zwei Vorlesungen oder c) ein Seminar und eine Vorlesung sein. Bei diesem Veranstaltungstyp 
können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im Bachelorstudiengang unterrichtet werden, 
als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die ansonsten im Masterstudiengang angeboten 
werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die Freigabe von Masterveranstaltungen für das 
Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
2 Bei diesem Veranstaltungstyp können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im 
Bachelorstudiengang unterrichtet werden, als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die 
ansonsten im Masterstudiengang angeboten werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die 
Freigabe von Masterveranstaltungen für das Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die 
Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
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2.2 Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1): 88 CP 
Pflichtmodule Regel


stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
belegender 


Veran-
staltungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Grundmodul 1: 
Einführung in 


die Philosophie  
(9 CP) 


1.-2. Einführung in die 
Theoretische 
Philosophie 


1 
 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 WS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 
 


Einführung in die 
Praktische 
Philosophie 


1 V 2 4,5 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 
 


Grundmodul 2: 
Sprach-


philosophie/ 
Logik (9 CP) 


1. GE Sprach-
philosophie/ 


Logik 


1 GV 4 9 WS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 


(b)  
 


Grundmodul 3: 
Geschichte der 


Philosophie  
(9 CP) 


2. GE Geschichte 
der Philosophie 


(E1 Antike) 


1 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 
 


GE Geschichte 
der Philosophie 
(E2 Neuzeit und 


Gegenwart) 


1 V 2 4,5 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  
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Pflichtmodule Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu be-
legender 


Veranstal-
tungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Modul 
Einführung in 


die Didaktik der 
Philosophie/der 


Ethik 
(10 CP) 


3.-4. E1 Einführung in 
die Methoden 


des Philosophie- 
bzw. 


Ethikunterrichts 


1 
 
 
 
 


[und] 


PS 2 7 WS Konzeption  
einzelner  


Stunden (b) 


Semester-
begleitendes 


fachdidaktisches 
Praktikum 


1 
 
 


[und] 


P N/A Praktikums- 
bericht (u) 


E2 Didaktische 
Modelle 


1 PS 2 3 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


Grundmodul 4: 
Ethik  


(10,5 CP) 


3.-4.  GE Ethik 1 
 
 
 


[und] 


GV 2 4,5 WS Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung  


(u)  


VE Theoretische 
Ethik 


1 S 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 6 SS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 6 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


Angewandte  
Fachdidaktik  


(15 CP) 


5.-6. E1 Planung  
des Philosophie 


bzw. 
Ethikunterrichts 


1 
 
 
 


[und] 


S 2 3 WS Konzeption  
einzelner  


Stunden (b) 


Fachpraktikum 1 
 
 
 


[und] 


P N/A 6 WS Praktikums- 
bericht  (b) 


E2 Umsetzung 
philosophischer 


Grundfragen  
in einen  


Unterrichts-
gegenstand 


1 S 2 6 SS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 
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Wahlpflicht-
module 


Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente  Anzahl zu 
belegender 


Veran- 
staltungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Vertiefungs-
modul:  


Praktische 
Philosophie  


(12 CP)  


4.-7. VE Praktische 
Philosophie 


13 S 
 
 


 
 


 
[oder] 


2 6 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 6 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 


VE Ethik in den 
Religionen 


13 S 
 
 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS 


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 
V 2 6 Klausur (b) oder 


mündl. Prüfung  
(b) 


Spezialisie-
rungsmodul: 
Praktische 
Philosophie  
(13,5 CP) 


(WP)  


5.-8. SE praktische 
Philosophie4 


 
 


1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


[und] 


S 
 
 
 


 
 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS 


 
 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (u) 
oder Hausarbeit 


(u)  


V 2 6 Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung 


(u) 


SE praktische 
Philosophie 


1 
 


S 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 7,5 WS oder 
SS 


 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b)  


V 2 7,5 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 


(b) 


 
 
 


                                                            
3 Es ist genau ein Vertiefungselement Praktische Philosophie bzw. Ethik in den Religionen zu belegen. Dies kann 
entweder ein Seminar oder eine Vorlesung sein. Bei diesem Veranstaltungstyp kann sowohl eine Veranstaltung 
gewählt werden, die ansonsten im Bachelorstudiengang unterrichtet wird, als auch (bei ausreichendem 
Angebot) eine Veranstaltung, die ansonsten im Masterstudiengang angeboten wird (hier, im Lehramt, jedoch 
nur mit 6 CP gewertet). Die Freigabe von Masterveranstaltungen für das Lehramt erfolgt nach Festlegung durch 
den Dozenten/die Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
4 Bei diesem Veranstaltungstyp können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im 
Bachelorstudiengang unterrichtet werden, als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die 
ansonsten im Masterstudiengang angeboten werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die 
Freigabe von Masterveranstaltungen für das Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die 
Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
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2.3 Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 115 CP 


Pflichtmodule Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
belegender 


Veran-
staltungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Grundmodul 1: 
Einführung in 


die Philosophie  
(9 CP) 


1.-2. Einführung in die 
Theoretische 
Philosophie 


1 
 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 WS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 
 


Einführung in die 
Praktische 
Philosophie 


1 V 2 4,5 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 
 


Grundmodul 2: 
Sprach-


philosophie/ 
Logik (9 CP) 


1. GE Sprach-
philosophie/Lo-


gik 


1 GV 4 9 WS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 


(b)  
 


Grundmodul 3: 
Geschichte der 


Philosophie  
(9 CP) 


2. GE Geschichte 
der Philosophie 


(E1 Antike) 


1 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b) 
 


GE Geschichte 
der Philosophie 
(E2 Neuzeit und 


Gegenwart) 


1 V 2 4,5 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  
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Pflichtmodule Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
belegender 
Veranstal-


tungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Grundmodul 4: 
Philosophie 
des Wissens 


und der 
Wissenschaft  


(9 CP) 


3. GE Erkenntnis-
theorie 


1 
 
 
 
 


[und] 


V 2 4,5 WS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  
 


GE 
Wissenschafts-


theorie 


1 V 2 4,5 WS Klausur (u/b) 
oder mündl. 
Prüfung  (b)  


 


Modul 
Einführung in 


die Didaktik der 
Philosophie/der 


Ethik 
(10 CP) 


3.-4. E1 Einführung in 
die Methoden 


des Philosophie- 
bzw. 


Ethikunterrichts 


1 
 
 
 
 


[und] 


PS 2 7 WS Konzeption  
einzelner  


Stunden (b) 


Semester-
begleitendes 


fachdidaktisches 
Praktikum 


1 
 
 


[und] 


P N/A Praktikums- 
bericht (u) 


E2 Didaktische 
Modelle 


1 PS 2 3 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


Grundmodul 5: 
Philosophie 


des 
Geistes/Anthro-


pologie  
(10,5 CP) 


4.-5. GE Philosophie 
des 


Geistes/Anthro-
pologie 


1 
 
 
 


[und] 


GV 2 4,5 SS Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung 


(u) 
 


VE Philosophie 
des 


Geistes/Anthro-
pologie 


1 S 
 
 
 
 


[oder] 


2 6 WS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 6 WS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 


(b)  
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Pflichtmodule Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
belegender 


Ver-
anstaltungen


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Grundmodul 6: 
Ethik  


(10,5 CP) 


5.-6.  GE Ethik 1 
 
 
 


[und] 


GV 2 4,5 WS Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung  


(u)  


VE Theoretische 
Ethik 


1 S 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 6 SS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 6 SS Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


Angewandte  
Fachdidaktik  


(15 CP) 


7.-8. E1 Planung  
des Philosophie-


bzw. 
Ethikunterrichts 


1 
 
 
 


[und] 


S 2 3 WS Konzeption  
einzelner  


Stunden (b) 


Fachpraktikum 1 
 
 
 


[und] 


P N/A 6 WS Praktikums- 
bericht  (b) 


E2 Umsetzung 
philosophischer 


Grundfragen  
in einen  


Unterrichts-
gegenstand 


1 S 2 6 SS Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 
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Wahlpflicht-
module 


Regelstud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
be-legender 


Ver-
anstaltungen


Veran-
staltungs


-typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Vertiefungs-
modul 1a: 


Geschichte der 
Philosophie  


(6 CP)  
WP1 


 
 
 
 
 
 
 


[oder] 


6.-10. VE Geschichte der 
Philosophie 


1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


S 
 
 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS  


Referat (mit schrift-
licher Aus-


arbeitung) (b) oder 
Hausarbeit (b) 


V 2 6 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung (b) 


Vertiefungs-
modul 1b: 


Theoretische 
Philosophie  


(6 CP)  
WP1 


6.-10. VE Theoretische 
Philosophie 


1 S 
 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) oder 
Hausarbeit (b)  


V 2 6 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung (b) 


  


                                                            
1 Es ist ein Vertiefungsmodul aus dem Wahlpflichtbereich zu wählen. Genauer: Genau eines der beiden 
Wahlpflichtmodule 1a und 1b ist zu belegen. 
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Pflichtmodule Regelstud. 
Sem. 


Modulelemente Anzahl zu 
be-legender 
Veranstal-


tungen 


Veran-
staltungs


-typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Vertiefungs-
modul 2:  


Praktische 
Philosophie  


(12 CP)  


7.-9. VE Praktische 
Philosophie 


21 S 
 
 


 
 


 
[oder] 


2 6 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) oder 
Hausarbeit (b) 


V 2 6 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  (b)


  


                                                            
1 Es sind genau zwei Vertiefungselemente Praktische Philosophie zu belegen. Diese können entweder a) zwei 
Seminare oder b) zwei Vorlesungen oder c) ein Seminar und eine Vorlesung sein. Bei diesem Veranstaltungstyp 
können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im Bachelorstudiengang unterrichtet werden, 
als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die ansonsten im Masterstudiengang angeboten 
werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die Freigabe von Masterveranstaltungen für das 
Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
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Wahlpflicht-
module 


Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente  Anzahl zu 
be-legender 
Veranstal-


tungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Spezialisie-
rungsmodul 


1: 
Theoretische 
Philosophie I 


- Sprache, 
Wissen und 


Logik in 
Gegenwart 


und 
Geschichte   


(15 CP) 
(WP)1 


6.-10. SE Theoretische 
Philosophie I2 


1 
  
 
 
 
 
 
 
 


 
 


[und] 


S 
 
 
 
 


 
[oder] 


2 6 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (u) 
oder Hausarbeit 


(u)  


V 2 6 Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung  


(u)  


SE Theoretische 
Philosophie I 


1 S 
 
 
 
 
 


[oder] 


2 9 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher Aus-


arbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b)  


V 2 9 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


  


                                                            
1 Es ist eins der drei Spezialisierungsmodule aus dem Wahlpflichtbereich (Spezialisierungsmodule 1–3) zu 
wählen. 
2 Bei diesem Veranstaltungstyp können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im 
Bachelorstudiengang unterrichtet werden, als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die 
ansonsten im Masterstudiengang angeboten werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die 
Freigabe von Masterveranstaltungen für das Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die 
Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
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Wahlpflicht-
module 


Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente  Anzahl zu 
belegender 
Veranstal-


tungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Spezialisie-
rungsmodul 


2: 
Theoretische 
Philosophie II 
- Metaphysik 


und 
Philosophie 
des Geistes 


in Gegenwart 
und 


Geschichte  
(15 CP) 
(WP)1 


6.-10. SE Theoretische 
Philosophie II2 


1 


[und] 


S 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (u) 
oder Hausarbeit 


(u) 


V 2 6 Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung 


(u) 


SE Theoretische 
Philosophie II 


1 S 


[oder] 


2 9 WS oder 
SS  


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b) 


V 2 9 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung  


(b)  


1 Es ist eins der drei Spezialisierungsmodule aus dem Wahlpflichtbereich (Spezialisierungsmodule 1–3) zu 
wählen. 
2 Bei diesem Veranstaltungstyp können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im 
Bachelorstudiengang unterrichtet werden, als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die 
ansonsten im Masterstudiengang angeboten werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die 
Freigabe von Masterveranstaltungen für das Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die 
Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
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Wahlpflicht-
module 


Regel
stud. 
Sem. 


Modulelemente  Anzahl zu 
belegender 
Veranstal-


tungen 


Veranst-
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe benotet/ 
unbenotet (b/u) 


Spezialisie-
rungsmodul 


3: Praktische 
Philosophie  


(15 CP) 
(WP) 1 


8.-10. SE praktische 
Philosophie2 


1 


[und] 


S 


[oder] 


2 6 WS oder 
SS 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (u) 
oder Hausarbeit 


(u)  


V 2 6 Klausur (u) oder 
mündl. Prüfung 


(u) 


SE praktische 
Philosophie 


1 S 


[oder] 


2 9 WS oder 
SS 


Referat (mit 
schriftlicher 


Ausarbeitung) (b) 
oder Hausarbeit 


(b)  


V 2 9 Klausur (b) oder 
mündl. Prüfung 


(b) 


§ 7
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt 
der Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 


Saarbrücken, 6. Juni 2016 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 


1 Es ist eins der drei Spezialisierungsmodule aus dem Wahlpflichtbereich (Spezialisierungsmodule 1–3) zu 
wählen. 
2 Bei diesem Veranstaltungstyp können sowohl Veranstaltungen gewählt werden, die ansonsten im 
Bachelorstudiengang unterrichtet werden, als auch (bei ausreichendem Angebot) Veranstaltungen, die 
ansonsten im Masterstudiengang angeboten werden (hier, im Lehramt, jedoch nur mit 6 CP gewertet). Die 
Freigabe von Masterveranstaltungen für das Lehramt erfolgt nach Festlegung durch den Dozenten/die 
Dozentin der jeweiligen Veranstaltung. 
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Fachspezifischer Anhang im Fach Physik zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufe 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die 
Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung 
 


Vom 2. Juni 2016 
 
Gliederung 
 
A. Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung 
§ 1 Leitbild und Ziele des Studiums 
§ 2 Kompetenzen künftiger Physiklehrer/-innen 
§ 3 Arten von Lehrveranstaltungen 
 
B. Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung 
§ 4 Art und Umfang der Prüfungsleistungen 
§ 5 Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungsleistungen und Modulen 
§ 6 Aufbau und Inhalte des Studiums: Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 


 
§ 1 


Leitbild und Ziele des Studiums 
 
Die Ergebnisse der physikalischen Forschung und die der Physik eigenen Methoden sind von 
fundamentaler Bedeutung für die Gesamtheit der Natur- und Ingenieurwissenschaften. In ihrem 
Fachstudium erfahren Physiklehrerinnen und -lehrer eine Bildung und Prägung, die sie befähigt 
und motiviert, ein Berufsleben lang die Entwicklungen der Physik und ihrer Anwendungen zu 
verfolgen und sich ständig fortzubilden. 


 
1. Sie wecken in ihren Schülerinnen und Schülern Neugier auf die Physik und ihre 


Anwendungen, vermitteln ihnen die grundlegenden Resultate und führen sie in die typischen 
Methoden der Physik ein. 


 
2. Durch passende Auswahl und Aufbereitung von Themen, Problemen und Aufgaben 


vermitteln sie ihren Schülerinnen und Schülern ein Gespür für die Anwendbarkeit und die 
Stärke physikalischer Methoden bei der Lösung technischer Probleme, bei der Beantwortung 
von Fragen aus den anderen Naturwissenschaften sowie beim Verständnis von alltäglichen 
Phänomenen. 


 
3. Sie richten ihren Unterricht auf die Entwicklung der Persönlichkeit ihrer Schülerinnen und 


Schüler und auf deren sonstigen Voraussetzungen einschließlich der Einflüsse des 
gesellschaftlichen Umfeldes aus. Dazu soll sie insbesondere ihre Aus – und Weiterbildung 
in der Fachdidaktik und den Bildungswissenschaften befähigen. 


 
4. Sie kooperieren als Lehrerinnen und Lehrer der Physik, die die Basis der anderen 


Naturwissenschaften bildet, in besonderer Weise mit den Kolleginnen und Kollegen anderer 
Fachrichtungen, stimmen sich mit diesen in der Planung des Unterrichts und der Auswahl 
der Lernziele ab. 


 
5. Im Spannungsfeld zwischen fachlicher Korrektheit und schülergemäßer Vereinfachung, 


zwischen den Ansprüchen des eigenen Fachs und den Zielen der Schule bemühen sie sich 
um gute Lösungen, möglichst in Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen und Schülern und 
Kolleginnen und Kollegen. 
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§ 2 
Kompetenzen künftiger Physiklehrer/innen 


 
Kompetenzen, über die Studierende für das Lehramt Physik zum Abschluss ihres Studiums 
verfügen sollen, sind: 
1. Fachliche Kompetenzen: 


‐ über ein strukturiertes Fachwissen zu den grundlegenden Teilgebieten der Physik 
verfügen, insbesondere zu schulrelevanten Bereichen; 


‐ einen Überblick über die aktuellen grundlegenden Fragestellungen der Physik haben; 
‐ wichtige ideengeschichtliche und wissenschaftstheoretische Konzepte kennen; 
‐ fächerübergreifende und nachbarwissenschaftliche Sachverhalte aufgreifen und 


unterrichtlich integrieren können; 
‐ Erkenntnis- und Arbeitsmethoden des Faches kennen und diese Methoden in zentralen 


Bereichen der Physik anwenden können; 
‐ über Kenntnisse und Fertigkeiten im Experimentieren und in der Handhabung 


schultypischer Geräte, Materialien und Medien unter Beachtung der 
Sicherheitsvorschriften verfügen. 


 
2. Fachdidaktische Kompetenzen: 


- komplexe und abstrakte Sachverhalte elementarisieren, didaktisch rekonstruieren und 
versprachlichen können; 


- Unterrichtseinheiten auf unterschiedlichem Anforderungs- und Kompetenzniveau planen 
und gestalten können; 


- über Strategien des Erklärens fachlicher Zusammenhänge im Spannungsfeld zwischen 
formaler fachlicher Korrektheit und schülergemäßer Vereinfachung verfügen; 


- exemplarische Kenntnisse über Schülervorstellungen, typische Verständnishürden und 
Fehler in den verschiedenen Themengebieten des Physikunterrichts haben; 


- über ein breites Methodenrepertoire verfügen und verschiedene Darstellungsformen 
nutzen; 


- Wirkung und Einsatz von Fachmedien (Unterrichtsmaterialien, Präsentationsmedien, 
Lehr-Lernsoftware, Informationssysteme etc.) kennen; 


- über geübte Strategien zur Sicherung und Vertiefung verfügen (Wiederholen und Üben, 
Strukturieren und Vernetzen, Übertragen und Anwenden); 


- unterschiedliche Formen der Leistungsmessung und –beurteilung kennen und nutzen. 
 


§ 3 
Arten von Lehrveranstaltungen 


 
Das Lehrangebot wird durch Lehrveranstaltungen folgender Art vermittelt: 


 
Vorlesungen (V): Vorlesungen (Regelgruppengröße =100) dienen zur Einführung in ein 


Fachgebiet und eröffnen den Weg zur Vertiefung der erforderlichen 
Kenntnisse durch ein ergänzendes Selbststudium. Sie vermitteln einen 
Überblick über das Fachgebiet, stellen beispielsweise die 
fundamentalen Eigenschaften von Raum, Zeit und Materie dar, geben 
Einordnungen in den erkenntnistheoretischen und 
wissenschaftshistorischen Kontext und geben Hinweise auf 
weiterführende Literatur. Eine Experimentalvorlesung wird durch 
Demonstrationen und praktische Versuche ergänzt. 


 
Übungen (Ü): Sie finden überwiegend als Ergänzungsveranstaltungen zu Vorlesungen 


in kleineren Gruppen statt. Sie sollen den Studierenden durch 
Bearbeitung exemplarischer Probleme die Gelegenheit zur Anwendung 
und Vertiefung des in der Vorlesung behandelten Stoffes sowie zur 
Selbstkontrolle des Wissensstandes ggf. durch eigene Fragestellung 
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geben. Die erfolgreiche Bearbeitung von Übungsausgaben kann 
Voraussetzung für einen Leistungsnachweis sein (Regelgruppengröße = 
20). 


 
Präsenzübungen(PÜ) :Sie finden überwiegend als Ergänzungsveranstaltung zu Vorlesungen in 


einem Hörsaal statt. Sie sollen den Studierenden durch Bearbeitung 
exemplarischer Probleme die Gelegenheit zur Anwendung und 
Vertiefung des in der Vorlesung behandelten Stoffes geben. Die 
erfolgreiche Bearbeitung von Übungsausgaben kann Fortaussetzung für 
einen Leistungsnachweis sein (Regelgruppengröße = 100). 


 
 
Seminare (S): Veranstaltungen mit überschaubarer Teilnehmerzahl zum aktiven, 


gemeinsamen Erarbeiten oder zum Austausch von Arbeitsergebnissen 
in Form von Diskussionen und Referaten. Sie dienen der Vertiefung der 
Ausbildung in einem Fachgebiet, dem Erlernen der Vortragstechnik 
sowie der Anleitung zu kritischer Sachdiskussion von 
Forschungsergebnissen (Regelgruppengröße 15). 


 
Praktika (P): In einem Praktikum werden Versuche angeboten, die in die spezifische 


Arbeitsweise der betreffenden Studienfächer einführen. Die den 
Versuchen zugrunde liegenden theoretischen Kenntnisse erwirbt man 
sich durch Vorlesungen und Literaturstudien. Experimente bieten den 
Studierenden die Gelegenheit, allein oder in kleinen Gruppen unter 
Anleitung die Handhabung der für die Studienrichtung typischen Geräte, 
Laboreinrichtungen und Systeme einzuüben. Man lernt hier einerseits 
die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis durch eigene 
selbstständige Arbeit kennen, andererseits wird die Gruppenarbeit 
gefördert. Ein weiteres Ziel der Praktika ist die Vermittlung 
computergestützter Methoden durch praktische Anwendung. Praktika 
dienen bei entsprechender Spezialisierung auch der Vorbereitung auf 
spätere experimentelle fachwissenschaftliche Arbeiten. Die Teilnahme 
an Praktika kann vom Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an 
zugehörigen Vorlesungen und Übungen abhängig gemacht werden 
(Regelgruppengröße 10). 


 
Schulpraktika (SP):  Schulpraktika dienen der Berufsorientierung der Studierenden und der 


Stärkung ihres Bezugs zur Schulpraxis. Sie bieten die Möglichkeit, erste 
Erfahrungen im Lehrberuf durch die aktive Teilnahme am gesamten 
Lehrbetrieb und Schulleben zu sammeln. Es sollen die verschiedenen 
Aspekte des Lehrberufs kennen gelernt sowie Neigung und Eignung für 
den Lehrberuf überprüft werden. 


 
Die genannten Lehrveranstaltungsformen erfordern regelmäßige Teilnahme sowie eingehende 
Vor- und Nachbereitung. Nach Maßgabe des Dozenten kann die Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung von weiteren Leistungen wie z.B. Referat, Arbeitspapier, Sitzungsgestaltung, 
Protokoll, Übungsaufgaben etc. abhängig gemacht werden. 
 


§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen 


 
(1) Leistungskontrollen sind mündliche oder schriftliche Prüfungen, die auch über mehrere 
Termine aufgeteilt werden können. Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, 
Übungsaufgaben, Ausarbeitungen von Seminar- und Praktikumsvorträgen, Versuchsprotokolle 
und Ausarbeitungen sowie Praktikumsberichte und Projektdokumentationen. Mündliche 


468







 


Prüfungsleistungen umfassen mündliche Einzel- und Gruppenprüfungen und Vorträge sowie die 
Durchführung und Analyse von Unterricht während des semesterbegeleitenden 
fachdidaktischen Schulpraktikums. In den Praktika wird in der Regel vor der eigentlichen 
Durchführung des Versuchs oder der Versuchsreihe der Kenntnisstand der Studierenden im 
Rahmen einer mündlichen Eingangsprüfung durch den Versuchsbetreuer abgeprüft. Darüber 
hinaus ist von den Studierenden ein Protokoll so zu führen, dass die erzielten 
Versuchsergebnisse nachvollziehbar sind. Schließlich müssen die Messdaten entsprechend 
den theoretischen Grundlagen des Versuchs ausgewertet werden. Die schriftlich angefertigten 
Protokolle und Auswertungen werden vom Betreuer des jeweiligen Praktikumsversuchs 
überprüft und die erfolgreiche Durchführung bescheinigt (Testat). 


 
(2) Prüfungsvorleistungen bestehen aus einer oder mehreren stichprobenhaften, unbenoteten 
Kenntniskontrollen innerhalb eines Moduls während des Semesters. Mit dem Bestehen der 
geforderten Prüfungsvorleistungen zu einer Modulprüfung zeigt der/die Studierende, dass er/sie 
die Mindestanforderungen im Lernfortschritt erfüllt. Ein solche Prüfungsvorleistung kann 
schriftlich (z.B. Bearbeitung von Übungsaufgaben oder Anfertigung von Versuchsprotokollen) 
oder mündlich sein. Die Prüfungsvorleistungen werden unter Verantwortung eines Prüfers, ggf. 
durch eine von diesem bestellten Person, durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Prüfungsvorleistungen sind zu dokumentieren. 


 
§ 5 


Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungsleistungen und Modulen 
 
(1) Dem Antrag auf Zulassung zu den Prüfungsleistungen sind außer den in § 13 Absatz 1 der 
Prüfungsordnung genannten Nachweisen jeweils der Nachweis der gemäß § 6 geforderten 
Prüfungsvorleistungen erforderlich. 
 
(2) Zulassungsvoraussetzungen bestehen zu den folgenden Modulen: 
- Fachdidaktik: Erfolgreiche Absolvierung des Orientierungspraktikums. Darüber hinaus für 


das semesterbegleitende fachdid. Schulpraktikum: gleichzeitiger Besuch einer der 
Modulvorlesungen Fachdidaktik I oder II, 


- Experimentieren und Unterrichten: Erfolgreiche Absolvierung des Moduls FD 
(Fachdidaktik). Darüber hinaus für das vierwöchige fachdid. Schulpraktikum: gleichzeitiger 
Besuch einer der beiden Modulveranstaltungen Schulorientiertes Experimentieren I oder II, 


- Mathematisch-Naturwissenschaftliche Erweiterung LS1, LAB, LS 1 +2: abhängig von den 
gewählten Veranstaltungen, 


 
§ 6 


Wiederholung von Prüfungen 
 
(1) Wird eine Teilprüfung innerhalb der dafür in § 7 festgelegten Studienzeit 
(Regelstudiensemester) abgelegt und erstmals nicht bestanden, gilt sie als nicht erfolgt 
(Freiversuch). 


 
(2) Im Rahmen des Zeitraums nach  1 bestandene Teilprüfungen ausschließlich der 
wissenschaftlichen  Arbeit können zur Notenverbesserung auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten einmal innerhalb eines Jahres wiederholt werden; dabei zählt das bessere Ergebnis. 
Ansonsten können bestandene Prüfungen nicht wiederholt werden. 
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§ 7 


Aufbau und Inhalte des Studiums:  
Übersicht über Module und Modulprüfungsleistungen 


 
(1) Lehramt an beruflichen Schulen (LAB): 88 CP 


 


Pflichtmodule RS.1 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen


Theoretische Physik 
Ia für Lehramt:  


1. Theoretische Physik Ia für
Lehramt: 
Rechenmethoden der 
Mechanik 


V 3 5 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (u), 
PVL: 
Übungsauf- 
gaben 


Übung zur Vorlesung Ü 2 


Experimentalphysik I 
für Lehramt2 


1. Experimentalphysik I 
für Lehramt: 
Mechanik, 
Schwingungen und 
Wellen 


V+ PÜ 6 9 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: 
Übungsauf- 
gaben Übung zur Vorlesung Ü 2 WS 


Experimentalphysik 
II2  
 


2. Experimentalphysik II: 
Elektromagnetismus 


V 4 8 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 2 SS 


Physikalisches 
Grundpraktikum Ib 


2 Physikalisches 
Grundpraktikum Ib  


P 1,5 5 SS Testate (u)


S 1,5 


Experimentalphysik III2 
  


3. Experimentalphysik IIIa: 
Optik und 
Thermodynamik 


V 3 5 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 1 WS 


4. Experimentalphysik IIIb: 
Atom- und 
Quantenphysik 


V 4 6 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 1 SS 


Physikalisches 
Grundpraktikum II 


3. Physikalisches 
Grundpraktikum II 


P 
 


2 
 


7 WS Testate (u) 


S 2 
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Pflichtmodule RS. 1 Modulelemente (WP =
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen 


Physikalisches 
Grundpraktikum III 
für LS1 und LAB  


4. Physikalisches 
Grundpraktikum III für 
LS1 und LAB 
 


P 1 3 SS Testate (u) 


S 1


Fachdidaktik 5. Fachdidaktik I V+Ü 2 3 SS Übungs- 
aufgaben (b) 


Fachdidaktik II V+Ü 2 3 WS Übungs- 
aufgaben (b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum


SP 15 
Tage 


4 SS+ 
WS 


Durchführung 
und Analyse 
von Unterricht 
(u) Übung zum sem.-begl. 


fachd. Schulpraktikum
Ü      2


Experimentieren und 
Unterrichten 


7. Schulorientiertes 
Experimentieren I 


P 2 6 SS Vorträge mit 
schriftl. Aus- 
arbeitungen 
(b) 


S 2


Schulorientiertes 
Experimentieren II 


P 2 6 WS Vorträge mit 
schriftl. Aus- 
arbeitungen 
(b) 


S 2


Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


SP 4 
Wo. 


6 WS+ 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 


Experimental- 
physik IVb2  
 


6. Experimentalphysik 
IVb: Kern- und 
Elementar- 
teilchenphysik 


V 2 4 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übungen zur Vorlesung Ü 1 SS 


Experimental-
physikalisches 
Seminar für 
Lehramtskandidaten 


6. Experimental- 
physikalisches 
Seminar 
für Lehramtskandidaten


S 2 3 SS Seminar- 
vortrag mit 
Ausarbeitung 
(u) 


 
2=Aus den Modulen Experimentalphysik I für  Lehramt, Experimentalphysik II, Experimentalphysik III und  Experimentalphysik IVb, können 3 Module 
ausgewählt werden, die benotet in die Endnote eingehen. Die Note des 4. Moduls geht nicht in die Berechnung der Endnote ein.
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1 RS = Regelstudiensemester,,gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als 
innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt 
 


 


 


 


Wahlpflicht- 
module 


(1 aus 2 
wählbar) 


RS. 1 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. Mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungsvorl 
eistungen 


Mathematisch- 
Naturwissen- 
schaftliche 
Erweiterung 


9. Abhängig von den 
gewählten 
Veranstaltungen** 


V/U/S/P  5 WS+ 
SS 


Schriftl. Oder 
mündl. Leistung 
(u) 


Oder        
Physikalisches 
Projektpraktikum 
LS1 


9. Projektpraktikum in einer 
Arbeitsgruppe der 
Fachrichtung 
Physik 


P  5 WS+ 
SS 


Projekt- 
dokumentation 
(u) 


**Im Umfang von 5 ECTS wahlweise kombinierbar aus den unter 1-3 aufgeführten Elementen (durch Beschluss des 
Prüfungsausschusses können weitere Veranstaltungen in dieses Wahlmodul aufgenommen werden): 


 
1. Für alle Studierende: Spezialvorlesungen, Seminare oder Praktika der Physik, die noch nicht 


zum Pflichtprogramm des Lehramtsstudiengangs gehören (siehe Modulbeschreibungen des 
Bachelor- und Masterstudiengangs Physik sowie der Lehramtsstudiengänge der Physik): 


 
Als Angebot der Lehramtsstudiengänge der Physik 
- Übung „Mathematisches Tutorium I“, 2 SWS/2 CP 
- Übung „Mathematisches Tutorium II“, 2 SWS/2 CP 


 
Aus dem LS1+2-Studiengang Physik 
- Modul Theoretische Physik I und II für Lehramt 


„Klassische Mechanik und Elektrodynamik“, 6 SWS/8 CP 
oder 
1. Hälfte der TP Ib oder TP II, jeweils 3 SWS/4 CP 


 
 


Aus dem Bachelor-Studiengang Physik 
- „Festkörperphysik I“, 3 SWS/4 CP 
- Modul TP Ib, TP II, TP III oder TP IV, jeweils  6 SWS/ 8 CP 
- Physikalisches Grundpraktikum Ia,  2 CP 
- 3 im Rahmen des LA-Studiengangs noch nicht durchgeführte Versuche des Physikalischen 


Grundpraktikums III ,  2 CP 
- bis zu 4 im Rahmen des LA-Studiengangs noch nicht durchgeführte Versuche des 


Physikalischen Praktikums für Fortgeschrittene I oder II (ohne Seminarvortrag), 1,5 CP pro 
Versuch 


-   bei erfolgreicher Bearbeitung der Aufgaben in TPIa gemäß dem Prüfungsumfang im 
Bachelor Physik, 2 CP 
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Als Angebot der Mechatronik (SinnTec – Schülerlabor) 
- Experimentieren mit der VenDASys-Plattform im Schülerlabor und in AGs, 2 CP 


 
Aus dem Master-Studiengang Physik 
- „Atomphysik II“ , 3 SWS/4 CP 
- „Festkörperphysik II“, 3 SWS/4 CP 
- physikalische Wahlpflicht-Vorlesung, i.d.R. 4 SWS/5 CP 
- Seminar, 3 SWS/5 CP 
 


2. Für Studierende, deren Fächerkombinationen nicht Chemie umfasst:  
Aus dem Modul A des Lehramtsstudiengangs Chemie 


- Allgemeine Chemie (für Nebenfach), 2,5 SWS/4 CP 
- Einführung in die physikalische Chemie, 2,5 SWS/4 CP 
- Einführungspraktikum Allgemeine Chemie für Lehramtsstudierende, 6 SWS/4 CP 


 
3. Für Studierende, deren Fächerkombination weder Mathematik noch Informatik umfasst, 


folgende mit einem höheren Arbeitsaufwand verbundene Veranstaltungen: 
 


Aus dem Lehramtsstudiengang Mathematik 
- Lineare Algebra 1, 6 SWS/9 CP 
- Analysis 1, 6 SWS/9 CP 
- Analysis 2, 6 SWS/9 CP 
- Complex Analysis (Funktionentheorie), 6 SWS/9 CP 


 
Aus dem Bachelor-Studiengang Informatik 
- CS120/P1 : Programmierung 1, 6 SWS/9 CP 
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3 RS = Regelstudiensemester,,gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als 
innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt 


 


 


(2) Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 


Gemeinschaftsschulen) (LS1+2): 115 CP 


 
Pflichtmodule RS.3 Modulelemente (WP = 


Wahlpflichtelemente) 
Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe 
benotet/ 
unbenotet (b/u) 
und Prüfungs- 
vorleistungen 


Theoretische 
Physik Ia für 
Lehramt 


1. Theoretische Physik Ia 
für Lehramt: 
Rechenmethoden der 
Mechanik 


V 3 5 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (u), 
PVL: 
Übungsauf- 
gabenÜbung zur Vorlesung Ü 2


Experimentalphysik I 
für Lehramt4 


1. Experimentalphysik I 
für Lehramt: 
Mechanik, 
Schwingungen und 
Wellen 


V + PÜ 6 9 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: 
Übungsauf- 
Gaben Übung zur Vorlesung Ü 2 WS 


Experimental-
physik II4  


2. Experimentalphysik II: 
Elektromagnetismus 


V 4 8 SS Klausur oder 
mündl. Prüfung 
(b), PVL: 
Übungs- 
aufgaben


Übung zur Vorlesung Ü 2 SS 


Physikalisches 
Grundpraktikum Ib 


2. Physikalisches 
Grundpraktikum Ib  


P 1,5 5 SS Testate (u)
S 1,5


Experimental 
physik III4 
 


3. Experimental- physik IIIa:
Optik und 
Thermodynamik 


V 3 5 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
Aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 1 WS 


4. Experimental- 
physik IIIb: Atom- und 
Quantenphysik 


V 4 6 SS Klausur oder 
mündl. Prüfung 
(b), PVL: 
Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 1 SS 


Physikalisches 
Grundpraktikum 
II 


3. Physikalisches 
Grundpraktikum II 


P 
 


2 7 WS Testate (u) 


S 2


Physikalisches 
Grundpraktikum III  
für LS1+2 
 


4. Physikalisches 
Grundpraktikum III für 
LS1+2 


P 1,5 5 SS Testate (u)


S 1,5
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Pflichtmodule RS.3 Modulelemente (WP =
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit 
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen 


Theoretische 
Physik I und II für 
Lehramt4 


5. Klassische 
Mechanik und 
Elektrodynamik 


V 4 8 WS(*) Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 2 WS(*) 


Theoretische 
Physik III4 


6. Theoretische Physik III 
(Quantenphysik 
und statistische 
Physik) 


V 4 8 SS Klausur oder 
mündl. Prüfung 
(b), PVL: 
Übungs- 
aufgaben Übung zur Vorlesung Ü 2 SS 


Fachdidaktik 5. Fachdidaktik I V+Ü 2 3 SS Übungs- 
aufgaben (b) 


Fachdidaktik II V+Ü 2 3 WS Übungs- 
aufgaben (b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum


SP 15 
Tage 


4 SS   + 
WS 


Durchführung 
und Analyse 
von Unterricht 
(u) Übung zum sem.-begl. 


fachd. Schulpraktikum 
Ü     2


Experimentieren 
und Unterrichten 


7. Schulorientiertes 
Experimentieren I 


P 2 6 SS Vorträge mit 
schriftl. Aus- 
arbeitungen 
(b) 


S 2


Schulorientiertes 
Experimentieren II 


P 2 6 WS Vorträge mit 
schriftl. Aus- 
arbeitungen 
(b) 


S 2


Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


SP 4 
Wo. 


6 WS+ 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 


Experimental- 
physik IVb4  
 


8. Experimental- 
physik IVb: Kern- 
und Elementar- 
teilchenphysik 


V 2 4 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übungen zur Vorlesung Ü 1 SS 


Experimental- 
physikalisches 
Seminar 
für 
Lehramtskandidaten 


8. Experimental- 
physikalisches 
Seminar 
für Lehramtskandidaten


S 2 3 SS Seminar- 
vortrag mit 
Ausarbeitung 
(u) 


 


 
4 =


 
Aus den Modulen Experimentalphysik I für  Lehramt, Experimentalphysik II, Experimentalphysik III, Experimentalphysik IVb, Theoretische 


Physik I+ II für Lehramt und Theoretische Physik III können 5 Module ausgewählt werden, die benotet in die Endnote eingehen. Die Note des 6. 
Moduls geht nicht in die Berechnung der Endnote ein.


 


(*) alternativ: auf SS und WS verteilt 
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3 RS = Regelstudiensemester,,gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als 
innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt 


 


 


 


Pflichtmodule RS.3 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen


Physikalisches 
Praktikum für 
Fortgeschrittene 
(für Lehramts- 
kandidaten) 


8. Physikalisches 
Praktikum für 
Fortgeschrittene            
(für Lehramts-
kandidaten) 


P 1,5 6 WS + 
SS 


Testate (u) + 
Vortrag (u) 


S 1,5


 
 


Wahlpflicht- 
module 


(1 aus 2 
wählbar) 


RS. 3 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen


Mathematisch- 
Naturwissen- 
schaftliche 
Erweiterung 


9. Abhängig von den 
gewählten 
Veranstaltungen** 


V/U/S/P  8 WS+ 
SS 


Schriftl. oder 
mündl. 
Leistung (u) 


Oder        
Physikalisches 
Projektpraktikum 
LS1+2 


9. Projektpraktikum in 
einer Arbeitsgruppe der 
Fachrichtung 
Physik 


P  8 WS+ 
SS 


Projektdoku- 
mentation (u) 


**Im Umfang von 8 ECTS wahlweise kombinierbar aus den unter 1-3 aufgeführten Elementen : (durch Beschluß des 
Prüfungsausschusses können weitere Veranstaltungen in dieses Wahlmodul aufgenommen werden) : 


 
1. Für alle Studierende: Spezialvorlesungen, Seminare oder Praktika der Physik, die noch nicht 


zum Pflichtprogramm des Lehramtsstudiengangs gehören (siehe Modulbeschreibungen des 
Bachelor- und Masterstudiengangs Physik sowie der Lehramtsstudiengänge der Physik): 


 
Als Angebot der Lehramtsstudiengänge der Physik 
- Übung „Mathematisches Tutorium I“, 2 SWS/ 2 CP 
- Übung „Mathematisches Tutorium II“, 2 SWS/2 CP 
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Als Angebot der Mechatronik (SinnTec – Schülerlabor) 
- Experimentieren mit der VenDASys-Plattform im Schülerlabor und in AGs, 2 CP  
 
Aus dem Bachelor-Studiengang Physik 
- „Festkörperphysik I“, 3 SWS/4 CP 
- LS1+2-Studierende, die im Rahmen des Moduls Theoretische Physik I und II für Lehramt 


(8 CP) statt der einsemestrigen Theorievorlesung für LA-Kandidaten die Veranstaltungen 
TP Ib und TP II (8+8CP) des Bachelor-Studiengangs absolvieren, werden die zusätzlichen 
CP hier angerechnet: 
2. Hälfte TP Ib,  3 SWS/ 4 CP 
2. Hälfte TP II,  3 SWS/ 4 CP 


- Modul TP IV,  6 SWS/ 8 CP 
- Physikalisches Grundpraktikums Ia,  2 CP 
- 3 im Rahmen des LA-Studiengangs noch nicht durchgeführte Versuche des 
PhysikalischenGrundpraktikums III ,  2 CP 


- bis zu 6 im Rahmen des LA-Studiengangs noch nicht durchgeführte Versuche des 
Physikalischen  Praktikums für Fortgeschrittene I oder II (ohne Seminarvortrag), 1,5 CP pro 
Versuch 


- bei erfolgreicher Bearbeitung der Aufgaben in TPIa gemäß dem Prüfungsumfang im Bachelor 
Physik, 2 CP 


 
Aus dem Master-Studiengang Physik 
- „Atomphysik II“ , 3 SWS/4 CP 
- „Festkörperphysik II“, 3 SWS/4 CP 
- physikalische Wahlpflicht-Vorlesung, i.d.R. 4 SWS/5 CP 
- Seminar, 3 SWS/5 CP 
 
2. Für Studierende, deren Fächerkombinationen nicht Chemie umfasst: Aus dem Modul A des 
Lehramtsstudiengangs Chemie 
- Allgemeine Chemie (für Nebenfach), 2,5 SWS/4 CP 
- Einführung in die physikalische Chemie, 2,5 SWS/4 CP 
- Einführungspraktikum Allgemeine Chemie für Lehramtsstudierende, 6 SWS/4 CP 
 
3. Für Studierende, deren Fächerkombination weder Mathematik noch Informatik umfasst: 
 
Aus dem Lehramtsstudiengang Mathematik 
- Lineare Algebra 1, 6 SWS/9 CP 
-  Analysis 1, 6 SWS/9 CP 
-  Analysis 2, 6 SWS/9 CP 
- Complex Analysis (Funktionentheorie), 6 SWS/9 CP 
 
Aus dem Bachelor-Studiengang Informatik 
- CS120/P1 : Programmierung 1, 6 SWS/9 CP 
 
4. Für LS1+2-Studierende mit der Fächerkombination Physik und Informatik: 
 
Aus dem Lehramtsstudiengang Mathematik 
- LA-1 : Lineare Algebra 1, 6 SWS / 9 CP 
- Ana-1 : Analysis 1, 6 SWS / 9 CP 
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3 RS = Regelstudiensemester,,gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das Modul als 
innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt 


 


 


(3) Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufe 5 bis 10) (LS1): 88 CP 
 
 


Pflichtmodule RS.3 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen


Theoretische 
Physik Ia für 
Lehramt 


1. Theoretische Physik Ia 
für Lehramt: 
Rechenmethoden der 
Mechanik 


V 3 5 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (u), 
PVL: 
Übungsauf- 
gaben Übung zur Vorlesung Ü 2


Experimentalphysik I 
für Lehramt5 


1. Experimentalphysik 
I für Lehramt: 
Mechanik, 
Schwingungen und 
Wellen 


V+PÜ 6 9 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: 
Übungsauf- 
gaben Übung zur Vorlesung Ü 2 WS 


Experimental-
physik II5  


2. Experimentalphysik II: 
Elektromagnetismus 


V 4 8 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben


Übung zur Vorlesung Ü 2 SS 


Physikalisches 
Grundpraktikum Ib 


2. Physikalisches 
Grundpraktikum Ib  


P 1,5 5 SS Testate (u)
S 1,5


Experimental-
physik III5  
 
 


3. Experimentalphysik IIIa: 
Optik und 
Thermodynamik 


V 3 5 WS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 1 WS 


4. Experimentalphysik IIIb: 
Atom- und 
Quantenphysik 


V 4 6 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben 


Übung zur Vorlesung Ü 1 SS 


Physikalisches 
Grundpraktikum 
II 


3. Physikalisches 
Grundpraktikum II 


P 2 7 WS Testate (u) 


S 2


Physikalisches 
Grundpraktikum III 
für LS1 und LAB 
 


4. Physikalisches 
Grundpraktikum III für 
LS1 und LAB 


P 1 3 SS Testate (u)


S 1
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Pflichtmodule RS.3 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnus Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungs- 
vorleistungen


Fachdidaktik 5. Fachdidaktik I V+Ü 2 3 SS Übungs- 
aufgaben (b) 


Fachdidaktik II V+Ü 2 3 WS Übungs- 
aufgaben (b) 


Semesterbegleitendes 
fachdidaktisches 
Schulpraktikum


SP 15 
Tage 


4 SS+ 
WS 


Durchführ-ung 
und Analyse 
von Unterricht 
(u) Übung zum sem.-begl. 


fachd. Schulpraktikum 
Ü     2


Experimentieren und 
Unterrichten 


7. Schulorientiertes 
Experimentieren I 


P 2 6 SS Vorträge mit 
schriftl. Aus- 
arbeitungen 
(b) 


S 2


Schulorientiertes 
Experimentieren II 


P 2 6 WS Vorträge mit 
schriftl. Aus- 
arbeitungen 
(b) 


S 2


Fachdidaktisches 
Schulpraktikum 


SP 4 
Wo. 


6 WS + 
SS 


Praktikums- 
bericht (b) 


Experimental-
physik IVb5  


6. Experimentalphysik IVb: 
Kern- und Elementar- 
teilchenphysik 


V 2 4 SS Klausur oder 
mündl. 
Prüfung (b), 
PVL: Übungs- 
aufgaben Übungen zur Vorlesung Ü 1 SS 


Experimental- 
physikalisches 
Seminar für 
Lehramtskandidaten 


6. Experimental- 
physikalisches Seminar 
für Lehramtskandidaten 


S 2 3 SS Seminar- 
vortrag mit 
Ausarbeitung 
(u) 


 
5=Aus den Modulen Experimentalphysik I für  Lehramt, Experimentalphysik II, Experimentalphysik III und  Experimentalphysik IVb, können 3 
Module ausgewählt werden, die benotet in die Endnote eingehen. Die Note des 4. Moduls geht nicht in die Berechnung der Endnote ein
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Wahlpflicht- 
module 


(1 aus 2 
wählbar) 


RS. 3 Modulelemente (WP = 
Wahlpflichtelemente) 


Veranst.- 
typ 


SWS CP Turnu 
s 


Prüfungsl. mit
Angabe 
benotet/ 
unbenotet 
(b/u) und 
Prüfungsvor- 
leistungen 


Mathematisch- 
Naturwissen- 
schaftliche 
Erweiterung 


8. Abhängig von den 
gewählten 
Veranstaltungen** 


V/U/S/P  5 WS+ 
SS 


Schriftl. oder 
mündl. 
Leistung (u) 


Oder        
Physikalisches 
Projektpraktikum 
LS1 


8. Projektpraktikum in 
einer Arbeitsgruppe der 
Fachrichtung 


Ph ik


P     5 WS+ 
SS 


Projekt-   
dokumentation 
(u) 


 
 


**Im Umfang von 5 ECTS wahlweise kombinierbar aus den unter 1-3 aufgeführten Elementen : (durch Beschluß des 
Prüfungsausschusses können weitere Veranstaltungen in dieses Wahlmodul aufgenommen werden) : 


 
1. Für alle Studierende: Spezialvorlesungen, Seminare oder Praktika der Physik, die noch nicht zum 


Pflichtprogramm des Lehramtsstudiengangs gehören (siehe Modulbeschreibungen des Bachelor- 
und Masterstudiengangs Physik sowie der Lehramtsstudiengänge der Physik): 


 
Als Angebot der Lehramtsstudiengänge der Physik 
- Übung „Mathematisches Tutorium I“, 2 SWS/2 CP 
- Übung „Mathematisches Tutorium II“, 2 SWS/2 CP 


 
Aus dem LS1+2-Studiengang Physik 
- Modul Theoretische Physik I und II für Lehramt 
„Klassische Mechanik und Elektrodynamik“, 6 SWS/8 CP 
oder 
1. Hälfte der TP Ib  oder TP II, jeweils 3 SWS/4 CP 


 
Als Angebot der Mechatronik (SinnTec – Schülerlabor) 
-  Experimentieren mit der VenDASys-Plattform im Schülerlabor und in AGs, 2 CP 


 
Aus dem Bachelor-Studiengang Physik 
- „Festkörperphysik I“, 3 SWS/4 CP 
- Modul TP Ib, TP II, TP III oder TP IV, jeweils  6 SWS/ 8 CP 
- Physikalisches Grundpraktikum Ia,  2 CP 
- 3 im Rahmen des LA-Studiengangs noch nicht durchgeführte Versuche des Physikalischen 
 Grundpraktikums III ,  2 CP 
-  bis zu 4 im Rahmen des LA-Studiengangs noch nicht durchgeführte Versuche des Physikalischen  


Praktikums für Fortgeschrittene I oder II (ohne Seminarvortrag), 1,5 CP pro Versuch 
- bei erfolgreicher Bearbeitung der Aufgaben in TPIa gemäß dem Prüfungsumfang im Bachelor Physik, 


2 CP 
 


3 RS = Regelstudiensemester,,gibt als Orientierungshilfe den Zeitraum an, in dem das 
Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt 
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Aus dem Master-Studiengang Physik 
- „Atomphysik II“ , 3 SWS/4 CP
- „Festkörperphysik II“, 3 SWS/4 CP
- physikalische Wahlpflicht-Vorlesung, i.d.R. 4 SWS/5 CP
- Seminar, 3 SWS/5 CP


2. Für Studierende, deren Fächerkombinationen nicht Chemie umfasst:


Aus dem Modul A des Lehramtsstudiengangs Chemie
- Allgemeine Chemie (für Nebenfach), 2,5 SWS/4 CP
- Einführung in die physikalische Chemie, 2,5 SWS/4 CP
- Einführungspraktikum Allgemeine Chemie für Lehramtsstudierende, 6 SWS/4 CP


3. Für Studierende, deren Fächerkombination weder Mathematik noch Informatik umfasst,
folgende, mit einem höheren Arbeitsaufwand verbundene Veranstaltungen:


Aus dem Lehramtsstudiengang Mathematik
- Lineare Algebra 1, 6 SWS/9 CP
- Analysis 1, 6 SWS/9 CP
- Analysis 2, 6 SWS/9 CP
- Complex Analysis (Funktionentheorie), 6 SWS/9 CP


Aus dem Bachelor-Studiengang Informatik
- CS120/P1 : Programmierung 1, 6 SWS/9 CP


§ 8
Inkrafttreten 


Dieser fachspezifische Anhang tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Dienstblatt der 
Hochschulen des Saarlandes in Kraft.  


Saarbrücken, 6. Juni 2018 


Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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jaroszewski

Textfeld

Enthält redaktionelle Korrekturen laut Beschluss des Prüfungsausschusses.



jaroszewski

Textfeld

Enthält eine Erweiterung der Wahlbereiche laut Beschluss der Fachrichtungskommission, siehe letzte Seite.























jaroszewski

Linien



jaroszewski

Textfeld

Unterrichten















jaroszewski

Textfeld

* außerdem können die Module 'Behindertensport' (b) und Psychomotorik II (b) aus dem Bachelor Sportwissenschaft eingebracht werden. 



jaroszewski

Textfeld

*



jaroszewski

Textfeld

* außerdem kann die Trainer-A-Lizenz nach den Richtlinien des DOSB im Umfang von 5 CP eingebracht werden, siehe letzte Seite.
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* außerdem können die Module 'Behindertensport' (b) und Psychomotorik II (b) aus dem Bachelor Sportwissenschaft eingebracht werden. 
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Textfeld

* außerdem kann die Trainer-A-Lizenz nach den Richtlinien des DOSB im Umfang von 5 CP eingebracht werden, siehe letzte Seite.
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Textfeld

* außerdem können die Module 'Behindertensport' (b) und Psychomotorik II (b) aus dem Bachelor Sportwissenschaft eingebracht werden. 
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Textfeld

*



jaroszewski

Textfeld

* außerdem kann die Trainer-A-Lizenz nach den Richtlinien des DOSB im Umfang von 5 CP eingebracht werden, siehe letzte Seite.
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Ordnung zur Änderung des 
Fachspezifischen Anhangs im Fach Sport zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt für die 
Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), Lehramt für 
die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5-10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I 
und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der 
jeweils gültigen Fassung 
 


Vom 13. November 2014 
 
Die Universität des Saarlandes hat auf Grund des § 59 des Gesetzes Nr. 1556 über die 
Universität des Saarlandes (Universitätsgesetz – UG) vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1782, 
des § 16 Abs. 3 des Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054) und auf 
der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und die Erste Staatsprüfung für die 
Lehrämter an öffentlichen Schulen im Saarland (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO  I) vom 
18. März 2008 (Amtsbl. S. 548) zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der 
Lehramtsprüfungsordnung I vom 19. Dezember 2012 (Amtsbl. I 2013, S. 5) folgende 
Ordnung zur Änderung des Fachspezifischen Anhangs im Fach Sport vom 12. Juli 2012 zur 
Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität des Saarlandes für die 
Studiengänge Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 
9) (LPS1), Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5-10) (LS1) und Lehramt für die 
Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) 
(LS1+2) in der jeweils gültigen Fassung erlassen, die nach Zustimmung der 
Ministerpräsidentin des Saarlandes hiermit verkündet wird. 
 
 
 


Artikel 1 
Der Fachspezifische Anhang im Fach Sport vom 12. Juli 2012 zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt für die 
Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), Lehramt für die 
Sekundarstufe I (Klassenstufen 5-10) (LS1) und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) in der jeweils gültigen 
Fassung wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 erhält folgende Fassung: 
 


„§ 3 
Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 


 
(1) Der Zugang für das Sportstudium an der Universität des Saarlandes setzt neben den in 
§ 69 Abs. 1 und 2 UG genannten allgemeinen Voraussetzungen und den sonstigen 
Immatrikulationsvoraussetzungen (§§ 71 und 72 UG) den Nachweis einer entsprechenden 
Begabung gemäß § 69 Abs. 6 Satz 1 UG voraus. 
 
(2) Die entsprechende Begabung wird nachgewiesen durch die Vorlage des Deutschen 
Sportabzeichens in Silber, sofern die im Deutschen Sportabzeichen in Silber 
nachgewiesenen Leistungen zum Zeitpunkt der Immatrikulation nicht länger als 18 Monate 
zurückliegen. Das Deutsche Sportabzeichen in Silber dient der Feststellung der für ein 
erfolgreiches sportwissenschaftliches Studium erforderlichen sportpraktischen Eignung. 
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(3) Der Nachweis einer entsprechenden Begabung durch Vorlage des Deutschen 
Sportabzeichens in Silber muss vor Aufnahme des Studiums erbracht sein; eine bedingte 
Einschreibung ist nicht zulässig. 


(4) Sporteignungsprüfungen, die Studienbewerberinnen/Studienbewerber an einer anderen 
Universität in der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich abgelegt haben, werden 
anerkannt, sofern diese Leistungen zum Zeitpunkt der Immatrikulation nicht länger als 18 
Monate zurückliegen. 


(5) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre sportpraktische Eignung durch eine 
gleichwertige Eignungsprüfung oder durch entsprechende Prüfungsleistungen in einem 
anderen Studiengang nachweisen, können auf Antrag ganz oder teilweise von der Vorlage 
des Deutschen Sportabzeichens in Silber befreit werden. 


(6) Im Fall einer durch ärztliches Attest bestätigten länger andauernden oder ständigen 
körperlichen Behinderung kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses einer Bewerberin oder einem Bewerber auf Antrag gestatten, 
gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu erbringen.“ 


2. In § 8 wird in den Ziffern 2, 3 und 4 jeweils im Wahlbereich zusätzlich das Modul 
„Behindertensport“ angeboten.“ 


 
Artikel 2 


 
Diese Ordnung tritt am 1. März 2015 in Kraft. 
 
Saarbrücken, 20. Februar 2015 
 


 


 
 
Der Universitätspräsident 
Univ.-Prof. Dr. Volker Linneweber 
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Sportwissenschaftliches Institut  
Universität des Saarlandes 
 


 


Änderung der fachspezifischen Anhänge im Fach Sport für die Lehramts- 
studiengänge LAB, LS1+2 und LS1 (ab 2012) und LAB, LAG, LAR und LAH 
(2010) 


 


Folgende Änderung des fachspezifischen Anhangs im Fach Sport für die Lehramtsstudien-


gänge LAB, LS1+2 und LS1 (ab 2012) sowie LAB, LAG, LAR und LAH (2010) wurde durch 


die Fachrichtungskommission Sportwissenschaft am 15.02.2018 beschlossen. 


 


Neben den im fachspezifischen Anhang genannten Modulen kann eine A-Trainer-Lizenz nach 


den Richtlinien des DOSB als Wahlmodul eingebracht werden. 


 


Modul 


 


Modulelemente  


 


Typ 


 


CP 


 


SWS 


 


Turnus 


Regel-


stud.- 


sem. 


 


Prüfungen 


(b/ub) 


A-Trainer-Lizenz 


(DOSB) 


Ausbildung und Prüfung auf 


Lizenzstufe (A) gemäß Rah-


menrichtlinien für Qualifizie-


rung im Bereich des Deutschen 


Sportbundes** 


S/Ü/P 5 2 WS/SS 8 KKT (b) 


 


** Zunächst muss die A-Trainer-Lizenz als hochschulexterne Leistung gemäß der jeweils ak-


tuell geltenden Rahmenrichtlinien des Deutschen Sportbundes erfolgreich erbracht werden. 


Als Prüfung zählt ein Kognitiver Kompetenztest (z. B. Hausarbeit), der an der Universität des 


Saarlandes auf dem Qualifikationsniveau eines entsprechenden Lehramtsstudiums abgelegt 


werden muss und durch einen Prüfer der Fachrichtung Sportwissenschaft der UdS bewertet 


wird. Andere Trainer-Lizenzen (Vorstufen, B- oder C-Lizenzen) können nicht in dieses Mo-


dul eingebracht werden. 
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